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Problemstellung: effektive Steuerbelastung (EATR) im Vergleich, 2005
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Grundlagenliteratur

Scheffler, W., Besteuerung der grenzüberschreitenden
Unternehmenstätigkeit , 2. Aufl., München 2002, S. 8-21, 27-37, 57-91

1. Abschnitt: Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung
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Begriff
Ausgangspunkt: Souveränitätsprinzip

Doppelbesteuerung im rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.1 Doppelbesteuerung

nicht erforderlicherforderlich

erforderlich erforderlich

erforderlich

erforderlich

erforderlich

erforderlich

Identität des
Steuersubjekts

Identität des
Steuerobjekts

im rechtlichen
Sinn

im wirtschaftlichen
Sinn (Doppelbelastung)

Identität des 
Besteuerungszeitraums

Identität (Gleichartigkeit) 
der Steuerart
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Beispiel

betriebswirtschaftliche Beurteilung
Unterscheidung zwischen rechtlicher und wirtschaftlicher Doppelbesteuerung nicht 
sinnvoll
Abstellen auf Identität des Besteuerungszeitpunkts nicht zweckmäßig
verbleibende Merkmale

– Identität des Steuerobjekts
– Identität bzw. Gleichartigkeit der Steuer

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.1 Doppelbesteuerung

deutscher Einzelunternehmer 
gründet in den Niederlanden eine 

rechtlich selbständige 
Kapitalgesellschaft

wirtschaftliche
Doppelbelastung

Einheitsprinzip:                             
ein Steuerpflichtiger

deutscher Einzelunternehmer 
besitzt in den Niederlanden eine 

Betriebsstätte

rechtliche
Doppelbesteuerung

Trennungsprinzip:                     
zwei Steuerpflichtige
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Ursachen

Konsequenzen

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.1 Doppelbesteuerung

Überschneidungen bei Ermittlungen der 
Bemessungsgrundlagen

unterschiedliche Besteuerungszeiträume 
(z.B. Altersversorgung, Stock Otions)

zweimalige beschränkte Steuerpflicht

zweimalige unbeschränkte Steuerpflicht

weitere FälleHauptform

Nebeneinander von 
unbeschränkter und 

beschränkter Steuerpflicht
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Ziel: verursachungsgerechte Aufteilung des Gewinns des Gesamt-
unternehmens auf die in- und ausländische Geschäftstätigkeit

Gesamtbelastung (Annahme: Freistellungsmethode):
sa x ausländische Einkünfte    +    si x inländische Einkünfte 

Bedeutung der zwischenstaatlichen Erfolgszuordnung
Beispiel

Produktion durch die Muttergesellschaft M mit Sitz in einem Hochsteuerland A 
(Steuersatz 50 %) 
Vertrieb über eine Tochterkapitalgesellschaft T mit Sitz im Land B, das mit einem 
Steuersatz von 20 % eine relativ niedrige Besteuerung vorsieht
Gesamtgewinn 100

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.2 Zwischenstaatliche Erfolgszuordnung
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aus Sicht der Unternehmen: Steuersatzeffekt
aus Sicht der beteiligten Staaten: Verteilung des Steueraufkommens
Gefahr: positive Qualifikationskonflikte

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.2 Zwischenstaatliche Erfolgszuordnung

ausländische
Einkünfte

inländische
Einkünfte

ausländische
Steuern

inländische
Steuern

SummeSumme

Erfolgszuordnung Steuerbelastung

übereinstimmende Erfolgszuordnung

100 0 100 20 0 20

80

20

40

60

20

80

60

40

100

100

100

100

16

4

8

12

10

40

30

20

26

44

38

32

0 100 100 0 50 50
Qualifikationskonflikt

100 100 200 20 50 70
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Grundlage: Veranlassungsprinzip

Leitlinie: Fremdvergleich (dealing-at arm‘s-length-principle)

Problem: Praktische Umsetzung

Umsetzung durch Verrechnungspreismethoden
Standardmethoden

Preisvergleichsmethode
Wiederverkaufspreismethode
Kostenaufschlagsmethode

gewinnorientierte Methoden
geschäftsfallbezogene Methoden
Schätzmethoden

Kostenverteilung

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.2 Zwischenstaatliche Erfolgszuordnung
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Begriff
allgemeine Interpretation 
ein Steuerpflichtiger, der grenzüberschreitend tätig ist, wird geringer 
besteuert als ein Steuerpflichtiger, der nur in einem Staat tätig ist 
(spiegelbildlich zu Doppelbesteuerungen)

Beurteilungsmaßstab: welches Steuerniveau? Verhältnisse im Wohnsitzstaat 
und im Quellenstaat müssen gemeinsam betrachtet werden

abstrakte Definition: Besteuerungslücken, die zu unangemessenen 
Steuervorteilen führen

systembedingte Minderbesteuerungen 
zwischenstaatliche Wertungskonflikte führen dazu, dass in keinem Staat ein 
Steueranspruch entsteht
gestaltungsbedingte Minderbesteuerungen 
Minderbesteuerungen im Sinne einer Steuerumgehung (keine wirtschaftlichen 
oder sonstigen nichtsteuerlichen Gründe)

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.3 Begriff, Ursachen und Konsequenzen von Minderbesteuerungen
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Ursachen
systembedingte Minderbesteuerungen

fehlende Koordination der Steuersysteme
Gestaltung des DBA (beide Staaten versuchen, Doppelbesteuerungen zu 
vermeiden)

gestaltungsbedingte Minderbesteuerungen 
(formale Gestaltung eines Sachverhalts entspricht nicht den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen)

Konsequenzen

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.1 Grundfragen der internationalen Unternehmensbesteuerung
1.1.3 Begriff, Ursachen und Konsequenzen von Minderbesteuerungen
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Innerstaatliches Außensteuerrecht 
Vorschriften über die unbeschränkte und die beschränkte Steuerpflicht 
(insbesondere § 1, § 1a, § 49 EStG, § 1, § 2 KStG) 
Maßnahmen zur Vermeidung von internationalen Doppelbesteuerungen
(insbesondere § 34c i.V.m. § 34d EStG, § 26 KStG)
Vorschriften zur Begrenzung des Steueranspruchs auf inländische 
Sachverhalte (insbesondere GewSt, GrSt, USt, GrESt)
spezielle Regelungen

Verrechnungsbeschränkung von Auslandsverlusten (§ 2a EStG)
Beschränkung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung (§ 8a KStG)
ertragsteuerliche Behandlung von Dividenden und Gewinnen aus der Veräußerung 
von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (§ 3 Nr. 40 EStG, § 8b KStG)
Maßnahmen zur Vermeidung von Minderbesteuerungen (insbes. AStG)

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.2 Rechtsquellen des internationalen Steuerrechts



21Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Doppelbesteuerungsabkommen
Begriff
Zwecksetzung: Begrenzung nationaler Steueransprüche (Schrankennorm)
Rechtscharakter

völkerrechtlicher Vertrag
Teil des Völkerrechts und nach Transformation Teil des innerstaatlichen 
Steuerrechts (Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG, § 2 AO)
lex specialis gegenüber anderen deutschen Steuergesetzen

Recht der Europäischen Gemeinschaft (siehe 2. Abschnitt)
Grundlage: Vertrag über die Europäische Union (Unionsvertrag, EUV)
grundsätzlich Vorrang gegenüber dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten 
und den zwischen den Mitgliedstaaten abgeschlossenen 
Doppelbesteuerungsabkommen

sonstige Quellen
allgemeines Völkerrecht
Schiedsstellenkonvention

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.2 Rechtsquellen des internationalen Steuerrechts
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Gewinnfall

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen

A
n

sa
tz

p
u

n
k
t Steuerbetrag

Bemessungsgrundlage im Wohnsitz-
staat entspricht dem Welteinkommen
ausländische Steuer wird wie eine 
Steuerermäßigung von dem sich aus 
dem inländischen Tarif ergebenden 
Steuerbetrag abgezogen

Anrechnungsmethode
Bemessungsgrundlage

ausländische Einkünfte werden nur im 
Quellenstaat besteuert
im Wohnsitzstaat werden nur die 
inländischen Einkünfte besteuert, d.h. 
ausländische Einkünfte sind im Inland 
steuerfrei

Freistellungsmethode

eingeschränkt
(mit Progressions-

vorbehalt)

auf die inländischen 
Einkünfte 

anzuwendender 
Steuersatz errechnet 

sich aus dem 
Welteinkommen

F
o

rm
e
n

unbegrenzt
(uneingeschränkt)

ausländische 
Steuer wird in 
vollem Umfang 
angerechnet

uneingeschränkt
(ohne Progressions-

vorbehalt)

auf die 
inländischen 

Einkünfte 
anzuwendender 

Steuersatz 
errechnet sich aus 
den inländischen 

Einkünften

begrenzt
(eingeschränkt) 

Anrechnung der aus-
ländischen Steuer 

wird auf den anteilig 
auf die ausländischen 
Einkünfte entfallenden 

Betrag begrenzt 
(Anrechnungshöchst-

betrag)
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Gegenüberstellung der Grundformen

Ausgangspunkt
Anrechnungsmethode: Steuerbetrag
Freistellungsmethode: Bemessungsgrundlage

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen

Besteuerung im
Ausland

Besteuerung im Inland

Anrechnungsmethode

Unterformen

EA * sA

(EA + EI) * sI - EA * sA

uneingeschränkte
Anrechnung

begrenzte Anrechnung
Anrechnungshöchst-

betrag = SI * EA / Eges

Freistellungsmethode

EA * sA

EI * sI

uneingeschränkte
Freistellung

Freistellung mit
Progressionsvorbehalt
sI bestimmt sich nach 

dem Welteinkommen 
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Beispiel
Ein Steuerpflichtiger erzielt ein Welteinkommen von 150.000 €, das sich mit 
100.000 € auf das Inland und mit 50.000 € auf das Ausland verteilt. 
Aus dem inländischen Einkommensteuertarif errechnen sich folgende 
Durchschnittsteuersätze:

– 100.000 € 20 %
– 150.000 € 25 %

Der Steuersatz im Ausland beträgt
– 15 % (Fall 1) oder
– 40 % (Fall 2).

Gesamtsteuerbelastung bei internationaler und ausschließlich inländischer 
Geschäftstätigkeit

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen

45.000 €32.500 €Freistellung mit Progressionsvorbehalt

40.000 €27.500 €uneingeschränkte Freistellung

45.000 €37.500 €begrenzte Anrechnung

37.500 €37.500 €uneingeschränkte Anrechnung
internationale 
Geschäfts-
tätigkeit

37.500 €reine Inlandstätigkeit

Fall 2Fall 1
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Wirkung der Grundformen
Umfang der Einkünfte, aus dem der maßgebliche inländische Steuersatz errechnet 
wird (Steuersatzeffekt)

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen

Methode

uneingeschränkte 
Anrechnung

Umfang der Einkünfte zur 
Berechnung des inländischen 

Steuersatzes

Welteinkommen

begrenzte
Anrechnung Welteinkommen

uneingeschränkte 
Freistellung inländisches Einkommen

Freistellung mit 
Progressionsvorbehalt Welteinkommen
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für die Belastung der ausländischen Einkünfte maßgebliches Steuerniveau 
(Bemessungsgrundlageneffekt)

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen

uneingeschränkte 
Anrechnung

begrenzte 
Anrechnung

uneingeschränkte 
Freistellung

Freistellung mit 
Progressionsvorbehalt

ausländisches 
Steuerniveau

ausländisches 
Steuerniveau

inländisches 
Steuerniveau

inländisches 
Steuerniveau

inländisches 
Steuerniveau

ausländisches 
Steuerniveau

ausländisches 
Steuerniveau

ausländisches 
Steuerniveau

Methode
(Fall 1)

sI < sA

(Fall 2)

sI > sA
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Unterformen der begrenzten (eingeschränkten) Anrechnung

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen
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einkunftsartenbezogene Begrenzung

nein ja

overall-limitation overall-basket-limitation

per-country-limitation per-country-basket-limitation
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Verlustfall
Anrechnungsmethode

Minderung der inländischen Bemessungsgrundlage und des inländischen 
Steuersatzes
da keine ausländischen Steuern anfallen: kein Unterschied, ob begrenzte oder 
uneingeschränkte Anrechnung

Freistellungsmethode
kein zwischenstaatlicher Verlustausgleich (kein Bemessungsgrundlageneffekt) 
bei uneingeschränkter Freistellung kein Steuersatzeffekt; bei Freistellung mit 
Progressionsvorbehalt wirkt Steuersatzeffekt entlastend 

Vorteilhaftigkeitsreihenfolge
Anrechnung
Freistellung mit Progressionsvorbehalt
Freistellung ohne Progressionsvorbehalt

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen



29Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Beispiel
Ein Steuerpflichtiger erzielt ein Welteinkommen von 150.000 €, das sich aus der 
Zusammenfassung von inländischen Gewinnen in Höhe von 200.000 € und 
Auslandsverlusten von 50.000 € ergibt. 
Aus dem inländischen Einkommensteuertarif errechnen sich folgende 
Durchschnittsteuersätze:

– 200.000 € 30 %
– 150.000 € 25 %

Ein eventuell im Ausland möglicher Verlustabzug wird nicht beachtet.

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

37.500 €reine Inlandstätigkeit

50.000 €Freistellung mit Progressionsvorbehalt

60.000 €uneingeschränkte Freistellung

37.500 €begrenzte Anrechnung

37.500 €uneingeschränkte Anrechnung

internationale 
Geschäfts-
tätigkeit

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.1 Grundformen
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Abhängigkeit der Effekte vom  Vergleichsmaßstab

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.2 Wettbewerbspolitische Konsequenzen
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Belastung der ausländischen 
Einkünfte mit dem Steuerniveau 

des Staates, aus dem das Kapital 
stammt

Kapitalexportneutralität

Belastung der ausländischen 
Einkünfte mit dem Steuerniveau 

des Staates, in dem die 
Geschäftstätigkeit ausgeübt wird

Kapitalimportneutralität
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Auswirkungen der Grundformen zur Vermeidung einer internationalen 
Doppelbesteuerung auf die Besteuerung der Auslandseinkünfte in 
Abhängigkeit vom Vergleichssubjekt

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.2 Wettbewerbspolitische Konsequenzen

gleiche 
Belastung

gleiche 
Belastung

höhere 
Belastung

Steuerinländer

höhere 
Belastung

geringere 
Belastung

gleiche 
Belastung

Steuerausländer

unbegrenzte
Anrechnung

Vergleichssubjekt

Anrechnungsmethode

sI > sA begrenzte
Anrechnung

sI < sA
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Beurteilung: Welche der beiden Grundformen ist vorzuziehen?

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.3 Grundsätzliche Möglichkeiten zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung
1.3.2 Wettbewerbspolitische Konsequenzen

gleiche 
Belastung

höhere 
Belastung

Vergleichssubjekt

Steuerinländer

Steuerausländer

Freistellungsmethode

sI > sA sI < sA

gleiche 
Belastung

geringere 
Belastung
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alternative Wege im Gesetzgebungsverfahren
unilaterale (einseitige, nationale) Vorschriften
bilaterale (zweiseitige) Vereinbarungen
multilaterale (mehrseitige) Verträge

Vor- und Nachteile der Alternativen
Abstimmungsbedarf, Lastenverteilung, Planungssicherheit, Individualität, 
Übersichtlichkeit

Musterabkommen als Vorbild für Doppelbesteuerungsabkommen
OECD-Musterabkommen
UN-Musterabkommen
US-Musterabkommen

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.4 Bedeutung von Doppelbesteuerungsabkommen
1.4.1 Rechtliche Alternativen
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Aufgabe
Einschränkung von Besteuerungsrechten
DBA werden durch Transformation zu unmittelbar anwendbarem nationalem 
Recht

Prüfungsreihenfolge für DBA-Fälle (aus systematischer Sicht)
1. Schritt: Welchem Staat wird für das zu untersuchende Steuergut das 
Besteuerungsrecht zugewiesen?
2. Schritt: Wie konkretisiert das nationale Außensteuerrecht den Umfang 
und die Höhe der Steuerbelastung?

Grundsatz der Gegenseitigkeit
Art. 7 OECD-MA

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.4 Bedeutung von Doppelbesteuerungsabkommen
1.4.2 Funktionen eines Doppelbesteuerungsabkommens
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Grundsätze zur Aufteilung der Besteuerungsrechte

1. Grundlagen der internationalen Unternehmensbesteuerung

1.4 Bedeutung von Doppelbesteuerungsabkommen
1.4.3 Aufbau eines Doppelbesteuerungsabkommens

Abschnitt III Besteuerung des Einkommens 
(Verteilungsnormen) Art. 6-21

Art. 6 
OECD-MA

Einkünfte aus 
unbeweglichen Vermögen

Belegenheits-
staat

Art. 7 
OECD-MA gewerbliche Unternehmen Betriebsstätten-

staat

Art. 10-12 
OECD-MA

Dividenden, Zinsen, 
Lizenzgebühren

Aufteilung zwischen 
Quellen- und

Ansässigkeitsstaat

Art. 13 
OECD-MA

Veräußerungsgewinne

Grundsatz: 
Ansässigkeitsstaat 

(Ausnahmen: 
unbewegliches Vermögen, 
Betriebsstättenvermögen)
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Grundlagenliteratur
Jacobs, O.H. (Hrsg.) Internationale Unternehmensbesteuerung –

Deutsche Investitionen im Ausland; Ausländische Investitionen im
Inland, 5. Auflage, München 2002, S. 93-290

Kellersmann, D./Treisch, C., Europäische Unternehmensbesteuerung, 
Wiesbaden 2002

EU-Verträge: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/de/treaties/index.htm

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit
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Grundlage der Europäischen Union bildet der Vertrag über die 
Europäische Union (Unionsvertrag, EUV).
((Fundstelle: http://europa.eu.int/eur-lex/de/treaties/dat/C_2002325DE.003301.html)

Zielsetzung der EU (Art. 2 EG)
Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und 
einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 
3 und 4 genannten gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft 
eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein 
hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Gleichstellung 
von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachstum, einen hohen 
Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes 
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der 
Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.1 Vertragliche Grundlagen
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Hauptelemente der Europäischen Union stellen die Europäische 
Gemeinschaften, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) und die Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle
Zusammenarbeit.

Die Europäischen Gemeinschaften setzen sich zusammen aus
Europäische Gemeinschaft (EG)
Europäische Atomgemeinschaft (EAG)
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)

Die drei Gemeinschaften sind selbständige Völkerrechtssubjekte.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.1 Vertragliche Grundlagen
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Struktur der Europäischen Union

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.1 Vertragliche Grundlagen

Europäische Union

Europäische 
Gemeinschaften
- Europäische 

Gemeinschaft (EG)
- Europäische 

Atomgemeinschaft
(EAGV)

- Europäische 
Gemeinschaft für
Kohle und Stahl 
( EGKSV) 

Bestimmungen 
über die 

polizeiliche
und justitielle

Zusammenarbeit
(Art. 43-45 EUV)

Gemeinsame 
Außen- und 

Sicherheitspolitik
(GASP)

(Art. 11-28 EUV)

Europäische
Kommission

Europäischer
Rechnungshof

Europäisches
Parlament

Rat Europäischer
Gerichtshof
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Von besonderer Bedeutung: Europäische Gemeinschaft
1957 als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) errichtet
Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande

1986 Einheitliche Europäische Akte (EEA)
Übertragung von weiteren Kompetenzen in den Bereichen der Umwelt-, 
Forschungs-, Struktur- und Regionalpolitik, Ausweitung des 
Mehrstimmigkeitsprinzips (anstatt Einstimmigkeitsprinzip) 
Erweiterung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments
Verpflichtung zur Errichtung des Binnenmarktes bis zum 31.12.1992

1992 Vertrag von Maastricht
Gründung der EU 
Zusammenfassung der drei Gemeinschaften 
Vereinbarung der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik und der 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.1 Vertragliche Grundlagen
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1997 Vertrag von Amsterdam
keine konzeptionelle Änderung 
Regelungen in den Bereich Asyl-, Visa- und Einwanderungspolitik sowie 
im Hinblick auf das Schengener Abkommen die Ersetzung der 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres durch die 
Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit
Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten 
(„Europa der zwei Geschwindigkeiten“)
Neunummerierung des EG und des EUV

2001 Vertrag von Nizza
Änderung der Abstimmungsregeln bei der Besetzung der Organe, 
Veränderung der Regeln über die Gerichtsbarkeit der Gemeinschaft

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.1 Vertragliche Grundlagen
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Mitgliedstaaten der Europäischen Union

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

Griechenland 1981

Spanien 

Portugal 1986

Irland 

Vereinigtes 
Königreich

Dänemark 1973

Ungarn 

Tschechische 
Republik 

Zypern 

Slowenien 

Slowakei 

Polen 

Malta 

Litauen 

Lettland 

Estland 2004

Schweden 

Österreich 

Finnland 1995

MitgliedstaatBeitrittsdatumMitgliedstaatBeitrittsdatum

Niederlande 

Luxemburg 

Italien 

Frankreich 

Deutschland 

Belgien 1957

2.1 Vertragliche Grundlagen
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Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
vertiefte Freihandelszone zwischen der EU 
sowie Island, Liechtenstein und Norwegen

Das EU-Recht gilt in weiten Bereichen auch im EWR.

Assoziierte Staaten sind 
Bulgarien (Beitritt zur EU am 1.1.2007)

Kroatien (Zeitpunkt des Beitritts zur EU offen)

Rumänien (Beitritt zur EU am 1.1.2007)

Türkei (Zeitpunkt des Beitritts zur EU offen)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.1 Vertragliche Grundlagen
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Die Organe der Europäischen Gemeinschaft bilden (Art. 7 EG)

Europäische Kommission (Kommission der europäischen Gemeinschaften) 

Rat (Rat der europäischen Union)

Europäische Parlament

Europäische Gerichtshof

Europäische Rechnungshof

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Europäische Kommission 
(Kommission der europäischen Gemeinschaften, Art. 211-219 EG)

Sitz in Brüssel
25 Mitglieder (Personen mit allgemeiner Befähigung, Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats)
aus Deutschland: Günther Verheugen 

(Ressort: Unternehmen und Industrie)
politische Führung: Präsident der Kommission 
(z. Zt. José Manuel Barroso, Portugal)
Mitglieder der Kommission sind unabhängig, 
sie sind dem Wohl der Gemeinschaften verpflichtet, 
d.h. sie sind nicht Vertreter eines Staates
Amtszeit: 5 Jahre
Jeder Kommissar besitzt einen eigenen Aufgabenbereich.
Kommissar für Steuern und Zollunion: László Kovács (Ungarn)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Aufgabe: Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens und 
Entwicklung des Gemeinsamen Markts („Hüterin der Verträge“)

sowohl ausführendes Organ als auch Organ zur Weiterentwicklung des 
Gemeinschaftsrechts

Kontrolle der Einhaltung des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts 
sowie der Urteile des Europäischen Gerichtshofs durch die Mitgliedstaaten

Durchsetzung des Beihilfeverbots

Initiativmonopol im Bereich der Rechtsetzung
Der Rat kann i.d.R. erst nach einem Vorschlag der Kommission entscheiden,
allerdings kann das Europäische Parlament die Kommission zum Tätigwerden 
auffordern.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Rat (Rat der Europäischen Union, Art. 202-210 EG)
Sitz in Brüssel
Tagungsorte: Brüssel, Luxemburg
Mitglieder: zuständige Fachminister der Mitgliedstaaten,
d.h. die Zusammensetzung hängt von dem behandelten Sachgegenstand 
ab.
Für den Bereich der Steuern sind dies die Wirtschafts- und Finanzminister 
(ECOFIN).
Vorsitz wechselt alle sechs Monate
Hauptaufgaben 

das wichtigste Rechtsetzungsorgan der Europäischen Gemeinschaft 
(seine Beschlüsse sind völkerrechtliche Vereinbarungen)
Koordination der Wirtschaftspolitik der Kommission und der Mitgliedstaaten
Vertretung der Gemeinschaft nach außen
Aufstellung des Haushaltsplans
Besetzung der Organe und Institutionen der EU
Aufforderung an die Kommission, die nach seiner Ansicht zur Verwirklichung der 
gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen vorzunehmen und ihm 
entsprechende Vorschläge zu unterbreiten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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grundsätzlich Entscheidung mit Mehrheit (Art. 205 EG, Stimmen der 
Mitgliedstaaten werden gewichtet)
aber: im steuerlichen Bereich Einstimmigkeit (Art. 93, Art. 94 EG)

Abgrenzung gegenüber dem Europäischen Rat

Europäischer Rat ist Organ der EU, nicht der EG
Mitglieder: Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
Aufgaben: Setzen von Impulsen, Festlegung der politischen Zielvorstellungen 
(Art. 4 EG)
besitzt auch Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftspolitik

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Europäische Parlament (Art. 189-201 EG)
Sitz in Straßburg
732 Mitglieder
Deutschland: 99 Mitglieder
direkte Wahl durch die Bürger der Mitgliedstaaten
Wahlperiode: 5 Jahre
grundsätzlich Entscheidung mit Mehrheit
Aufgaben

umfangreiche Mitwirkungsrechte 
aber im Bereich der Steuern: nur Anhörungsrecht (Art. 93, 94 EG)
zum Teil Vetorecht (Beitritt von Staaten, Ernennung der Kommission)
Kontrollbefugnisse gegenüber der Kommission (nicht gegenüber Rat): Misstrauensantrag 
Initiativrecht für Gemeinschaftsakte: Aufforderung an die Kommission zum Tätigwerden
Ernennung eines Bürgerbeauftragten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Europäische Gerichtshof (Art. 220-245 EG)
Sitz in Luxemburg
25 Mitglieder (aus jedem Mitgliedstaat je eine Person)
aus Deutschland

Konrad Hermann Theodor Schiemann (Richter am „eigentlichen“ Geichtshof)
Jörg Pirrung (Richter am Gericht erster Instanz)

Unterstützung durch acht Generalanwälte, die zu Rechtssachen Stellung 
nehmen und Schlussanträge stellen
Amtszeit: 6 Jahre
(alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung statt)
Vorschlag durch die Mitgliedstaaten
Ernennung im gegenseitigen Einvernehmen
Unterteilung

(„eigentlicher“) Gerichtshof
Gericht erster Instanz (für Steuern keine Bedeutung)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Entscheidung geregelt in Art. 16 der Satzung des Gerichtshofs
in der Großen Kammer 
Der Gerichtshof tagt als Große Kammer, wenn ein am Verfahren beteiligter 
Mitgliedstaat oder ein am Verfahren beteiligtes Gemeinschaftsorgan dies 
beantragt, sowie in besonders bedeutsamen oder komplexen Rechtssachen. Die 
Große Kammer ist mit 13 Richtern besetzt, den Vorsitz führt der Präsident des 
Gerichtshofs.
in Kammern
Die übrigen Rechtssachen obliegen den Kammern. Eine Kammer besteht aus drei 
oder fünf Richtern.
im Plenum
Der Gerichtshof tagt nur im Plenum, wenn es um die Amtsenthebung des 
Bürgerbeauftragten (Art. 195 Abs. 2 EG), von Mitgliedern der Kommission 
(Art. 213 Abs. 2, Art. 216 EG) oder Mitglieder des Rechnungshofes (Art. 247
Abs. 5 EG) geht. 
Das Quorum für das Plenum beträgt 15 Richter, d.h. es müssen mindestens 15 
Richter anwesend sein, damit die Abstimmung gültig ist. 

Aufgaben: Sicherung der Wahrung des Rechts bei der Auslegung und
Anwendung der Gemeinschaftsverträge
zu Einzelheiten siehe Abschnitt 2.3.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Europäische Rechnungshof (Art. 246-248 EG)
25 Mitglieder (aus jedem Mitgliedstaat ein Mitglied)
Aufgabe: Prüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsgemäßheit der 
Einnahmen und Ausgaben der EU
für den Bereich der Steuern: keine Bedeutung

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit

2.2 Organe der EU
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Rechtsquellen des primären Gemeinschaftsrechts 
Vertragsrecht

die zwischen den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Verträge einschließlich deren 
Änderungen
die dazu beigefügten Anhänge und Protokolle
die Beitrittsverträge mit den später beigetretenen Staaten

allgemeine Rechtsgrundsätze (Gemeinschaftsgrundrechte)
Europäische Menschenrechtskonvention 
Grundrechtscharta der EU
z.B. Eigentumsgarantie, Recht auf Achtung der Privatsphäre, Unverletzlichkeit der 
Wohnung, Berufsfreiheit, Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung, Meinungs-
und Veröffentlichungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Willkürverbot, 
Religionsfreiheit, Schutz der Familie, allgemeiner Gleichheitsgrundsatz

Gewohnheitsrecht

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.3 Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts
2.3.1 Primäres Gemeinschaftsrecht
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Zollunion (Art. 23, Art. 25 EG)
Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben 
gleicher Wirkung zu erheben
Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs gegenüber Drittstaaten

Grundfreiheiten der Gemeinschaftsbürger
allgemeines Diskriminierungsverbot aufgrund der Staatszugehörigkeit    
(Art. 12 EG)

allgemeine Freizügigkeit, privates Aufenthaltsrecht (Art. 18 EG)
Recht eines jeden Bürgers der EU, sich innerhalb der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten 

Warenverkehrsfreiheit (Art. 28-31 EG)
Verbot von mengenmäßigen oder verschleierten Beeinträchtigungen sowie 
vergleichbaren Maßnahmen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.3 Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts
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Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 39-42 EG)
Recht eines jeden Arbeitnehmers auf Erwerbstätigkeit in jedem 
Mitgliedstaat, wobei hinsichtlich Beschäftigung, Entlohnung und den 
sonstigen Arbeitsbedingungen Gleichbehandlung zu gewährleisten ist 

Niederlassungsfreiheit (Art. 43-48 EG)
Recht zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit in einem 
anderen Mitgliedstaat sowie das Verbot einer Behinderung bei der
Gründung und Leitung eines Unternehmens 

Dienstleistungsfreiheit (Art. 49-55 EG)
Recht eines jeden Anbieters von Dienstleistungen auch in den anderen 
Mitgliedstaaten tätig zu sein 

Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56-60 EG)
Verbot zur Behinderung des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten 
sowie zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Beihilfeverbot (Art. 87, Art. 88 EG)
Grundsatz
Verbot von staatlichen Beihilfen oder aus staatlichen Mitteln gewährten 
Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen. 
Voraussetzungen, dass eine steuerliche Regelung als Beihilfe angesehen 
wird

Begünstigung
Minderung der üblicherweise anfallenden Belastung (überhöhte Abschreibungen, 
Bildung von überhöhten Passiva, Steuerbefreiung, Steuergutschrift, 
Zahlungsaufschub oder sonstige außergewöhnliche Vereinbarung)
Belastung des Staatshaushalts Einnahmeverlust des Staats
Beeinträchtigung des Wettbewerbs oder des Handels
Stellung des begünstigten Unternehmens gegenüber Konkurrenten gestärkt
Beschränkung auf bestimmte Unternehmen oder Branchen
Problem: die Kriterien sind sehr unbestimmt

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Wirkung
Sperrwirkung (Unterlassen der Maßnahmen)
Rückforderungsverpflichtung

zulässig sind
Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung 
nach der Herkunft der Waren gewährt werden
Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind
Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands 
betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich 
der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.3 Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts
2.3.1 Primäres Gemeinschaftsrecht



58Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

zulässig sein können
Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen 
die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche 
Unterbeschäftigung herrscht
Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem 
Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 
eines Mitgliedstaats
Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder 
Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise 
verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft
Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit 
sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in 
einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft
sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine Entscheidung mit 
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission bestimmt

Beispiel: Investitionszulagengesetz von der Kommission genehmigt. 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Vorschriften über Steuern
im Wesentlichen Regelungen zu den indirekten Steuern 
(Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern) 

keine höheren Abgaben für Waren aus anderen Mitgliedstaaten 
(Art. 90-92 EG)

Harmonisierungsauftrag für die indirekten Steuern (Art. 93 EG), 
soweit die Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des 
Binnenmarktes notwendig ist

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.3 Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts
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Harmonisierungsermächtigungen zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften

Harmonisierung, nicht Vereinheitlichung
Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die 
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken (Art. 94, 
Art. 96 EG)
keine spezielle Regelungen für die direkten Steuern
Zulässigkeit von steuerlichen Regelungen mit umweltpolitischer Zielsetzung 
(Art. 175 Abs. 2 EG)
bei der Harmonisierung muss das Subsidiaritätsprinzip beachtet werden

die Gemeinschaft wird nur tätig, sofern und soweit es für die Erreichung der Ziele des 
Binnenmarkts notwendig und 
die Ziele können wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Gemeinschaftsebene besser
erreicht werden als durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten

Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Verhandlung über die Beseitigung der 
Doppelbesteuerung in den Mitgliedstaaten (Art. 293 2. Spiegelstrich EG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrags 
erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemeinsam, der Rat 
und die Kommission Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen,
sprechen Empfehlungen aus oder geben Stellungnahmen ab 
(Art. 249 Abs. 1 EG).

Verordnungen (Art. 249 Abs. 2 EG)
allgemeine Geltung für eine Vielzahl von generell und abstrakt geregelten 
Sachverhalten 
es handelt sich um Rechtsnormen
in allen Teilen verbindlich, d.h. nicht nur hinsichtlich der Zielsetzung
unmittelbare Geltung, d.h. es bedarf keiner Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.3 Rechtsquellen des Gemeinschaftsrechts
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Vorschlagsverfahren (Art. 93 EG)
Erlass durch den Rat 
auf Vorschlag der Kommission (Initiativrecht) und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses 

auf steuerlichem Gebiet ist Einstimmigkeit erforderlich (Art. 94, 95 Abs. 2 
EG)

Schwerpunkt bei Zöllen, im Agrarbereich, Außenwirtschaft und 
Verkehrspolitik

auf steuerlichem Gebiet wenig verbreitet
Beispiele: Zollkodex, Zolltarif, Verordnung über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der indirekten Steuern 
(DV-gestützter Datenaustausch)

weiteres (nicht steuerliches) Beispiel: „IAS-Verordnung“

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Richtlinien (Art. 249 Abs. 3 EG)
zweistufiger Rechtssetzungsvorgang

1. Schritt: Richtlinie durch den Rat
2. Schritt: Umsetzung in nationales Recht durch die Mitgliedstaaten

Adressaten sind die Mitgliedstaaten
hinsichtlich des Harmonisierungsziels besteht Umsetzungspflicht
Die Wahl der Form und der Mittel steht innerhalb des gesteckten Rahmens
den Mitgliedstaaten frei.
I.d.R. wird eine Frist vorgegeben, bis zu der das Harmonisierungsziel
umgesetzt wird.
Im Regelfall erfolgt die Umsetzung durch ein Gesetz oder eine 
(Durchführungs-)Verordnung. 
Ziel: Rechtsangleich (Harmonisierung)

keine Identität
Kompromiss zwischen internationaler Rechtsangleichung und nationalstaatlicher 
Souveränität
entgegen der ursprünglichen Konzeption enthalten Richtlinie jedoch häufig sehr 
detaillierte Regelungen

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Für den Bürger wirken sich Richtlinien grundsätzlich erst nach 
Transformation in nationales Recht aus.
Ausnahmen: keine fristgerechte Umsetzung der Richtlinie, Richtlinie 
begünstigt den Bürger, inhaltlich unbedingt, inhaltlich hinreichend genau 
formuliert (keine Ermessensspielräume bei der Umsetzung der Richtlinie, 
ggf. Gewährung eines Mindeststandards)
Nationale Vorschriften, die durch Transformation einer Richtlinie geschaffen 
wurden, sind nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie auszulegen.
Vorschlagsverfahren (Art. 93 EG)

Erlass durch den Rat  
auf Vorschlag der Kommission (Initiativrecht) und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses 

auf steuerlichem Gebiet ist Einstimmigkeit erforderlich (Art. 95 Abs. 2 EG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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ca. 80% des Wirtschaftsrechts weist Bezüge zu Richtlinien auf
Harmonisierung auf steuerlichem Gebiet erfolgt i.d.R. über Richtlinien
z. B. Umsatzsteuern, Verbrauchsteuern, Mutter-Tochter-Richtlinie, 
Fusionsrichtlinie, EG-Amtshilfe-Richtlinie, Zins-Lizenz-Richtlinie, 
Zinsrichtlinie (siehe hierzu Abschnitt 2.4.)

Entscheidungen (Art. 249 Abs. 4 EG)
Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie 
bezeichnet.
Adressaten: Mitgliedstaaten, natürliche oder juristische Personen
vergleichbar mit Verwaltungsakten des nationalen Rechts
Entscheidungen können angefochten werden.
hohe Bedeutung bei der Kontrolle nationaler Beihilfen

Empfehlungen und Stellungnahmen (Art. 249 Abs. 5 EG)
Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind – rechtlich – nicht verbindlich.
Sie haben jedoch eine psychologische Bedeutung, wegen des 
„Rechtfertigungsdrucks“ werden sie häufig freiwillig befolgt.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Besonderheiten bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts
hohe Bedeutung

teleologische Auslegung
Bestreben, die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu sichern (effet utile)
Begründungen, die bei der Schaffung der Rechtsakte herangezogen wurden

geringe Bedeutung
historische Auslegung
Auslegung nach dem Wortlaut (alle Sprachfassungen sind gleichberechtigt, 
autonome Begriffsbestimmung auf Gemeinschaftsebene)
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Verhältnis des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht
Übertragung von Hoheitsrechten zur Verwirklichung eines vereinten 
Europas sowie zur Weiterentwicklung der EU in Art. 23 GG

Konsequenzen
Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen Recht
Pflicht, das nationale Recht gemeinschaftsrechtskonform auszulegen
Sperrwirkung des Gemeinschaftsrechts

Folgen von Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht
Unanwendbarkeit des nationalen Rechts
(Problem: Richtlinien)
Fristhemmung
solange eine Richtlinie nicht korrekt umgesetzt ist, laufen 
Rechtsbehelfsfristen und Rechtsmittelfristen nicht ab 
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gemeinschaftsrechtlicher Haftungsanspruch
Voraussetzungen: Rechtsnorm bezweckt den Schutz des Einzelnen, Verstoß 
ist hinreichend qualifiziert, zwischen Verstoß des Staates und dem Schaden 
des Einzelnen besteht ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang

gemeinschaftsrechtlicher Erstattungsanspruch
Erstattung von Abgaben, die ein Mitgliedstaat unter Verstoß des 
Gemeinschaftsrechts erhoben hat
die Modalitäten (z.B. Klagefristen, Verzinsung) bestimmen sich nach nationalem 
Recht
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Umsatzsteuer
sehr weitgehende Harmonisierung

Besteuerungssystem Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit sofortigem 
Vorsteuerabzug
Bemessungsgrundlage

Mindeststeuersatz von 15%
keine Vorgabe eines Höchststeuersatzes
maximal ein oder zwei ermäßigte Steuersätze
(mindestens 5%, nur für bestimmte Lieferungen und Dienstleistungen)

Verteilung des Steueraufkommens bei grenzüberschreitenden Lieferungen
zunächst: Bestimmungslandprinzip

– Steueraufkommen steht im Importstaat zu
– Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer im Importstaat 
– Steuerbefreiung im Ausfuhrstaat
– seit dem Wegfall der Grenzkontrollen zum 1.1.1993 innerhalb der EU nicht 

mehr anwendbar, gilt nur noch gegenüber Drittstaaten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
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Fernziel: Ursprungslandsprinzip mit grenzüberschreitendem Vorsteuerabzug 
(Gemeinsamer-Markt-Prinzip)

– Im Ausfuhrstaat werden grenzüberschreitende Lieferungen wie 
innerstaatliche Lieferungen behandelt.

– Der Importstaat gewährt dem einführenden Unternehmen ein 
Vorsteuerabzugsrecht für die im anderen Staat erhobene Umsatzsteuer;
die damit verbundenen Verschiebungen des Steueraufkommens zugunsten 
der Staaten mit Exportüberschüssen werden durch ein Clearing-System 
ausgeglichen. Durch das Clearing-System wird die Umsatzsteuer zwischen 
den Mitgliedstaaten so aufgeteilt, als ob das Bestimmungslandprinzip gelten 
würde

zur derzeit geltenden „Übergangsregelung“ (seit 1.1.1993)
siehe die nächste Folie

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Leitlinie: Bestimmungslandprinzip, 
erreicht durch eine differenzierte Festlegung des 
Orts der sonstigen Leistung

sonstige Leistungen

Bestimmungslandprinzip- innergemeinschaftliches Verbringen über die 
Grenze

Bestimmungslandprinzip- Lieferung von neuen Fahrzeugen

Ursprungslandprinzip
(bei Überschreiten der Lieferschwelle, bei Option 
und bei Lieferung von verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren: Bestimmungslandprinzip

- Versandunternehmer

Ursprungslandsprinzip 
(bei Überschreiten der Erwerbsschwelle, bei 
Option und bei Lieferung von 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren: 
Bestimmungslandprinzip)

b) Sonderregelungen
- Lieferung an steuerbefreite Unternehmer, 

Kleinunternehmer, Land- und Forstwirte und 
nichtsteuerpflichtige juristische Personen 
(Halbunternehmer)

Ursprungslandprinzip- Lieferung an Privatpersonen

Bestimmungslandprinzip

Lieferverkehr innerhalb der Europäischen
Union
a) Grundsatz

- Lieferung an vorsteuerabzugsberechtigten  
Unternehmer

BestimmungslandprinzipLieferverkehr mit Drittstaaten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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spezielle Verbrauchsteuern
Angleichung der Systeme, Steuersätze und Behandlung von 
grenzüberschreitenden Transaktionen erfolgten – wie bei der Umsatz-
steuer – mit der Abschaffung der Grenzkontrollen zum 1.1.1993 

Anwendungsbereich: Alkohol und alkoholische Getränke, Tabakwaren und 
Mineralöle 

Andere Verbrauchsteuern dürfen nur erhoben werden, sofern damit keine 
Grenzformalitäten verbunden sind (in Deutschland Kaffeesteuer, 
abgeschafft wurden die Steuern auf Zucker, Tee, Salz und Leuchtmittel).

grenzüberschreitende Lieferungen
zwischen Unternehmern: Bestimmungslandprinzip
(Verbrauchsteuern fallen erst bei der Entnahme aus einem Steuerlager an)
an Nichtunternehmer (sofern im privaten Reiseverkehr): Ursprungslandprinzip
Konsequenz: Wettbewerbsverzerrungen in grenznahen Gebieten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.1 Indirekte Steuern
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Mindeststeuersätze in der EU und Steuersätze in Deutschland
Steuern auf Alkohol

*) Plato ist der Stammwürzegehalt des Biers in Gramm je 100 Gramm Bier

136 € oder 51 € je hl des
Erzeugnisses

0 € je hl des Erzeugnisses 
(Nullsteuersatz) 

Schaumwein

0,787 € je hl/Grad Plato*0,748 € je hl/Grad Plato* oder 
1,870 € je hl/Grad Alkohol des   

Fertigerzeugnisse 

Bier

0 € je hl des Erzeugnisses0 € je hl des Erzeugnisses 
(Nullsteuersatz) 

Wein

153 € oder 102 € je hl des 
Erzeugnisses

45 € je hl des Erzeugnisses Zwischenerzeugnisse

1.303 € je hl reinen Alkohl550 € je hl reinen Alkohol Alkohol (Spirituosen)

Besteuerung in DeutschlandMindestbesteuerung in der EU

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Steuern auf Tabak

13,46% des Kleinverkaufspreis 
und 15,66 € je kg

20,00% des Kleinverkaufspreises oder
20,00 € je kg

Rauchtabak 
(Pfeifentabak)

19,04% des Kleinverkaufspreises 
und 34,06 € je kg

36,00% des Kleinverkaufspreises oder
32,00 € je kg

Feinschnitt

1,50% des Kleinverkaufspreises 
und 14,00 € je 1.000 Stück 

5,00% des Kleinverkaufspreises oder
11,00 € je kg oder 110,00 € je 1.000 
Stück

Zigarren und 
Zigarillos

25,29% des Kleinverkaufspreises 
und 82,70 € je 1.000 Stück

57,00% des Kleinverkaufspreises oder
64,00 € je 1.000 Stück

Zigaretten

Besteuerung in DeutschlandMindestbesteuerung in der EU

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.1 Indirekte Steuern
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Steuern auf Energieerzeugnisse (Auswahl)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.1 Indirekte Steuern

0,33 €0,30 €0,15 €Kohle (je GJ)

721,00 €359,00 €Benzin, verbleit
(je 1.000 l)

654,50 €; 669,80 €421,00 €Benzin, unverbleit
(je 1.000 l)

20,50 €1,00 €0,50 €elektrischer Strom
(je MWh)

3,86 €*0,30 €0,15 €Erdgas
(je Gigajoule)

180,32 €0,00 €0,00 €Liquefied Petroleum 
Gas (Flüssiggas)
(je 1.000 kg)

130,00 €15,00 €15,00 €schweres Heizöl
(je 1.000 kg)

470,40 €; 485,70 €302,00 €Gasöl
(je 1.000 l)

nicht gewerbliche 
Zwecke

gewerbliche 
Zwecke

DeutschlandMindeststeuerbetrag in EU

*) Ein Gigajoule entspricht 3,6 MWh
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Mutter-Tochter-Richtlinie 
Quelle: Richtlinie über das gemeinsame Steuersystem der Mutter-

und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten vom 
23.7.1990, 90/435/EWG, ABl. 1990, L 225, S. 6.

Teil des „Dreierpaketes“ aus dem Jahre 1990
Mutter-Tochter-Richtlinie, Fusionsrichtlinie, Schiedsverfahrenkonvention
Ziel: Vermeidung von Mehrfachbelastung von grenzüberschreitenden
Dividendenzahlungen
Liquidationszahlungen sind nicht erfasst.
Besteuerung der Tochtergesellschaft
Der Sitzstaat der Tochtergesellschaft darf diese entsprechend ihrem 
Steuerrecht besteuern, das Aufkommen steht dem Sitzstaat der 
Tochtergesellschaft zu.
keine Kapitalertragsteuer
Bei Ausschüttung darf der Sitzstaat keine weitere Steuer erheben.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Besteuerung der Muttergesellschaft
Der Sitzstaat der Muttergesellschaft hat zur Vermeidung der 
Doppelbelastung zwei Möglichkeiten

keine Besteuerung der Dividenden (Freistellungsmethode)
Belastung: ausländisches Steuerniveau: KStTochter

Besteuerung der Dividenden und Anrechnung der von der Tochtergesellschaft  
gezahlten Körperschaftsteuer (indirekte Anrechnung)

Belastung: inländisches Steuerniveau: KStTochter + KStMutter – KStTochter

In beiden Fällen fällt auf Ebene der Tochtergesellschaft keine Kapitalertragsteuer 
an.

Für Kosten der Beteiligung an der Tochtergesellschaft (Verwaltungskosten, 
Finanzierungsaufwendungen) und ausschüttungsbedingte 
Gewinnminderungen (Teilwertabschreibungen) kann der Sitzstaat des 
Muttergesellschaft ein Abzugsverbot vorsehen. 
Bei einer Pauschalierung der Verwaltungskosten darf der Pauschbetrag 5% 
der Dividenden nicht übersteigen.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Voraussetzungen
Tochtergesellschaft: Kapitalgesellschaft
Muttergesellschaft: Kapitalgesellschaft
Tochtergesellschaft und Muttergesellschaft sind in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten ansässig
Beteiligungsquote: mindestens 20 %
ab 2007: mindestens 15 %, ab 2009: mindestens 10 %
Beteiligung über eine Betriebsstätte in dem Staat der Tochtergesellschaft fällt 
auch unter die Mutter-Tochter-Richtlinie
Alternativen zur Berechnung der Mindest-Beteiligungsquote

– Stimmrecht anstatt Kapitalanteil
– Einführung einer Mindestbesitzzeit von zwei Jahren

Möglichkeit, Missbräuche zu vermeiden

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Umsetzung in Deutschland
Inbound
Verzicht auf Erhebung der Quellensteuer (§ 43b EStG, § 50d Abs. 1, 1a, 2 EStG)
Senkung der Mindest-Beteiligungsquote auf 10%, sofern Gegenseitigkeit gewahrt
Mindestbesitzzeit: ein Jahr (muss im Zeitpunkt der Gewinnausschüttung noch 
nicht bestehen)
Missbrauchsregelung (§ 50d Abs. 3 EStG)

Outbound
Freistellung der Dividenden (§ 8b Abs. 1 KStG)
pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot (§ 8b Abs. 5 KStG)
Verbot der Verrechnung von Teilwertabschreibungen (§ 8b Abs. 3 KStG)

wichtigster Vorteil für deutsche Mutterunternehmen
Verzicht auf Erhebung der Quellensteuer

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
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Fusionsrichtlinie

Quellen 
Richtlinie des Rates über das gemeinsame Steuersystem für 
Fusionen, Spaltungen, Einbringungen von Unternehmensteilen und 
den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten betreffen vom 23.7.1990, 90/434/EWG, ABl. 1990, L 225, S. 1.
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 90/434/EWG über das 
gemeinsame Steuersystem für Fusionen,Spaltungen, die Einbringung von 
Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten betreffen vom 17.2.2005, 2005/19/EG, L 58, S. 19

Ziel: keine Auflösung von stillen Reserven bei grenzüberschreitenden 
Umstrukturierungen

kein endgültiger Steuerverzicht, sondern Verschiebung auf den Zeitpunkt 
der Gewinnrealisierung durch „echte“ Veräußerung 
(„aufgeschobene Gewinnrealisierung“)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Anwendungsfälle
Fusion
Übertragung des gesamten Vermögens durch eine oder mehrere 
Kapitalgesellschaften auf eine andere (bestehende oder gegründete) 
Kapitalgesellschaft und Gewährung von Anteilen an der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern

A-GmbH
Teilbetrieb I

B-GmbH
Teilbetrieb II

A
100%

B
100%

vor Fusion

nach Fusion

Betriebsstätte 
Teilbetrieb II

A
50%

B
50%

N-GmbH
Teilbetrieb I
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Einbringung
Einbringung von Unternehmensteilen, bei der eine Kapitalgesellschaft ihren 
Betrieb oder einen Teilbetrieb auf eine andere Kapitalgesellschaft überträgt, 
und Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Kapitalgesellschaft

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern

vor Einbringung

A-GmbH
Teilbetrieb I

B-GmbH
Teilbetrieb II

A
100%

B
100%

nach Einbringung

Betriebsstätte 
Teilbetrieb II

A
50%

B
100%

A-GmbH
Teilbetrieb I

50%

B-GmbH
Anteile an der A-GmbH
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Anteilstausch
Erwerb von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, sofern dadurch die erwerbende 
Kapitalgesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte erhält, und Gewährung von 
eigenen Anteilen als Gegenleistung (unechte Fusion)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern

vor Anteilstausch

A-GmbH
Teilbetrieb I

B-GmbH
Teilbetrieb II

A
100%

B
100%

nach Anteilstausch

B-GmbH
Teilbetrieb II

B
50%

A
50%

A-GmbH
Teilbetrieb I 

Anteile an der B-GmbH

100%
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Spaltung
Übertragung des Vermögens einer Kapitalgesellschaft auf mindestens zwei 
Kapitalgesellschaften und Gewährung von Anteilen an der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern

vor Spaltung
Betriebsstätte 
Teilbetrieb II

A
50%

B
50%

C-GmbH
Teilbetrieb I

nach Spaltung

A-GmbH
Teilbetrieb I

B-GmbH
Teilbetrieb II

A
100%

B
100%
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Erweiterung der Anwendungsfälle durch die Änderung der Fusionsrichtlinie
– Abspaltung (als Sonderform der Spaltung)
– Umwandlung von Niederlassungen in Tochtergesellschaften
– Sitzverlegung

Voraussetzungen
beschränkt auf Kapitalgesellschaften 
seit Änderung der Fusionsrichtlinie auch SE
grenzüberschreitende Umstrukturierungen
Übertragende Kapitalgesellschaft und übernehmende Kapitalgesellschaft müssen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sein, auf die Ansässigkeit der 
Anteilseigner kommt es nicht an.
Zuzahlungen bis zu 10% des Werts der erhaltenen Anteile möglich
(bei Fusion, Spaltung, Anteilstausch)
Besteuerung der stillen Reserven gesichert
Möglichkeit, Missbräuche zu vermeiden
Sicherung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer

Sicherung der Besteuerungsrechte
übertragene Wirtschaftsgüter: Buchwertverknüpfung
erhaltene Anteile: Bewertung mit dem Buchwert

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Umsetzung in Deutschland
nur Einbringung und Anteilstausch (§ 20 Abs. 1 S. 1, 2, § 23 UmwStG)
nicht: Fusion und Spaltung
Begründung: Einbringung und Anteilstausch sind durch Einzelrechtsnachfolge 
möglich; Fusion und Spaltung setzen Gesamtrechtsnachfolge voraus, die jedoch 
zur Zeit gesellschaftsrechtlich im grenzüberschreitenden Bereich noch nicht 
möglich ist.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung von Gewinnen aus der Veräußerung der 
erhaltenen Anteile: 7 Jahres-Frist (§ 26 Abs. 2 UmwStG)

Die Umsetzung der Änderung der Fusionsrichtlinie soll durch SEStEG
erfolgen. 

Vorteile: Steuerneutralität bei folgenden Vorgängen
Neuordnung des Konzernaufbaus innerhalb der EU
Möglichkeit der Gründung einer Europa-Holding
Erleichterung von grenzüberschreitenden Joint Ventures
Möglichkeit von (unechten) Fusionen 
„Umwandlung“ von Betriebsstätten in Tochterkapitalgesellschaften
Unternehmensübernahmen durch Anteilstausch

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Schiedsverfahrenkonvention
Quelle: Übereinkommen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im 

Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen 
Unternehmen vom 20.8.1990, 90/436/EWG, ABl. 1990, L 225, 
S. 10.

multilaterales Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten,
keine Richtlinie

Zielsetzung
Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung durch voneinander 
abweichende zwischenstaatliche Erfolgszuordnungen, d.h. der 
grenzüberschreitende Leistungsaustausch innerhalb eines Unternehmens 
soll in beiden Staaten mit dem gleichen Wert in die steuerliche 
Gewinnermittlung eingehen

zur Bedeutung von Verrechnungspreisen sieh Abschnitt 1.1.2 (Folie 16)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
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Anwendungsbereich
Erfolgszuordnung zwischen Betriebsstätte und Stammhaus
Verrechnungspreis zwischen Tochterkapitalgesellschaft und Anteilseigner
beide Unternehmensteile müssen sich innerhalb der EU befinden
Maßstab für die zwischenstaatliche Erfolgszuordnung: Drittvergleich

Vorgehensweise: dreistufiges Verfahren
Koordinierungsverfahren (Vorverfahren)
Verständigungsverfahren

– Einleitung innerhalb von drei Jahren
– Einigung innerhalb von zwei Jahren

Schlichtungsverfahren („Beratender Ausschuss“)
– Stellungnahme innerhalb von sechs Monaten, 
– Umsetzung dieser Stellungnahme innerhalb von (weiteren) sechs Monaten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern
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Vorteil: Einleitungs- und Einigungszwang innerhalb eines überschaubaren 
Zeitraums

praktische Bedeutung: sehr gering
aber Vorstellung eines Verhaltenskodex zur einheitlichen Anwendung der 
Schiedsverfahrenkonvention am 7.12.2004 (Foddanu, PIStB 2005, 
S. 125-129)

Konkretisierung des Beginns der Antragsfrist (Dreijahresfrist)
Konkretisierung des Beginns der Phase 1 (Zweijahresfrist)
Hinweise zur praktischen Durchführung 
(gemeinsame Amtssprache, Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens, wie 
persönliche Treffen)
Transparenz des Verfahrens 
(Unterrichtung des Steuerpflichtigen über wesentliche Entwicklungen)
Zahlungsaufschub ähnlich wie bei Gerichtsverfahren 
(„Aussetzung der Vollziehung“)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Zins-Lizenz-Richtlinie
Quelle: Richtlinie des Rates über eine gemeinsame Steuerregelung für 

Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen 
Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten vom 3.6.2003, 
2003/49/EG, ABl. 2003, L 157, S. 49.

seit 1.1.2004

Fortführung des Prinzips, dass Zinsen und Lizenzen im Ansässigkeitsstaat 
des Zahlungsempfängers besteuert werden

Ergänzung zur Mutter-Tochter-Richtlinie, dass auf Zahlungen innerhalb von 
EU-Konzernen keine Kapitalertragsteuer erhoben wird.
(für einige Länder gelten Übergangsregelungen, Anwendungsbereich auf die 
Schweiz ausgedehnt)

Wirkung: ausschließliche Besteuerung im Ansässigkeitsstaat 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.4 Stand der Harmonisierung des Steuerrechts
2.4.2 Direkte Steuern

TochtergesellschaftMuttergesellschaft

Inland EU-Ausland

vorl. GewinnMG

+   Zinsen

+ Lizenzgebüren

=                     zvEMG

vorl. GewinnTG

- Zinsen

- Lizenzgebüren

= zvETG

keine KapESt

≥ 25%

keine KapESt

KStMG KStTG

zvE = zu versteuerndes Einkommen
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Voraussetzungen
Schuldner: Kapitalgesellschaft
Gläubiger: in anderem EU-Staat ansässige Kapitalgesellschaft
Mindestbeteiligungsquote: 25%

Kapitalbeteiligung (Grundsatz) oder Stimmrechte
Mindestbesitzzeit: zwei Jahren
Zahlungen über Schwestergesellschaften und Betriebsstätten werden auch 
begünstigt
keine gewinnabhängigen Vergütungen
Missbrauchsregelungen ähnlich Mutter-Tochter-Richtlinie

Umsetzung in Deutschland: § 50g EStG

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Auswirkung für deutsche Unternehmen
Einschränkung auf verbundene Unternehmen
(Kapitalgesellschaften, Mindestbeteiligungsquote von 25%)
Minderung der Besteuerung im Quellenstaat nur soweit, als nicht bereits nach 
nationalem Recht oder nach DBA-Recht auf die Erhebung einer Quellensteuer 
verzichtet wird
Minderung im Ansässigkeitsstaat nur soweit, als bei Erhebung einer Quellensteuer 
ein Anrechnungsüberhang entstehen würde
verfahrenstechnische Erleichterungen (geringere Nachweisverpflichtungen)
Vermeidung von Zinsnachteilen

offene Fragen
§ 8a KStG anwendbar?
(mittelbare Besteuerung durch Umqualifizierung in verdeckte 
Gewinnausschüttungen: kein Betriebsausgabenabzug)
gewerbesteuerliche Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG anwendbar?
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Zinsrichtlinie
Quelle: Richtlinie im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen vom 

3.6.2003, 2003/48/EG, ABl. 2003, L 157, S. 38

seit 1.7.2005

Sicherstellung der Besteuerung von Zinsen, die an Privatpersonen gezahlt 
werden

Grundsatz: 
automatischer grenzüberschreitender Informationsaustausch
Besteuerung der Zinsen im Ansässigkeitsstaat
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im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs mitgeteilte Daten
Identität und Wohnung des wirtschaftlichen Eigentümers
Namen und Anschrift der Zahlstelle
Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers
Gesamtbetrag der Zinsen oder Erträge
Meldung aus dem Ausland an das Bundesamt für Finanzen und von dort 
Weiterleitung an das zuständige Finanzamt

erfasste Zahlungen
gezahlte oder einem Konto gutgeschriebene Zinsen
Erträge aus Staatspapieren, Anleihen und Schuldverschreibungen einschließlich 
der damit verbundenen Prämien und Gewinne
bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung der genannten Forderungen 
aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen

– auch bei mittelbarem Bezug über Investmentfonds
– nicht erfasst werden Schuldverschreibungen, die vor dem 1.3.2001

ausgegeben wurden und nach dem 1.3.2001 keine Folgeemission begeben 
wurde
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Sonderregelung für Belgien, Luxemburg und Österreich
kein automatischer grenzüberschreitender Informationsaustausch,
sondern Kapitalertragsteuerabzug mit Aufteilung der Steuereinnahmen

Höhe der Kapitalertragsteuer
1.7.2005 bis 30.6.2008 15 %
1.7.2008 bis 30.6.2011 20 %
ab 1.7.2011 35 %

Aufteilung der Einnahmen aus der Kapitalertragsteuer (revenue sharing)
– Wohnsitzstaat 75%
– Quellenstaat 25%
– Diese Aufteilungsregeln weichen von denen im internationalen Steuerrecht 

ansonsten üblichen ab.
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Kapitalertragsteuer ist im Wohnsitzstaat anrechenbar
– volle Anrechnung, obwohl der Wohnsitzstaat nur 75% der Quellensteuer 

erhält
– Ein gegebenenfalls bestehender Anrechnungsüberhang wird erstattet.

Steuerpflichtige kann beantragen, dass die Kapitalertragsteuer nicht einbehalten 
wird
Voraussetzung: entweder Informationaustausch (wie im Grundfall) oder 
Bescheinigung von der Finanzbehörde, dass Zinsen im Wohnsitzstaat besteuert 
werden
zeitlich begrenzt bis zum Ablauf des Übergangszeitraums
Der Übergangszeitraum endet, wenn die Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco 
und San Marion sowie die USA umfassend Auskünfte erteilen.
Belgien, Luxemburg und Österreich erhalten allerdings von den anderen Ländern 
die Informationen, die Zinseinnahmen ihrer Steuerbürger betreffen.
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abhängige bzw. assoziierte Gebiete
Quellensteuer: Guernsey, Isle of Man, Jersey, British Virgin Islands, Turks and 
Caicos Islands, Niederländische Antillen
Informationsaustausch: Anguilla, Cayman Islands, Montserrat, Aruba

Europäische Drittstaaten
Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco, und San Marino
Quellenbesteuerung wie Belgien, Luxemburg und Österreich
aber kein Informationsaustauch von EU-Staaten an diese Länder

Umsetzung in Deutschland
§ 45e, § 50b EStG
Zinsinformationsverordnung (BStBl. 2004 I, S. 297) 
BMF-Schreiben vom 6.1.2005, BStBl. 2005 I, S. 29, 
aktualisiert durch BMF-Schreiben vom 13.6.2005, BStBl. 2005 I, S. 716

praktische Anwendung unbefriedigend
z.B. sachliche Anwendungsbereich zu eng, räumlicher Anwendungsbereich zu eng,  

Kapitalertragbesteuerung vermutlich unvollständig
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Richtlinienvorschläge
innerstaatlicher Verlustabzug

Quelle: Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der steuerlichen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Übertragung von 
Unternehmensverlusten vom 20.9.1984, ABl. 1984, C 253, S. 5.  

sowie
Änderung des Vorschlages einer Richtlinie des Rates zur Harmonisierung 
der steuerlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Übertragung 
von Unternehmensverlusten vom 25.6.1985, ABl. 1985, C 170, S. 3.

nur Gewinneinkünfte, nur bilanzierende Steuerpflichtige
Verlustrücktrag zwei Jahre, später ausgedehnt auf drei Jahre
Verlustvortrag zeitlich unbefristet
Stand: wird zur Zeit nicht weiter verfolgt
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grenzüberschreitender Verlustausgleich
Quelle: Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Regelung für 

Unternehmen zur Berücksichtigung der Verluste ihrer in anderen 
Mitgliedstaaten belegenen Betriebsstätten und Tochtergesellschaften vom 
28.11.1990, ABl. 1991, C 53, S. 30.

grenzüberschreitend tätige Unternehmen (unabhängig von der Rechtsform)

erfasste Auslandsverluste
– Betriebsstätte
– Tochterkapitalgesellschaft

Methode der Verlustberücksichtigung
– Anrechnungsmethode
– Nachversteuerungsmethode

Stand: zurückgezogen,
Diskussion wird sich aber wieder beleben (Rechtssache Marks & Spencer),
dann wird auch der Bezug zum innerstaatlichen Verlustausgleich zu beachten sein
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steuerliche Gewinnermittlung
Literatur: Zeitler, F.-C./Jüptner, R., Europäische Steuerharmonisierung und 

direkte Steuern. Erste Vorüberlegungen zum Vorentwurf eines 
Vorschlages der EG-Kommission für eine Richtlinie über die 
Harmonisierung der Gewinnermittlungsvorschriften, in: Betriebs-
Berater 1988, Beilage 17.

für Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich

starke Orientierung an der 4. EG-Richtlinie (Bilanzrichtlinie)
– materielle Maßgeblichkeit (formelle Maßgeblichkeit nicht vorgeschrieben)
– keine umgekehrte Maßgeblichkeit

Vorentwurf wurde offiziell nicht veröffentlicht,
durch die IAS-Verordnung sowie die Erweiterung der EU gewinnen aber Fragen der 
steuerlichen Gewinnermittlung an Bedeutung
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Verhaltenskodex (Code of Conduct)
Quellen

Mitteilung des Rates vom 1.12.1997, Abl. EG Nr. C 2 vom 6.1.1998, S. 1-3
Osterweil, E., The OECD And The EU: Two Approaches to Harmful Tax 

Competition, in: EC Tax Journal 1999, S. 89-100.
Seer, R., „unfairer“ und „fairer“ Steuerwettbewerb in der EU, IWB 2006, Fach 11, 
Gruppe 2, S. 725-734

Die Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, im Zusammenhang mit der 
Unternehmensbesteuerung „unfaire“ Maßnahmen zu unterlassen.

Ziel: Durch eine maßvolle Steuerkoordination soll der zunehmenden 
Gefährdung der nationalen Steueraufkommen entgegengewirkt werden.
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Beim Verhaltenskodex handelt es sich um eine politische Absichtserklärung,
nicht um eine rechtlich verbindliche Vereinbarung. 

Vertraut wird auf die Fairness, Transparenz und Kooperationsbereitschaft 
der Mitgliedstaaten.

Er enthält eine „Stillhalteverpflichtung“, wonach keine neuen schädlichen 
Maßnahmen eingeführt werden sollen, sowie eine Rücknahmeverpflichtung, 
die die Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Steuervorschriften zu überprüfen 
und schädliche Regelungen zu ändern.

Der Verhaltenskodex wird durch parallele Aktivitäten der OECD ergänzt und 
räumlich erweitert.

Schädlicher Steuerwettbewerb liegt vor, wenn eine steuerliche Vorschrift zu 
einer signifikant geringeren effektiven Steuerbelastung führt als die 
Regelungen, die überwiegend in dem betrachteten Mitgliedstaat gelten.

Ein allgemein niedriges Steuerniveau gilt nicht als unfair, da die Festlegung 
der Höhe der Unternehmenswettbewerb den Mitgliedstaaten überlassen ist.
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Kriterien, anhand derer steuerliche Vorschriften als unfair qualifiziert werden 
können

besondere Vergünstigungen, die nur Nichtansässigen oder für Transaktionen mit 
Nichtansässigen gewährt werden
Ausschluss der inländischen Unternehmen, sodass die Maßnahme keine Minderung 
des inländischen Steueraufkommens auslöst („ring-fencing“), jedoch den anderen 
Staaten steuerliche Bemessungsgrundlagen entzogen werden
Vorteile, die unabhängig von einer tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivität und 
ökonomischer Präsenz gewährt werden
Regelungen für Verrechnungspreise, die von den internationalen Standards 
abweichen
Fehlen von Transparenz einschließlich der laschen Anwendung der 
Rechtsvorschriften durch die Finanzverwaltung
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Quellen
Busl, P., Die steuerliche Behandlung der Europäischen Wirtschaftlichen  

Interessenvereinigung mittelständischer Unternehmer, in: Deutsche 
Steuer-Zeitung 1992, S. 773-777.

Jacobs, O.H. (Hrsg.), Internationale Unternehmensbesteuerung – Deutsche 
Investitionen im Ausland; Ausländische Investitionen im Inland, 
5. Auflage, München 2002, S. 181-185.

Mehring, R., Die Besteuerungsgrundlagen der Europäischen Wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung (EWIV), in: Neue Wirtschafts-Briefe 1990, 
Fach 18, S. 3109-3114.

Zielsetzung
Erleichterung grenzüberschreitender Kooperationen, insbesondere für 
kleinere und mittlere Unternehmen
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Rechtsgrundlagen: dreistufige Normenhierarchie

EWIV-VO
Verordnung des Rates über die Schaffung einer Europäischen 
Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) vom 25.7.1985, 
1985/2137/EWG, ABl. 1985, L 199, S. 1.

nationales Ausführungsgesetz
Gesetz zur Ausführung der EWG-Verordnung über die Europäische 
Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV-Ausführungsgesetz) 
vom 14.4.1988, BGBl 1988 I, S. 514.

nationale Gesellschaftsrecht
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Gesellschaftszweck einer EWIV
wirtschaftliche Tätigkeiten der Mitglieder der EWIV erleichtern und fördern
Tätigkeit der EWIV muss der Geschäftstätigkeit ihrer Mitglieder 
untergeordnet sein
auf Hilfstätigkeiten beschränkt
die EWIV soll keine Gewinnerzielungsabsicht haben,
ein Gewinnerzielungsverbot besteht jedoch nicht
sie kann keine Leitung ausüben
Anzahl der Arbeitnehmer ist auf 500 beschränkt

Mitglieder
natürliche Personen, Gesellschaften, sonstige juristische Personen
mindestens zwei Mitglieder aus verschiedenen Mitgliedstaaten
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Einsatzbereiche einer EWIV
grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Freiberufler
Zusammenlegung von Forschung, Einkauf, Verkauf, Poolung von 
Transportmitteln, gemeinsame Durchführung von Großprojekte und 
gemeinsame Beteiligung an Ausschreibungen, Schulung, Fortbildung

rechtliche Strukturelemente: starke Ähnlichkeit mit einer OHG
EWIV kann Trägerin von Rechten sein und Pflichten haben,
sie kann Verträge abschließen
nach EU-Recht besitzt die EWIV nur eine Teilrechtsfähigkeit,
Mitgliedstaaten können der EWIV eine volle Rechtsfähigkeit geben
Mitglieder haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch
kein Mindestkapital vorgeschrieben
Fremdorganschaft (Trennung von Geschäftsführung und Mitgliederstellung) 
ist möglich 
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Besteuerung nach deutschem Steuerrecht
Ertragsteuern: Transparenzprinzip,
d.h. das Ergebnis wird auf Ebene der Mitglieder erfasst
Einkunftsart bestimmt sich nach der Tätigkeit der EWIV
wenn keine Gewinnerzielungsabsicht
Aufwendungen können auf Ebene der Mitglieder anteilig als 
Betriebsausgaben abgezogen werden
wenn Gewinnerzielungsabsicht

eigenständige Gewinnermittlung
anteilige Zurechnung des Ergebnisses auf die Mitglieder
wenn gewerblich tätig: Mitglieder der EWIV sind Gesamtschuldner für die 
Gewerbesteuer (§ 5 Abs. 1 S. 4 GewStG)
Begründung: Art. 40 EWIV-VO sieht anteilige Zurechnung des Ergebnisses auf die 
Mitglieder vor.
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Quellen

Endres, D., Europa-AG und Steuern: das Flaggschiff ist da, es fehlt nur das 
Segel, in: Recht der Internationalen Wirtschaft 2004, S. 735-740.

Kenter, T./Brendt, J., Die Besteuerung der Gründung einer Europäischen 
Aktiengesellschaft (SE), in: Internationale Wirtschafts-Briefe 2004, 
Fach 11, Gruppe 2, S. 621-634.

Rödder, T., Gründung und Sitzverlegung der Europäischen 
Aktiengesellschaft (SE) - Ertragsteuerlicher Status quo und 
erforderliche Gesetzesänderungen, in: Deutsches Steuerrecht 2005, 
S. 893-898.
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Zielsetzung
Möglichkeit für die Unternehmen, ihr Wirtschaftspotential durch 
Konzentration und Fusion zusammenzufassen, ihre Produktion 
gemeinschaftsweit zu reorganisieren

SE-Unternehmen sollen innerhalb der EU nach einheitlichen Regeln, mit 
einer einheitlichen Geschäftsführung und einem einheitlichen Berichtswesen 
tätig sein können, ohne in jedem Mitgliedstaat eigene Tochtergesellschaften 
gründen zu müssen bzw. an die jeweiligen nationalen Regeln gebunden zu 
sein.

nicht nur Zusammenarbeit (so bei der EWIV), 
sondern Zusammenschluss zu einem einheitlichen Unternehmen im Wege 
der Verschmelzung
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Rechtsgrundlagen 
Verordnung des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)

vom 8.10.2001, 2001/2157/EG, ABl. 2001, L 294, S. 1.

Am 8.10.2004 in Kraft getreten.

Richtlinie des Rates zur Ergänzung des Statuts der Europäischen 
Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer vom 
8.10.2001, 2001/86/EG, ABl. 2001, L 294, S. 22.

ergänzend: nationales Gesellschaftsrecht
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rechtliche Strukturelemente: starke Ähnlichkeit mit einer AG
Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit
kann in jedem Mitgliedstaat gegründet werden,
es müssen Gesellschaften aus mindestens zwei Mitgliedstaaten beteiligt sein
Sitz (Ort der Hauptverwaltung) muss sich innerhalb der EU befinden
Grundkapital wird in Aktien zerlegt
Mindeststammkapital: 120.000 €
Gesellschafter haftet bis zu seiner Einlage
Organisation

entweder nach dem dualistischen System (z.B. Aufsichtsrat und Vorstand)
oder nach dem monistischen System (nur ein Verwaltungsorgan, z.B. 
Verwaltungsrat)

oberstes Organ: Hauptversammlung
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Probleme
Mitbestimmung

Vorrang der Verhandlungslösung: Regelung der Mitbestimmung durch
Verhandlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Zur Vertretung der Arbeitnehmer wird ein Verhandlungsgremium eingesetzt, das 
grundsätzlich mit absoluter Mehrheit Beschlüsse fassen kann. 
Hätten die Verhandlungen eine Minderung der Mitbestimmung zur Folge, so 
erfordert ein Beschluss des Verhandlungsgremiums eine 2/3 Mehrheit. 
bei Nichteinigung kommen die Rechtsvorschriften des Landes zur Anwendung, in 
dem die SE ihren Sitz hat

In der VO sind keine Regelungen für die Besteuerung enthalten,
d.h. es kommen grundsätzlich die jeweiligen nationalstaatlichen Regelungen 
zur Anwendung (gilt sowohl auf Ebene der SE als auch Ebene der 
Anteilseigner).
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Entstehung einer SE
nicht möglich: Neugründung durch Bar- oder Sacheinlage
sondern nur wenn, bereits gesellschaftsrechtliche Struktur mit 
grenzüberschreitendem Bezug vorhanden ist
Verschmelzung von zwei oder mehreren Aktiengesellschaften oder SE
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nach Verschmelzung

Betriebsstätte
Teilbetrieb II 

A
50%

B
50%

A-SE
Teilbetrieb I

A-AG
Teilbetrieb I

B-AG
Teilbetrieb II

A
100%

B
100%

vor Verschmelzung



116Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Bildung einer Holdinggesellschaft

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.5 Europäische Rechtsformen
2.5.2 Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE)

A-AG B-AG

A
100%

B
100%

vor Bildung der Holding SE

nach Bildung der Holding SE

A
50%

B
50%

Holding SE

A-AG B-AG
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Gründung einer Tochtergesellschaft

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.5 Europäische Rechtsformen
2.5.2 Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE)

vor Gründung der Tochter SE

A-AG B-AG

A
100%

B
100%

nach Gründung der Tochter SE

A-AG B-AG

A
100%

B
100%

Tochter-SE
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Formwechsel einer Aktiengesellschaft

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.5 Europäische Rechtsformen
2.5.2 Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE)

vor Formwechsel

B-AG 

A
50%

B
50%

A-AG

nach Formwechsel

B-AG 

A
50%

B
50%

A-SE 100 %

100 %
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Sitzverlegung möglich
Rechtspersönlichkeit bleibt bestehen

Allerdings dürfen statutarischer Sitz und Verwaltungssitz nicht auseinander 
fallen.

keine Auflösung der stillen Reserven, wenn und soweit das Vermögen in 
einer Betriebsstätte im Wegzugsstaat verbleibt

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.5 Europäische Rechtsformen
2.5.2 Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE)
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Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und 
Anwendung des EGV (Art. 220 EG).

„Motor“ der Entwicklung des Gemeinschaftsrechts
Gewährung von Rechtsschutz für den Einzelnen

Verfahrensarten
Nichtigkeitsklage, Untätigkeitsklage

Überprüfung des Handels der Organ der Gemeinschaft, von gemeinsamen 
Handlungen des Europäischen Parlaments und des Rates, der Europäischen 
Zentralbank sowie von Handlungen des Parlaments mit Wirkung gegenüber Dritten
Klageberechtigt: Organe und Mitgliedstaaten (Entscheidung durch EuGH), 

Private (Entscheidung durch Gericht erster Instanz)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.1 Verfahrensformen
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Vertragsverletzungsverfahren
Klage der Kommission gegen einen Mitgliedstaat, in dem diesem ein Verstoß 
gegen das Gemeinschaftsrecht vorgeworfen wird
Ablauf

– Stellungnahme der Kommission gegenüber einem Mitgliedstaat, in der der 
(angebliche) Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht benannt wird und der 
Mitgliedstaat zur Abhilfe aufgefordert wird.

– Äußerung des Mitgliedstaats
– Bestreitet der Mitgliedstaat das Vorliegen einer Verletzung des 

Gemeinschaftsrechts, stellt er die eingeräumte Verletzung nicht ab oder 
reagiert er nicht, kann die Kommission beim EuGH Klage einreichen
gleiches gilt, wenn ein Mitgliedstaat die vom EuGH festgestellten Verstöße 
gegen das Gemeinschaftsrecht nicht beseitigt.

in Einzelfällen auch Klage eines Mitgliedstaats gegen einen anderen Mitgliedstaat, 
in dem diesem ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht vorgeworfen wird

Amtshaftungsklage (Schadenersatzklage)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.1 Verfahrensformen
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Vorabentscheidungsverfahren (für den Einzelnen die bedeutsamste 
Verfahrensform) 

Damit das Gemeinschaftsrecht einheitlich angewendet wird, hat der EuGH das 
Recht, die Auslegung des Gemeinschaftsrechts für die nationalen Gerichte 
verbindlich zu regeln. 

– Nationale Gerichte wenden das Gemeinschaftsrecht an.
– Der EuGH legt es aus.

Das Urteil des EuGH ist an das vorlegende Gericht gerichtet.
Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Vorabentscheidungsverfahrens

– allgemein: die Frage nach der Auslegung des EG oder der Gültigkeit und 
Auslegung von Handlungen der Organe der Gemeinschaft 
(Art. 234 Abs. 1 EG)
zu den Handlungen der Organe gehört auch das sekundäre 
Gemeinschaftsrecht (z.B. Richtlinien)

– speziell für das Steuerrecht
• Klärung, ob eine bestimmte nationale steuerliche Regelung mit den 

Grundfreiheiten vereinbar ist
• Um das nationale Recht richtlinienkonform auszulegen, muss geklärt 

werden, welche Bedeutung die zugrunde liegende Richtlinie hat.
• Der Inhalt einer Richtlinie muss geklärt werden, um festzustellen, ob 

und mit welchem Inhalt sie unmittelbar anwendbar ist.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.1 Verfahrensformen
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Notwendigkeit einer Vorlage
– letztinstanzliche Gericht: Vorlagepflicht
– andere Gericht: Vorlagerecht, aber keine Vorlagepflicht
– Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes: Vorlagerecht, aber keine 

Vorlagepflicht

Ausnahmen von der Vorlagepflicht bestehen, 
– wenn die Frage bereits Gegenstand einer Auslegung durch den EuGH war,
– wenn eine gesicherte Rechtsprechung des EuGH existiert, 
– wenn bereits ein anderes Gericht die Frage in demselben nationalen 

Rechtsstreit vorgelegt hat und
– wenn die richtige Auslegung derart offenkundig ist, dass keine vernünftige 

Zweifel bleiben (diese Ausnahme ist sehr problematisch).

Vorlagefragen müssen vom Gericht formuliert werden,
nicht von den Verfahrensbeteiligten.

Die Vorlageentscheidung ergeht durch Beschluss, dieser ist nicht anfechtbar. 
Gleichzeitig ist das Verfahren auszusetzen (§ 74 FGO). 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.1 Verfahrensformen
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Formen der Grundfreiheiten
allgemeines Diskriminierungsverbot (Art. 12 EG)
allgemeine Freizügigkeit, privates Aufenthaltsrecht (Art. 18 EG)
Warenverkehrsfreiheit (Art. 28-31 EG)
Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 39-42 EG)
Niederlassungsfreiheit (Art. 43-48 EG)
Dienstleistungsfreiheit (Art. 49-55 EG)
Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56-60 EG)

Leitlinien
Inbound-Fall
beschränkt Steuerpflichtige werden nicht höher besteuert als unbeschränkt 
Steuerpflichtige

Outbound-Fall
Auslandsaktivitäten werden nicht höher besteuert als Inlandsaktivitäten

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.2  Wirkung der Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot
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2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.2  Wirkung der Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot

in „Inbound“-Fällen
dem Aufnahmestaat

in „Outbound“-Fällen
dem Herkunftsstaat

Konsequenz: Grundfreiheiten verbieten

persön-
liche

Diskrimi-
niererung

Schlechter-
behand-
lung von 

Ausländern 
wegen 
ihrer 

Staats-
ange-

hörigkeit

unechte 
Beschrän-

kung

durch 
Erlass von 

Regeln 
faktisch 
stärkere 
Behinde-
rung von 
Ausländer

echte 
Beschrän-

kung

Behinder-
ung des 
Marktzu-

gangs von 
Ausländern

sachliche 
Diskrimi-
nierung

Ungleich-
behand-

lung wegen 
Bezugs 

zum 
Ausland

unechte 
Beschrän-

kung

Tätigkeit 
im Ausland 

wird 
faktisch 

gegenüber 
Inlands-
tätigkeit

erschwert

echte
Beschrän-
kungen

Behin-
derung

wirtschaft-
licher

Tätigkeit 
von 

Inländern 
über die 
Grenze
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Rechtfertigung von Einschränkungen der Grundfreiheiten
ausdrückliche Rechtfertigungsgründe (Art. 39 Abs. 3, Art. 46 Abs. 1)
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit
Vorliegen zwingender Gründe des Allgemeinwohls (z. B. Verbraucherschutz)
Verhältnismäßigkeit: 

Die Maßnahme muss ein legitimes Ziel verfolgen, 
mit dem EG vereinbar sein und
durch zwingende Gründe des öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein. 
Die Maßnahme muss zur Erreichung des Zieles geeignet sein und
darf nicht über das hinausgehen, was für die Erreichung des Ziels erforderlich ist.

keine bzw. nur eingeschränkt anwendbare Rechtfertigungsgründe
Quelle: Everett, M., Der Einfluss der EuGH-Rechtsprechung auf die direkten 
Steuern, DStZ 2006, S. 357-369

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.2  Wirkung der Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot
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nicht: wirtschaftlichen Gründe, z. B. Wirtschaftsförderung , Sicherung des 
Haushaltsaufkommens oder fehlende Harmonisierung

sehr eingeschränkt: Territorialität zur Begründung unterschiedlicher Regeln 
für Gebietsansässige und Gebietsfremde

sehr eingeschränkt: Kohärenz 
Regelungen sind so aufeinander abgestimmt, dass Belastung und 
Vergünstigung eine wirtschaftliche Doppelbelastung verhindern.

eingeschränkt: Vermeidung der Steuerumgehung
evtl. seit Marks & Spencer nicht mehr relevant

eingeschränkt: Sicherung der Steueraufsicht, falls Auskünfte über die 
Amtshilferichtlinie für nationale Kontrolle nicht geeignet sind

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH
2.6.2  Wirkung der Grundfreiheiten als Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot
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Übersicht über EuGH-Urteile

EuGHE 2004 I, 
S. 2409

Rs. C-9/02EuGH vom 
11.3.2003

Hughes de 
Lasteyrie du 
Saillant

Wegzug natürlicher 
Personen

HFR 2006, 
S. 409

Rs. C.-446/03EuGH vom 
13.12.2005

Marks & Spencer

HFR 2006, 
S. 525

Rs. C-152/03EuGH vom 
21.2.2006

Ritter-Coulais

EuGHE 2000 I, 
S. 11619

Rs. C-141/99EuGH vom 
14.12.2000

AMID

EuGHE 1998 I, 
S. 4695

Rs. C-264/96EuGH vom 
16.7.1998

ICIGrenzüberschreitende 
Verlustverrechnung

-.-Rs. C-196/04EuGH vom 
12.9.2006

Cadbury
Schweppes

Hinzurechnungs-
besteuerung

EuGHE 2003 I, 
S. 9409

Rs. C-168/01EuGH vom 
18.9.2003

BosalAbzug von 
Beteiligungs-
aufwendungen

EuGHE 2002 I, 
S. 11779

Rs. C-324/00EuGH vom 
12.12.2002

Lankhorst-HohorstGesellschafterfremd-
finanzierung

QuelleRechtssacheDatumNameSachgebiet

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3 Beispiele aus der Rechtsprechung des EuGH

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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HFR 2004, 
S. 1262

Rs. C-319/02EuGH vom 
7.9.2004

ManninenGrenzüberschreitender 
Anrechnungsanspruch

EuGHE 2003 I, 
S. 5933

Rs. C-234/01EuGH vom 
12.6.2003

Gerritse

Diskriminierung

HFR 2006,
S. 528

Rs. C-253/03Schlussantrag 
vom 14.4.2005

CLT-UFARechtsformneutralität

EuGHE 1995 I, 
S. 225

Rs. C-279/93EuGH vom 
14.2.1995

Schumacker

EuGHE 1996 I, 
S. 3089

Rs. C-107/94EuGH vom 
27.6.1996

Asscher

EuGHE 2000 I, 
S. 4071

Rs. C-35/98EuGH vom 
6.6.2000

Verkooijen

EuGHE 2002 I,
S. 10829

Rs. C-436/00EuGH vom 
21.11.2002

X und YTransfer von 
Wirtschaftsgütern

EuGHE 2003 I,
S. 10155

Rs. C-167/01EuGH vom 
30.9.2003

Inspire Art

EuGHE 2002 I, 
S. 9919

Rs. C-208/00EuGH vom 
5.11.2002

Überseering

EuGHE 1988, 
S. 5483

Rs. 81/87EuGH vom 
27.9.1988

Daily MailWegzug von 
Kapitalgesellschaften

QuelleRechtssacheDatumNameSachgebiet

Übersicht über EuGH-Urteile

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3 Beispiele aus der Rechtsprechung des EuGH

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.1 Gesellschafter-Fremdfinanzierung: Lankhorst-Hohorst

Streitfrage Darlehenszinsen wurden als verdeckte Gewinnausschüttung 
behandelt, da die LH BV keine inländische Gesellschaft war.

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

Niederlande Deutschland

Lankhorst-Hohorst
GmbHLH BV

100%ige Beteiligung

LT BV

100%ige 
Beteiligung Darlehen mit 

kapitalersetzenden
Charakter

vGA

Anteilseigner 

Darlehen, mit 
kapitalersetzenden
Charakter

keine
vGA

Lankhorst-Hohorst (→ § 8a KStG)



131Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Bosal (→ § 8b Abs. 5 KStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.2 Abzug von Beteiligungsaufwendungen

Streitfrage Nach niederländischen Recht dürfen die mit einer 
Beteiligung zusammenhängenden Kosten nur 
abgezogen werden, wenn die Zielgesellschaft mittelbar 
(über eine Betriebsstätte) steuerpflichtige Einkünfte 
erzielt.

Urteil Verstoß gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie

Niederlande neun andere EU-Staaten

Beteiligungen
Bosal Holding

Abzug der Finanzierungskosten 
untersagt

Beteiligungen

Betriebsstätte

Abzug der Finanzierungskosten möglich
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Cadbury Schweppes (→ § 7 – § 14 AStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.3 Hinzurechnungsbesteuerung

Streitfrage Verstößt die britische Hinzurechnungsbesteuerung gegen die 
Niederlassungsfreiheit

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit 
Ausnahme: wenn die Hinzurechnungsbesteuerung der 
Vermeidung der Steuerumgehung dient

Cadbury Schweppes
Overseas Ldt

Cadbury Schweppes
plc

100 %

UK Irland

Die britische Hinzurechnungsbesteuerung 
kommt zur Anwendung, da die Gewinne in 
Irland einer „niedrigen Besteuerung“ 
unterliegen. Die Gewinne der irischen 
Tochtergesellschaften werden damit in UK 
besteuert. 

verschiedene 
Staaten

mittelbare 100 %ige Beteiligung

Cadbury Schweppes
Treasury Service

Cadbury Schweppes
Treasury International
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ICI

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.4 Grenzüberschreitende Verlustverrechnung

Streitfrage Untersagung der Verlustverrechnung der Verluste einer 
Enkelgesellschaft bei der ICI, da das Konsortium über-
wiegend ausländische Enkelgesellschaften hatte

Urteil kein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

UK

„consortium relief“
Verluste eines Konsortiums 
können mit Gewinnen der 
Muttergesellschaft verrechnet 
werden. Die Mehrheit der 
Enkelgesellschaften muss aber im 
UK ansässig sein.

Konsortium
UK

13 Unter-
nehmen in 
Drittstaaten

ICI Partner

6 Unter-
nehmen in 
EU-Staaten

4 Unter-
nehmen in 

UK
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AMID (Freistellungsmethode)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.4 Grenzüberschreitende Verlustverrechnung

Streitfrage Der Gewinn von 1982 wollte die AMID mit dem 
belgischen Verlust von 1981 verrechnen. Dies lehnt die 
Finanzverwaltung aber ab, da der Verlust von 1981 mit 
dem Gewinn der Betriebsstätte in Luxemburg zu 
verrechnen und daher verbraucht sei. 

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

Belgien Luxemburg

AMID Betriebsstätte 

DBA Belgien-Luxemburg

Freistellungsmethode bei 
Unternehmensgewinnen

1981: Gewinn 3 Mio. 
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Ritter-Coloais (→ § 2a EStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.4 Grenzüberschreitende Verlustverrechnung

Streitfrage Verluste werden aufgrund § 2a Abs. 1 S. 1 Nr. 4
EStG 1987 nicht anerkannt.

Urteil Der § 2a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EStG 1987 verstößt gegen die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit

Frankreich Deutschland

Berücksichtigung 
des negativen 
Nutzungswertes 
(§ 21 Abs. 2 S. 1 
EStG 1987)
untersagt

selbst-
genutztes 

Haus

Berücksichtigung 
des negativen 
Nutzungswertes

Ehepaar, in Frankreich 
lebend, aber in 
Deutschland veranlagt

selbst-
genutztes 

Haus
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Marks & Spencer (→ § 14 - § 18 KStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.4 Grenzüberschreitende Verlustverrechnung

Streitfrage Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit?

Urteil Eine Versagung der Verrechnung der Verluste verstößt nur 
dann gegen die Niederlassungsfreiheit, wenn die Verluste 
im Sitzstaat der Tochtergesellschaften nicht berücksichtigt 
werden können.

UK Deutschland, Belgien, Frankreich

Tochter-
gesellschaften

Mutter-
gesellschaft

Verluste

Versagung der Verrechnung der Verluste

Tochter-
gesellschaften

VerlusteVerrechnung 
der Verluste 
möglich
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Hughes de Lasteyrie du Saillant (→ § 6 AStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.5 Wegzug natürlicher Personen

Streitfrage Kläger wurde mit dem gemeinen Wert der Anteile 
besteuert (Wegzugsbesteuerung)

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

Frankreich Belgien

Kapital-
gesellschaft

Beteiligung zu mehr 
als 25%

Wohnsitzverlegung 
nach Belgien



138Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Überseering (→ § 11, § 12 AStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.6 Wegzug von Kapitalgesellschaften

Streitfrage Rechtsfähigkeit nach demjenigen Recht, das am Ort 
des tatsächlichen Verwaltungssitzes gilt (Sitztheorie)?

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit, wenn 
Rechtsfähigkeit aberkannt wird

Niederlande
Deutschland

Baumanagement
GmbHKlage

Überseering BV

eingetragen in das 
Handelsregister von 
Amsterdam,
gegründet nach 
niederländischem 
Recht Gesellschafter wohnhaft in 

Deutschland, Verwaltungssitz 
damit in Deutschland
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X und Y (→ § 4 Abs. 1 S. 3 EStG-E)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.7 Transfer von Wirtschaftsgütern

1. Fall 2. Fall 3. Fall

X und Y

AG

Belgien

Schweden
Bei der unentgeltlichen 
Übertragung von Aktien an 
eine schwedische AG an der 
der Veräußerer selbst 
beteiligt ist, erfolgt keine 
Sofortbesteuerung. 

Streitfrage Verstößt die sofortige Besteuerung stiller Reserven bei der 
unentgeltlichen Übertragung von Aktien in den Fällen 2 und 3 
gegen die Niederlassungsfreiheit oder die Kapitalverkehrsfreiheit

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit

X und Y

Z AB

Y SA

sofortige 
Besteuerung

X und Y

Y SA

sofortige 
Besteuerung
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CLT-UFA (→ § 23 KStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.7 Rechtsformneutralität

Streitfrage Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

Urteil Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

DeutschlandLuxemburg

CLT UFA Betriebsstätte

Der Gewinn der Betriebsstätte wird mit einem 
Steuersatz von 42 % besteuert. Hätte die CLT 
UFA ihre Tätigkeit durch eine Kapitalgesellschaft 
ausgeübt und die Gewinne ausgeschüttet wäre 
sie mit einem Steuersatz von 30 % besteuert 
worden. 
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Schumacker (→ § 1 Abs. 3, § 1a EStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.9 Diskriminierung

Streitfrage Schumacker ist in Deutschland beschränkt steuerpflichtig,
daher wurde ihm u.a. der Splittingtarif verweigert.

Urteil Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit

Belgien Deutschland

arbeitet als 
Angestellter

Verweigerung 
Splittingtarif

Erhalt 
Splittingtarif
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Gerritse (→ § 50 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 S. 5 EStG)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.9 Diskriminierung

Streitfrage Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit?

Urteil Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit

Niederlande Deutschland

Auftritt bei einem 
Radiosender

keine Gewährung des 
Grundfreibetrags
Steuerabzug von 25% der 
Einnahmen,  
keine Gewährung des Abzugs der 
Betriebsausgaben

Grundfreibetrag,
Steuerlast unter
25%, Abzug der 
Betriebsausgaben
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Manninen (→ Körperschaftsteuersystem: Wechsel zum 
Halbeinkünfteverfahren)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.3.10 Grenzüberschreitender Anrechnungsanspruch im Körperschaftsteuerverfahren

Streitfrage Gewährung der gleichen Steuergutschrift, die bei Dividenden
einer inländischen Gesellschaft gewährt würde. 

Urteil Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit

Finnland Schweden

Dividende, die in Schweden mit 
Körperschaftsteuer und einer 
Quellensteuer besteuert wurde

schwedische 
Gesellschaft
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Zusätzlich zu den im Zusammenhang mit den in Abschnitt 2.6.3. 
angesprochenen Aspekte sind beispielsweise folgende Regelungen 
auf ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Recht zu prüfen

Gewinnberichtigung nach § 1 AStG,
Unterpreisleistungen nur bei Auslandssachverhalten korrigiert
Korrekturmaßstab: gemeiner Wert (nicht Teilwert)
Einführung eines allgemeinen Entstrickungstatbestandes

Danach kommt es im betrieblichen Bereich in allen Fällen zu einer Besteuerung, 
in denen das Besteuerungsrecht der BRD an stillen Reserven ausgeschlossen 
oder eingeschränkt wird (Entstrickung)
§ 4 Abs. 1. S. 3 EStG-E; § 12 Abs. 1 KStG-E

Dokumentationspflichten bei ausländischer Geschäftstätigkeit 
(§ 90 Abs. 3, § 162 Abs. 3, 4 AO)
erhöhte Mitwirkungspflichten und Sanktionen bei Auslandssachverhalten
Umwandlungssteuergesetz,
soweit Beschränkung auf nationale Sachverhalte
→ Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.4 Analyse des deutschen Steuerrechts hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem 

Gemeinschaftsrecht 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Erbschaftsteuergesetz, z. B. 
erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 1b ErbStG), 
erweiterte beschränkte Steuerpflicht (§ 4 AStG), 
deutlich geringer persönliche Freibeträge für beschränkt Steuerpflichtige 
(§ 16 Abs. 2 ErbStG), 
Beschränkung der Begünstigungen für Betriebsvermögen auf inländisches 
Betriebsvermögen (§ 13a Abs. 4 ErbStG)

Eigenheimzulagengesetz 
soweit Beschränkung auf inländischen Wohnraum
→ Aufhebung des Eigenheimzulagegesetzes

Abzug von Steuerberatungskosten: Sonderausgaben 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG)
→ Abzug nicht mehr möglich

Siehe hierzu im Einzelnen 
Kessler, W./Spengel C., DB 2006, Beilage 1

2.6 Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts durch den EuGH 
2.6.4 Analyse des deutschen Steuerrechts hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem 

Gemeinschaftsrecht 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Bericht im Auftrag der Kommission und Mitteilung der Kommission 
vom 23.10.2001,
Strategie zur Schaffung einer konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage für die grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit in 
der Europäischen Union, KOM(2001)582 endg.
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_doc/IP/ip1468/communication_de.pdf

Mitteilung der Kommission vom 25.10.2005, 
Der Beitrag der Steuer- und Zollpolitik zur Lissabon-Strategie, 
KOM 2005, 532 endg.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/COMM_PDF_COM_2005_0532_F_DE_ACTE.pdf

zu einer Beurteilung der bisher erreichten Ergebnisse 
Mitteilung der Kommission vom 24.11.2003, 
Strategie zur Schaffung einer konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage für die grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit in der 
Europäischen Union, Ergebnisse, Initiativen, Herausforderungen, KOM(2003)726 
endg. 
http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2003/com2003_0726de01.pdf

Mitteilung der Kommission vom 5.4.2006, 
Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Bisherige Fortschritte und 
weitere Schritte zu einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB), KOM(2006) 157 endg. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/com2006_0157de01.pdf

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Arbeitsgruppe „Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage“
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_de.htm

Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 11.11.2005, S. 81 
http://koalitionsvertrag.spd.de/servlet/PB/show/1645854/111105_Koalitionsvertrag.pdf

Literatur 
Kroppen/Rasch, IWB 2002, Fach 11, Europäische Gemeinschaften, Gruppe 2,
S. 495-506; Oestreicher, StuW 2002, S. 342-356; Schreiber, StuW 2004, 
S. 212-226; Spengel/Braunagel, StuW 2006, S. 34-49, Spengel/Frebel, StuB
2003, S. 786-792; Weiner, ET 2001, S. 380-388; Wellisch, StuW 2004, 
S. 267-276.

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Beauftragung einer Kommission mit dem Ziel, eine umfassende Studie 
zur Unternehmensbesteuerung anzufertigen

Ermittlung der Höhe der Steuerbelastung (siehe hierzu Abschnitt 3.3.)
Analyse der steuerlichen Hemmnisse für den grenzüberschreitenden
Geschäftsverkehr

festgestellte steuerliche Hemmnisse 
zusätzlich Steuerlasten und 
hohe steuerliche Befolgungskosten wenn ein Unternehmen im mehr als 
einem Mitgliedstaat tätig ist

Verhältnis zwischen Befolgungskosten und Steuern in der EU
bei kleinen Unternehmen (weniger als 250 Mitarbeiter): 15,3%
bei großen Unternehmen (mehr als 250 Mitarbeiter): 1,4%
Quelle: Europäische Kommission, Taxation Paper No. 3, European Tax Survey, Oktober 2004,
S. 22-23.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/tax_survey.pdf

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.1 Steuerliche Hemmnisse für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Ursache der zusätzlichen Steuerbelastung und Befolgungskosten ist die 
Koexistenz von (damals) fünfzehn Steuersystemen, die folgende 
Probleme verursachen: 

Abgrenzung zwischen Einheiten in der EU nach Verrechungspreisen, die 
dem Fremdvergleich entsprechen

arbeitsaufwendige Erfassung der einzelnen Geschäfte
Ermittlungsprobleme

– Aufteilung von Synergieeffekten und Einsparungen von Transaktionskosten?
– vergleichbare Geschäften zwischen unabhängigen Vertragspartnern?

Konsequenz
– umfangreiche und in den einzelnen Ländern unterschiedliche Dokumentationspflichten
– Gefahr von Doppelbesteuerungen 

Deutsche Unternehmen haben in 39% der Fälle mit Doppelbelastungen zu rechnen, 
betroffen sind 13% des Berichtigungsvolumens (vgl. Ernst & Young, Transfer Pricing 2001 
Global Survey, 2002, S. 22 und S. 24)

Einschränkungen bei der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung

grenzüberschreitende Umstrukturierungen nur zum Teil „steuerneutral“ 
möglich

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.1 Steuerliche Hemmnisse für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Doppelbesteuerung aufgrund kollidierender Besteuerungsrechte

System von bilateralen DBA innerhalb der EU
Unübersichtlichkeit aufgrund von unterschiedlichen Regelungen
Vereinbarkeit mit den Grundfreiheiten des Binnenmarkts nicht gewährleistet

Ansatzpunkt der EU
akzeptabel: Belastungsunterschiede zwischen den Staaten
nicht akzeptabel: Mehrbelastung von grenzüberschreitenden Investitionen

zweigleisige Strategie der EU-Kommission
gezielte Einzelmaßnahmen 
umfassende Lösung 
einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage für die 
Körperschaftsteuer

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.1 Steuerliche Hemmnisse für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Veröffentlichung einer Orientierungshilfe, wie sich die 
Rechtsprechung des EuGH auf die Unternehmensbesteuerung 
auswirkt

Die Rechtsprechung des EuGH ist zwar zum Teil Motor der 
Harmonisierung der direkten Steuern, sie bildet aber keinen Ersatz für die 
fehlende Rechtssetzungskompetenz auf EU-Ebene.
Problem: EuGH kann nur nationales Recht „invalidisieren“,  
aber kein neues System schaffen.
EU will Hinweise entwickeln, wie die nationalen Gesetzgeber auf die 
Rechtsprechung des EuGH reagieren können. 
EU will die Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH koordinieren.
Die Kommission sieht die Orientierungshilfen nicht nur als 
Informationsinstrument, sondern auch als Mittel zur steuerlichen
Koordination in der EU.

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.2 Erste Strategie der EU: gezielte Einzelmaßnahmen

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Erweiterung des Anwendungsbereichs der vorhandenen Richtlinien 
und stärkere Annäherung der Umsetzung in den einzelnen Staaten
Beispiele: Senkung der Mindestbeteiligung, Erweiterung der 
einbezogenen Rechtsträger

zwischenzeitlich umgesetzt 

Schaffung eines grenzüberschreitenden Verlustausgleichs
europaweite Zusammenfassung von Gewinnen und Verlusten 

der Vorschlag für eine Auslandsverlustrichtlinie wurde zurückgezogen

Die Kommission hat aufgrund des EuGH-Urteils Marks & Spencer nach 
technischen Beratungen mit den Mitgliedstaaten aufgenommen. 

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.2 Erste Strategie der EU: gezielte Einzelmaßnahmen

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Verrechnungspreise
Dokumentationspflichten werden immer komplizierter und 
kostenaufwendiger. 
Ziel: Dokumentationspflichten vereinheitlichen
Neue Geschäftsmodelle, neue Technologie sowie zunehmende Bedeutung 
von immateriellen Wirtschaftsgüter erschweren zunehmend die 
Umsetzung des Drittvergleichs und damit die Einigung auf den 
Verrechnungspreis.
Ziel: Vereinheitlichung der Verrechnungspreismethoden und
Prüfung, ob diese (noch zu konkretisierenden Methoden) in die OECD-
Leitlinien übernommen werden können.
Einrichtung eines ständigen „Gemeinsamen EU-Verrechnungspreisforum“ 
zur Diskussion zwischen Finanzverwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft
Zum 31.12.2004 sind 107 Verständigungsverfahren anhängig.
vermehrte Anwendung von advanced pricing agreement (APA) zur 
Erhöhung der Planungssicherheit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.2 Erste Strategie der EU: gezielte Einzelmaßnahmen

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Verbesserung der Schiedsstellenkonvention, insbesondere 
Gegenberichtigung
Schiedsstellenkonvention wird z.Z. nur selten angewandt, 

häufig nehmen Unternehmen Doppelbesteuerung hin, weil dies „billiger“ ist als 
die Nutzung des Schiedsstellenkonvention
Schiedsstellenkonvention in einen Rechtsakt der EU umwandeln, so dass der 
EuGH die Bestimmungen auslegen kann

demnächst Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der 
Gesellschaftsteuer-Richtlinie

Abgabe auf Kapitaleinlagen in Kapitalgesellschaften
Wird ab 2006 noch von 8 EU-Staaten erhoben.
Richtlinie soll die Abschaffung der Gesellschaftsteuer in der EU vorsehen.

Entwicklung eines EU-Musterabkommens
Beachtung der Grundfreiheiten
Anwendung gegenüber Drittstaaten
ggf. multilaterales DBA zwischen allen EU-Staaten

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.2 Erste Strategie der EU: gezielte Einzelmaßnahmen

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Grundidee 
einheitliche Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 

die Teile eines Unternehmens, die sich innerhalb der EU befinden, 
kein Einbezug der Unternehmensteile, die in Drittstaat belegen sind

Aufteilung der Gesamtbemessungsgrundlage auf die beteiligten Staaten 
mit Hilfe einer (mehrdimensionaler) Schlüsselung
jeder Mitgliedstaat hat das Recht, den auf ihn entfallenden Anteil an der 
Gesamtbemessungsgrundlage mit dem von ihm festgesetzten Steuersatz 
zu besteuern
Voraussetzung für die Besteuerung in einem der Staaten 
steuerlicher Anknüpfungsmerkmal: Direktinvestition 
rechtsformneutral
Gleichbehandlung von Tochterkapitalgesellschaften und Betriebsstätten

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Beschränkung auf die Bemessungsgrundlage und deren Aufteilung,
keine Vorgaben für die Höhe des Körperschaftsteuersatzes

weder Mindestsatz noch Bandbreite für den Körperschaftsteuersatz

Begründung: Subsidiaritätsprinzip

vermutlich Hypothese: Wenn die Bemessungsgrundlage vereinheitlicht ist, 
dann werden die Steuersatzunterschiede transparenter. 
Dies löst einen Steuerwettbewerb aus, sodass sich die Steuersätze 
annähern  werden.

Allein dadurch, dass sich die Bemessungsgrundlage ändert, wird es 
Folgewirkungen auf den Steuersatz geben

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Beispiel bei einer Aufteilung nach Arbeitslöhnen und Umsatz
Berechnung der Steuerlast in Mitgliedstaat A bei einer Gewichtung der 
Schlüsselgrößen von jeweils ½

Ausgangsdaten
Gesamtgewinn (G) 100, sMSA = 40%, sMSB = 25%

Berechnung der Steuerbelastung
Mitgliedstaat A 40% x (½ x 400/600   +   ½ x 240/400) x 100 

= 40% x (½* 0,67  +   ½ x 0,60) x 100
= 25,33

Mitgliedstaat B 25% x (½ x 200/600   +   ½ x 160/400) x 100 
= 25% x (½ x 0,33  +   ½ x 0,40) x 100
= 9,27

400160240Arbeitslöhne (L)

600200400Umsätze (U)

SummeLand BLand A

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Alternativen zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage
Besteuerung im Sitzland
HST: Home State Taxation
gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage
CCTB: common (consolidated) Tax Base
Europäische Körperschaftsteuer
EUCIT: European Company Income Tax
Harmonisierung der Vorschriften zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage
SHTB: Single Compulsory Harmonised Tax Base 

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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Vorstellung der Kommission zur Ermittlung der 
Gesamtbemessungsgrundlage: „IAS/IFRS als nützlicher Bezugspunkt“
(nicht Suche nach investitionsneutralem Steuersystem, sondern nach 
Besteuerungsregeln, die innerhalb der EU konsensfähig sind)

umstritten, ob IAS/IFRS zur Bestimmung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage geeignet sind
Pragmatisch hat die Anknüpfung an die IAS/IFRS den Vorteil, dass nicht das 
Steuerrecht eines bestimmten Staates übernommen werden muss, sondern 
an ein aus Sicht der Mitgliedstaaten „neutrales“ Gewinnermittlungsrecht 
angeknüpft wird.
bei Einführung der konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage 
Einigung darüber, welche der IAS/IFRS übernommen werden 
(m.a.W. die unmittelbare IAS-Verküpfung besteht nur im Einführungszeitpunkt, in den 
Folgejahren wird die steuerrechtliche Bemessungsgrundlage eigenständig weiter 
entwickelt: IAS als „starting point“)

Es gilt keine generelle IAS-Maßgeblichkeit, sondern nur insoweit, als bestimmte 
IAS/IFRS für die steuerliche Gewinnermittlung als verbindlich angesehen wird.
Es wird also ein eigenständiges EU-Steuerbilanzrecht vorgeschlagen, bei dessen 
Ausgestaltung die IAS/IFRS die Funktion einer Diskussionsgrundlage bilden.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage
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Aufteilung des Steueraufkommens
Anwendung des in dem jeweiligen Mitgliedstaat geltenden Steuersatzes auf 
den Anteil an der Gesamtbemessungsgrundlage, der auf den betrachteten 
Staat entfällt
entspricht Freistellungsmethode

Alternativen für die Schlüsselung
makroökonomische Daten
Bruttoinlandsprodukt, Exportüberschüsse
industrieweite Größen
Verhältnis des Vermögens, der Umsätze, Lohnsummen des jeweiligen
Industriezweigs
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlagen (value added)
unternehmensbezogene Kennzahlen
Vermögen, Lohnsumme, Umsätze (kombiniert oder einzeln)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
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konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage zur Lösung der 
steuerlichen Hemmnisse

Verminderung der Befolgungskosten sowohl für den Steuerpflichten als auch 
für die Verwaltung (sofern EU-einheitliche Vorgehensweise)
Lösung des Verrechnungspreisproblems, da konzerninterne Lieferungs- und 
Leistungsbeziehungen konsolidiert werden
Verhinderung einer Auflösung stiller Reserven bei grenzüberschreitenden 
Umstrukturierungen, da der konzerninterne Lieferungs- und 
Leistungsbeziehungen, die Funktionsverlagerungen beinhalten, konsolidiert 
werden
grenzüberschreitender Verlustausgleich, da ein Gesamtgewinn für das 
Unternehmen ermittelt wird
Vermeidung einer Doppelbesteuerung, da die formelhafte Gewinnaufteilung 
wie die Freistellungsmethode wirkt
Bilateraler DBA innerhalb der EU kommen für die konsolidierte 
Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage nicht  zur Anwendung. 

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
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der Wandel vom international tätigen Unternehmen zum global tätigen 
Unternehmen führt bei der zwischenstaatlichen Erfolgszuordnung zu 
einem Paradigmenwechsel

Früher galt die direkte Methode (verrechnungspreisorientierte Aufteilung 
des Gesamtgewinns) als die bessere, weil sie eine praktikablere 
Näherungslösung darstellt.
Je enger die Verknüpfung der wirtschaftlichen Aktivitäten zwischen den 
einzelnen betrieblichen Teileinheiten wurden, umso mehr gilt die
formelmäßigen Aufteilung des Gesamtgewinns als die bessere 
Näherungslösung.

Vergleich mit indirekter Methode: nicht nur bei Betriebsstätten,
sondern auch bei Tochterkapitalgesellschaften

Vergleich mit gewerbesteuerlicher Organschaft: Schlüsselung nach 
Arbeitslöhnen (nur Inland, keine Zwischenerfolgseliminierung)

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
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aktueller Stand
Vorschlag für einen Gemeinschaftsrechtsakt zur Umsetzung der 
konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage bis 2008

Deutschland will nach dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD aktiv 
bei der Schaffung einer einheitlichen konsolidierten Bemessungsgrundlage 
mitarbeiten (Koalitionsvertrag, S. 82)

Skizzierung eines Pilotprojekts für die Home State Taxation
Mitteilung der Kommission vom23.12.2005,
Sitzlandbesteuerung – Skizierung eines möglichen Pilotprojekts zur Beseitigung 
unternehmensteuerlicher Hindernisse für kleine und mittlere Unternehmen im 
Binnenmarkt. KOM (2005) 702 endg.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2005/com2005_0702de01.pdf

Arbeitsgruppe „Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage“
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_de.htm

bisherige Fortschritte und weitere Schritte
Mitteilung der Kommission vom 5.4.2006, 
Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Bisherige Fortschritte und 
weitere Schritte zu einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/
common_tax_base/COM_2006_157_de.pdf

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
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offene Fragen
Art und Weise der Ermittlung der (Gesamt-)Bemessungsgrundlage

Festlegung der Schlüsselgröße(n)

Leistungsbeziehungen mit Drittstaaten
Erfolgsabgrenzung weiterhin nach dem Grundsatz des Drittvergleichs
Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung?
Welchem Staat werden die Einkünfte aus Drittstaaten zugerechnet?

Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen den Finanzbehörden der
Mitgliedstaaten
z.B. bei Besteuerung im Sitzstaat: Das Land A verwaltet auch die Steuern, 
die dem Land B zustehen, indem Unternehmen des Landes A ein 
Tochterunternehmen haben.

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage
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Voraussetzungen für eine Konsolidierung
keine Übernahme der IAS/IFRS, sondern spezielle steuerrechtliche Kriterien
bestimmte Mindestbeteiligungsquote sowie weitere Kriterien wie „Leitung“ und 
„Kontrolle“
nicht: wirtschaftliche Eingliederung, Gewinnabführungsvertrag

Art und Weise der Konsolidierung
Vollkonsolidierung? Quotenkonsolidierung? Equitykonsolidierung?
Forderung/Schuldenkonsolidierung? Zwischenerfolgskonsolidierung?
Aufwands/Ertragskonsolidierung? 

Zurechnung von stillen Reserven bei Umstrukturierungen
nach dem Grundkonzept sind Umstrukturierungen sowie die Übertragungen 
von Wirtschaftsgütern erfolgsneutral; 
die stillen Reserven gehen im Zeitpunkt ihrer Auflösung in die einheitliche 
Bemessungsgrundlage ein
Konsequenz: Verschiebung der Besteuerungsrechte

Übergangsfragen: z.B. Erstkonsolidierung/Entkonsolidierung

2. Einfluss der EU auf die Besteuerung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit

2.7 Strategie der EU zur Fortentwicklung des Konzernsteuerrechts
2.7.3 Zweite Strategie der EU: einheitliche (konsolidierte) Bemessungsgrundlage
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gesamtwirtschaftliche Steuer- und Abgabenquote
Steueraufkommen bzw. Sozialabgaben in % des BIP

Steuerquote 2004 (außer Polen: 2003), Abgabenquote 2003
Quelle: OECD, OECD-Revenue Statistics 1965-2004, 2005

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.1 Mangelhafte Aussage volkswirtschaftlicher Steuerquoten
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Beurteilung: keine Aussage zur Unternehmensbesteuerung möglich
Der Zusammenhang zwischen Steuer- und Abgabensystemen ist sehr 
unterschiedlich. Zum Teil wird die soziale Sicherung in das Steuersystem 
eingebunden, zum Teil bestehen eigenständige Sozialversicherungen.
Innerhalb der Größe „Steueraufkommen“ erfolgt keine Differenzierung nach 
einzelnen Steuerarten
Weiter werden bei der Berechnung der Unternehmenssteuer üblicherweise 
nur die Steuern erfasst, die von Kapitalgesellschaften zu zahlen sind. 
Es fehlt daher die Vergleichbarkeit, weil das Bruttoinlandsprodukt nicht nur die 
von Kapitalgesellschaften erwirtschafteten Gewinne umfasst.
Bruttoinlandsprodukt: Bruttogröße (vor Abschreibungen) 
bessere Bezugsgröße: Volkseinkommen
vergangenheitsbezogen
nicht entscheidungsorientiert 
Bei internationalen Vergleichen werden zum Teil nur die Körperschaftsteuer, der 
Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer von Kapitalgesellschaften 
einbezogen, sodass die von Personenunternehmen gezahlten Steuern
unberücksichtigt bleiben. In Deutschland haben aber mehr als 80% der 
Unternehmen die Rechtsform eines Personenunternehmens. Damit wird die 
Steuerbelastung von Unternehmen in Deutschland systematisch unterschätzt

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.1 Mangelhafte Aussage volkswirtschaftlicher Steuerquoten
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gesamtwirtschaftliche Gewinnsteuerbelastung

veranlagte Einkommensteuer + Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer + Grundsteuer
Berechnung =

Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen

gesamtwirtschaftliche Gewinnsteuerbelastung 2005 in Deutschland ca. 20%

Quelle: *)    http://www.bundesfinanzministerium.de
**)  http://www-genesis.destatis.de

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.1 Mangelhafte Aussage volkswirtschaftlicher Steuerquoten

557 Mrd. €Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen **

10 Mrd. €Grundsteuer (A und B)* 

32 Mrd. €Gewerbesteuer*

10 Mrd. €Solidaritätszuschlag*

18 Mrd. €Körperschaftsteuer*

39 Mrd. €veranlagte Einkommensteuer*
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Beurteilung
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen ist eine Differenz von zwei 
Schätzgrößen (Volkseinkommen - Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit),
damit sind im Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen folgende 
Größen enthalten

– Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
diese Einkünfte werden verhältnismäßig niedrig besteuert

– Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
• diese Einkünfte fließen nicht nur Unternehmen zu 
• diese Einkünfte werden verhältnismäßig niedrig besteuert 

(Gesamtaufkommen aus dieser Einkunftsart ist negativ!)
– Einkünfte aus Kapitalvermögen

• diese Einkünfte fließen nicht nur Unternehmen zu 
• es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht 

vollständig erfasst werden
– Einkommen von steuerbefreiten Organisationen, wie Deutsche Bundesbank

Der Zähler wird auch durch Einkommensteuererstattungen gemindert, die 
Arbeitnehmern zufließen.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.1 Mangelhafte Aussage volkswirtschaftlicher Steuerquoten
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Berechnung der Konzernsteuerquote

Steueraufwand

Jahresüberschuss vor Steuern

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 

28

29

30

31

32

33

Steuerquote 2002 32,6 29,8 30,7 30,8

DE (Dax 30) FR (CAC 40) UK (FTSE 100) USA (DJ 65)

Konzernsteuerquoten 2002, 
Quelle: Spengel, C., Einflussfaktoren und Möglichkeiten der Optimierung der Konzernsteuerquote –
Ein internationaler Vergleich, in: Brand, W./ Picot, A. (Hrsg.), Unternehmenserfolg im internationalen 
Wettbewerb. Strategie, Steuerung und Struktur, Stuttgart 2005, S. 201.
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Beurteilung
allgemeine Kritikpunkte

vergangenheitsbezogen
Durch Steuererstattungen und -nachzahlungen entstehen aperiodische Einflüsse. 
Aus den Regelungen zum Übergang vom körperschaftsteuerlichen
Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren ergeben sich gleichfalls 
Verzerrungen (Körperschaftsteuerminderung nach § 37 KStG bzw. 
Körperschaftsteuererhöhung nach § 38 KStG). 

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 
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keine Eignung für internationalen Vergleich
Problematik der verwendeten Gewinngröße „Jahresüberschuss“

– Veröffentlicht wird die Handelsbilanz bzw. die Konzernbilanz,
nicht die Steuerbilanz.

– Bei Konzernverbindungen ist nicht nachvollziehbar, welches Unternehmen 
den Gewinn erwirtschaftet hat.

– Es ist nicht erkennbar, welcher Teil des Gewinns im Inland und 
welcher Teil des Gewinns im Ausland erwirtschaftet wurde. 

– Der Umfang der steuerfreien Einnahmen (Investitionszulagen) und nicht 
abzugsfähigen Betriebsausgaben nicht erkennbar

Probleme der verwendeten Größe „Steueraufwand“
– Im Einzelabschluss sind die von Tochterunternehmen bezahlten Steuern nicht 

enthalten. Deshalb ist auf den Konzernabschluss, d.h. auf die 
Konzernsteuerquote, abzustellen.

– Der Steueraufwand enthält sowohl inländische als auch ausländische Steuern.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 
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keine Eignung für die Ermittlung der Unternehmenssteuerbelastung in 
einem bestimmten Land

Es ist danach zu differenzieren, ob nur die Ertragsteuern oder auch die sonstigen 
Steuern einbezogen werden.

– In den sonstigen Steuern sind Steuern einbezogen, die sehr unterschiedlich 
auf unternehmerische Entscheidungen wirken, wie beispielsweise 
Grundsteuer, nicht abziehbare Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern 
(z.B. Mineralölsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Versicherungssteuer, Zölle)

– Nicht ausgewiesen werden Steuern, die als Anschaffungsnebenkosten zu 
aktivieren sind (z.B. Grunderwerbsteuer, Registersteuern bei 
Umstrukturierungen).

– Bei Einzelunternehmen/Personengesellschaft ist die persönliche 
Einkommensteuer des Inhabers bzw. der Gesellschafter im 
handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht enthalten.

Die Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung 
beeinträchtigen die Aussagekraft der Steuerquote

– zu einer zu hohen Konzernsteuerquote führt
Firmenwertabschreibung beim Erwerb von Beteiligungsunternehmen, die im 
Konzernabschluss konsolidiert werden
handelsrechtlich Aufwand, aber keine Minderung der Ertragsteuern

– zu einer zu niedrigen Konzernsteuerquote führt
• Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen

handelsrechtlich Ertrag, aber steuerlich 95%ige Steuerbefreiung
• Dividenden von Beteiligungsunternehmen, die im Konzernabschluss nicht 

konsolidiert sind 
handelsrechtlich Ertrag, aber steuerlich 95%ige Steuerbefreiung

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 
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Die Steueraufwendungen enthalten auch latente Steuern
– Die Auswirkungen der Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlicher 

Gewinnermittlung hinsichtlich des Zeitpunkts des Gewinnausweises
(temporäre Differenzen) werden durch die Bildung von latenten Steuern 
neutralisiert. Die aus den unterschiedlichen Formen der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage resultierenden Zeiteffekte werden damit nicht 
erkennbar. Die Vorteile einer Steuerbilanzpolitik sind damit aus der 
Konzernsteuerquote nicht zu ersehen.

• Begründung: Totalgewinngleichheit sowie fehlende Abzinsung von 
latenten Steuern

• Hauptanwendungsbereiche: planmäßige Abschreibungen (Methode, 
Nutzungsdauer), Bewertung von Wirtschaftsgütern des 
Vorratsvermögens, Ansatz und Bewertung von Rückstellungen

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 
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– Beispiel
Ein Unternehmen erwirtschaftet in den Jahren 1 bis 4 vor Abschreibungen 
und Steuern jeweils einen Jahresüberschuss von 1.000. 

Zu Beginn des Jahres 1 erwirbt es eine Maschine, dessen Anschaffungskosten 
sich auf 900 belaufen. Die Nutzungsdauer wird im handels- und 
steuerrechtlichen Jahresabschluss übereinstimmend mit 4 Jahren 
angenommen.

Die Maschine wird grundsätzlich linear abgeschrieben. Im Steuerrecht 
besteht die Möglichkeit, im ersten Jahr eine Sonderabschreibung in Höhe von 
25 % der Anschaffungskosten in Anspruch zu nehmen.

Der Ertragsteuersatz beträgt 40 %.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 
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3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 

Inanspruchnahme der Sonderabschreibung

465465465465Jahresüberschuss nach Abschreibung und Steuern

310310310310Summe der Steueraufwendungen

340340340220Steuerzahlungen

-30-30-30+90Veränderung der passiven latenten Steuern

-75-75-75+225Differenz

225225225225handelsrechtliche Abschreibung

150150150450steuerliche Abschreibung

1.0001.0001.0001.000Jahresüberschuss vor Abschreibung und Steuern

Jahr 4Jahr 3Jahr 2Jahr 1
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keine Inanspruchnahme der Sonderabschreibung

Jahresüberschuss vor Abschreibungen und Steuern 1.000
- lineare Abschreibungen 225

= Jahresüberschuss nach Abschreibungen, aber vor Steuern 775
- Ertragsteuern bei linearer Abschreibung = 40% x (1.000 - 225) 310

= Jahresüberschuss nach Abschreibungen und Steuern 465

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 

Die Steuerquote (Steueraufwand / Jahresüberschuss vor Steuern) beträgt in jedem
Jahr 40%. 

Das gleiche Ergebnis würde sich einstellen, wenn auch bei der steuerlichen Gewinnermittlung
die lineare Abschreibungsmethode angesetzt worden wäre. Die positiven Zeiteffekte aus der
Verrechnung der Sonderabschreibung sind aus der Konzernsteuerquote nicht erkennbar.
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Die Effekte aus der Verrechnung des Verlustvortrags mit zukünftigen Gewinnen 
werden durch die Aktivierung von latenten Steuern vorweggenommen. Damit 
werden häufig auch die Nachteile einer fehlenden Gruppenbesteuerung (in 
Deutschland: Organschaft) oder einer fehlenden grenzüberschreitenden 
Verlustverrechnung nicht erkennbar. Die Vorteile einer Steuerplanung, die zu einer 
Verlustverrechnung führen (z.B. Schaffung der Voraussetzungen einer 
Organschaft), sind deshalb aus der Konzernsteuerquote nicht zu erkennen.

Beispiel
Die Muttergesellschaft in Deutschland weist einen Gewinn von 100 aus. Die 
Tochtergesellschaft einen Verlust von 100. In beiden Staaten gilt ein Steuersatz 
von 40%. 
Die Verluste der Tochtergesellschaft sind nicht mit den Gewinnen der 
Muttergesellschaft verrechenbar. Die deutsche Muttergesellschaft hat deshalb 
Ertragsteuern von 100 zu bezahlen. Bei der Tochtergesellschaft können die 
Gewinnen im Rahmen eines Verlustvortrags erst mit in zukünftigen Jahren 
erwirtschafteten Gewinnen verrechnet werden. 
Diese Verlustverrechnungsmöglichkeit führt zu aktiven latenten Steuern von 40. 

Im Konzernabschluss wird also ein Jahresüberschuss von 0 und ein Steueraufwand 
von 0 ausgewiesen. Tatsächlich sind allerdings Ertragsteuern von 40 zu bezahlen.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1.2 Mangelhafte Aussage der aus dem handelsrechtlichen Abschluss 
abgeleiteten Steuerquote (Konzernsteuerquote) 
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Die Art und Weise der Ermittlung der Bemessungsgrundlage wird nicht 
berücksichtigt, d.h. es ist nur die nominelle Steuerbelastung 
erkennbar. Im Regelfall wird dadurch die Steuerbelastung überschätzt. 
(siehe hierzu Abschnitt 3.3.)

Auswirkungen der Art und Weise der Verlustverrechnung sind nicht
erkennbar.

Zum Teil bleiben die Interdependenzen zwischen den Steuerarten 
unberücksichtigt.

Körperschaftsteuersystem
gegenseitige Abzugsfähigkeit
Abweichungen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage trotz 
grundsätzlich gleicher Ausgangsgröße
(z.B. Hinzurechnungen und Kürzungen bei der Gewerbesteuer)

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.3 Mangelhafte Aussage von Tarifvergleichen (Steuersatzvergleichen)
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Zum Teil werden für vergleichbare Steuerarten unterschiedliche Namen 
verwendet. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass einzelnen
Steuerarten nicht einbezogen werden 

Zum Teil wird nur auf die Besteuerung auf Ebene der 
Kapitalgesellschaft abgestellt. 
Die Besteuerung auf Ebene der Anteilseigner wird ausgeklammert, sodass die 
effektive Steuerbelastung regelmäßig zu niedrig ausgewiesen wird. Damit wird 
auch die Abhängigkeit der Steuerbelastung vom Körperschaftsteuersystem nicht 
erfasst.

Zu beachten ist, dass in einigen Staaten mehrere 
Gebietskörperschaften zur Erhebung von Steuern berechtigt sind. 
Zum Teil werden nur die auf der obersten Staatenebene (z.B. in den USA nur 
die vom Bund) erhobenen Steuern berücksichtigt, während die von 
nachgelagerten Staatenebenen (z.B. in den USA die Bundesstaaten und 
Gemeinden) erhobenen Steuern - aus Vereinfachungsgründen? -
ausgeklammert bleiben.

Zum Teil werden nur Ertragsteuern einbezogen.
Gewinnunabhängige Steuern (wie Lohnsummensteuer, Wohnraumsteuer)
bleiben unberücksichtigt.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.3 Mangelhafte Aussage von Tarifvergleichen (Steuersatzvergleichen)
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Literatur
Spengel, C./Lammersen, L., StuW 2001, S. 222-238

Formen
Messung der effektiven Durchschnittsteuerbelastung durch Simulation von 
Modellunternehmen
bekanntestes Anwendungsbeispiel: European Tax Analyser des ZEW 
(Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim) 
effektive Steuerbelastungen mittels eines investitionstheoretischen Modells

Messung der effektiven Grenzsteuerbelastungen mittels eines 
investitionstheoretischen Modells
grundlegend King/Fullerton, The Taxation of Income from Capital, 1984
Weiterentwicklung des Ansatzes von King/Fullerton durch Devereux/Griffith, The
Taxation of Discrete Investment Choices, Revision 2, IFS Working Paper Series No. 
W98/16: effektive Durchschnittsteuerbelastung
(IFS = Institute for Fiscal Studies, London)

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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Definitionen
nominelle Steuerbelastung
= Steuersatz x steuerrechtliche Bemessungsgrundlage

effektive Steuerbelastung
= nominelle Steuerbelastung bezogen auf eine betriebswirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeitsgröße (Zielgröße)

Zielgröße vor Steuern - Zielgröße nach Steuern 

Zielgröße vor Steuern

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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Beispiel zur Ableitung des Unterschieds zwischen nomineller 
und effektiver Steuerbelastung anhand des Einflusses der Besteuerung 
auf die Rendite von Finanzanlagen

Daten
Zinseinnahmen sind steuerpflichtig
Kursgewinne sind nicht steuerbar
Steuersatz 40%

Rendite vor Steuern jeweils 8%

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung

t= 3t = 2t = 1t = 0

+ 104,12+ 4,12+ 4,12 - 90,002. Finanzanlage

+ 108,00+ 8,00+ 8,00- 100,001. Finanzanlage
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Rendite nach Steuern
1. Finanzanlage

Rendite nach Steuern: 4,8%

2. Finanzanlage

Rendite nach Steuern: 6,2%

104,804,804,80-100,00EZÜ nach 
Steuern

-3,20-3,20-3,200,00Steuern

108,008,008,00-100,00EZÜ vor Steuern

t = 3t = 2t = 1t = 0

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung

102,472,472,47-90,00EZÜ nach 
Steuern

-1,65-1,65-1,650,00Steuern

104,124,124,12-90,00EZÜ vor Steuern

t = 3t= 2t = 1t = 0
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effektive Steuerbelastung

Finanzanlage 1

Finanzanlage 2

%40
8
8,4-8
=

%141,22
8
22872,6-8

=

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung

für Finanzanlage 1
nominelle Steuerbelastung   =  effektive Steuerbelastung

40%                      =               40%

für Finanzanlage 2 
nominelle Steuerbelastung   >   effektive Steuerbelastung

40%                    >               22%

Gewinnverböserung
nominelle Steuerbelastung < effektive Steuerbelastung
Gewinnneutralität
nominelle Steuerbelastung = effektive Steuerbelastung
Gewinnvergünstigung
nominelle Steuerbelastung > effektive Steuerbelastung
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Simulation von Modellunternehmen
Aufstellung eines mehrjährigen Finanzplans, in dem die Besteuerungsfolgen 
in jeder Periode detailliert berechnet werden

Möglichkeit der Erfassung von speziellen Regelungen eines Steuersystems 
(einschl. progressiven Steuersätze, Freibeträgen/Freigrenzen, Beschränkungen des 
Verlustabzugs, unterschiedliche Behandlung von Soll- und Habenzinsen)

Möglichkeit der Bildung von beliebig vielen Fallgruppen

Möglichkeit des Erkennens von Liquiditätsrestriktionen

Rendite = (Endvermögen/Anfangsvermögen)1/N – 1
Endvermögen: Vermögensendwert
Anfangsvermögen: eingesetztes Eigenkapital

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung



188Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Beispiel zur Verdeutlichung der Struktur
Anfangsvermögen: 12.000  
Zinssatz der Differenzanlage: 10,0%

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung

in Anlehnung an: Jacobs, O.H./Spengel, C., European Tax Analyzer, Baden-Baden 1996, S. 144

3.154,71 
951,06 

- 2.500,00
1.605,77

481,73

3.154,71 
612,37 

- 2.500,00
1.267,08

380,12

3.154,71 
295,83

- 2.500,00
950,54
285,16

3.154,71 
0,00

- 2.500,00
654,71
196,41

Rückfluss
+ Zinsen Differenzanlage
- Abschreibung
= Bemessungsgrundlage
Steuerzahlung (30,0%)

-10.000,00

- 10.000,00

t = 0

0,00
13.134,58

9.510,546.123,682.958,30Differenzanlage
Endvermögen

3.154,71 
9.510,54 

951,06

3.154,71 
6.123,68 

612,37

3.154,71 
2.958,30 

295,83

3.154,71 
0,00
0,00

nach Steuern
Primärzahlungsstrom
Rückzahlung Differenzanlage
Zinsen Differenzanlage

3.154,71 
10.442,02 
1.044,20

0,00
14.640,93

3.154,71 
6.624,83 

662,48
- 10.442,02

3.154,71 
3.154,71 

311,41
- 6.624,83

3.154,71
0,00
0,00

- 3.154,71

vor Steuern
Primärzahlungsstrom
Rückzahlung Differenzanlage
Zinsen Differenzanlage
Differenzanlage
Endvermögen

t = 4t = 3t = 2t = 1
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Rendite vor Steuern: (14.640,93/10.000)1/4 – 1 =  10,00%
Rendite nach Steuern: (13.134,58/10.000)1/4 – 1 =   7,05%

effektive Steuerbelastung: (10,00 – 7,05) / 10,00 = 29,50%

Probleme
arbeitaufwendig
Welches Unternehmen kann als repräsentativ angesehen werden?
Insbesondere bei internationalen Steuerbelastungsvergleichen ist die Abhängigkeit 
der Struktur der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustverrechnung von den 
jeweiligen Standortfaktoren zu beachten.
Die Simulation von Modellunternehmen ist zwar empirisch ausgerichtet 
(„am lebenden Objekt“), 
die Analysen sind aber einzelfallbezogen, so dass die durch das Abstellen auf ein 
repräsentatives Unternehmen angestrebte Allgemeingültigkeit nicht erreicht wird.
abhängig von der entsprechenden Datenkonstellation
Welche Aussage lässt sich für Unternehmen ableiten, die nicht repräsentativ sind?
Ausgewiesen wird die Durchschnittsbelastung des Gesamtunternehmens,
nicht die Grenzbelastung einer konkreten Einzelinvestition.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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effektive Grenzsteuerbelastungen (King/Fullerton)
zur Beurteilung von Grenzinvestitionen

Barwert der Einzahlungsüberschüsse entspricht Anschaffungskosten
Kapitalwert ist Null 
Rendite entspricht den Kapitalkosten

Erhöhung des Kapitalstocks um eine Geldeinheit,
Berechnung der Rendite, die diese Zusatzinvestition vor Steuern 
erwirtschaften muss, damit nach Steuern die vom Kapitalmarkt erwartete 
Rendite erzielt wird
Die effektive Grenzsteuerbelastung ist wichtig zur Beurteilung des Umfangs 
der Investitionen.
Der Berechnung liegt ein sehr einfach strukturierter Zahlungsstrom 
zugrunde.
Teilschritte

Steuerwirkung auf Investition
Steuerwirkung auf Finanzierung
Zusammenfassung der beiden Effekte

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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abstrahiert von den konkreten Bedingungen eines bestimmten 
Unternehmens, damit relativ leicht ermittelbar
Möglichkeit zur Bildung von zahlreichen Fallgruppen (Investitionstyp, 
steuerliche Verhältnisse beim Kapitalgeber)
Effektive Grenzsteuerbelastung wird für die Entscheidung zwischen zwei, 
sich gegenseitig ausschließenden Investitionen benötigt.
Aussagekraft für internationale Steuerbelastungsvergleiche 
Je höher die effektive Grenzsteuerbelastung in einem Land ist, desto 
geringer ist vermutlich der Umfang der Investitionen in diesem Land.

Beispiel
effektive Grenzsteuerbelastung

– Land A:    40%
– Land B:    15%

Rendite vor   Steuern im Land A 10,00%
Rendite nach Steuern im Land A 6,00%
Mindestrendite vor Steuern im Land B 7,06% = 6%  / (1 - 0,15)

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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effektive Durchschnittsteuerbelastungen (Devereux/Griffith)
zur Beurteilung von rentablen Investitionen

Barwert der Einzahlungsüberschüsse > Anschaffungskosten
Kapitalwert ist positiv 
Rendite ist höher als die Kapitalkosten

Es erfolgt kein Vergleich mit der Mindestverzinsung. Es geht nicht darum, 
die Alternative zu suchen, bei der die letzte investierte Geldeinheit diese 
Mindestrendite erwirtschaftet, sondern darum zwischen mehreren rentablen 
Investitionen die vorteilhafte auszuwählen.
Bei gleicher Rendite vor Steuern, ist dies die Investition, bei der die 
effektive Durchschnittsteuerbelastung am geringsten ist.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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Vergleich der drei Methoden 

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung

Messung der 
effektiven 

Steuerbelastung 
(zukunftsorientiert)

Maß Modell

Grenzbelastung

Durchschnittsbelastung

King/Fullerton

Devereux/Griffith

European Tax Analyzer
(Modellunternehmen)

Modelle der 
mikroökonomischen 
Investitionstheorie
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Grenzsteuerbelastung versus Durchschnittsteuerbelastung
Grenzsteuerbelastung: Bemessungsgrundlageneffekte sind sehr bedeutsam 
(insbesondere Abschreibungen, Behandlung von Fremdkapitalzinsen); 
Substanzsteuern haben einen hohen Einfluss
Durchschnittsteuerbelastung: Je höher die Rendite einer Investition ist, umso 
bedeutsamer sind die ertragsteuerlichen Steuersatzeffekte und umso weniger 
machen sich Substanzsteuern bemerkbar.
Vergleich von zwei Steuersystemen

– Land 1: hoher Steuersatz, vorteilhafte Abschreibungsregeln
– Land 2: geringer Steuersatz, unvorteilhafte Abschreibungsregeln
– Grenzinvestition: Land 1 vorteilhaft
– rentable Investition: Land 2 ist umso eher vorteilhaft, je höher die Rendite 

einer Investition ist.
Für einen Vergleich zwischen Real- und Finanzinvestitionen ist die effektive 
Grenzsteuerbelastung heranzuziehen, weil bei dieser Kenngröße die 
Bemessungsgrundlageneffekte besser erkennbar sind.
Damit eignet sich die effektive Grenzsteuerbelastung zur Beurteilung der 
allokativen Wirkungen eines Steuersystems.
Für Vergleich zwischen rentablen Investitionen (z.B. Standortentscheidung) ist die 
Durchschnittsteuerbelastung heranzuziehen. 

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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investitionstheoretischer Ansatz versus finanzplangestützte Analyse
Finanzplangestützte Analysen sind flexibler als investitionstheoretische Ansätze.
Je mehr Detailregelungen berücksichtigt werden sollten, umso eher sind 
finanzplangestützte Analysen den investitionstheoretischen Ansätzen vorzuziehen.
Finanzplangestützte Analysen sind arbeitsaufwendiger als investitionstheoretische 
Ansätze.
Investitionstheoretische Ansätze sind leichter in einer Formel fassbar.
Die Ergebnisse werden bei finanzplangestützten Analysen anschaulicher 
präsentiert, da der Vermögensendwert ökonomisch leicht zu interpretieren ist.
Die den Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen sind bei den 
investitionstheoretischen Ansätzen leichter erkennbar.
Keiner der beiden Ansätze führt zu allgemein gültigen Aussagen, da beide (implizit 
und/oder explizit) Annahmen enthalten, d.h. für die Interpretation der Ergebnisse 
ist weniger die absolute Höhe wichtig als vielmehr die relativen Unterschiede 
hinsichtlich der Steuerbelastung verschiedener Alternativen.
Die Ergebnisse der verschiedenen Steuerbelastungsvergleiche unterscheiden sich 
zwar hinsichtlich der konkreten Ergebnisse, aber die Relation zwischen den 
einbezogenen Staaten ist häufig gleich.

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.1 Schwierigkeiten bei der Ermittlung der effektiven Steuerbelastung
3.1.4 Zukunftsorientierte Konzepte zur Messung der effektiven Steuerbelastung
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Hinweis: Abkürzungen für Länder

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten

Vereinigte StaatenUSAIrlandIE

Vereinigtes KönigreichUKUngarnHU

SlowenienSLGriechenlandGR

SlowakeiSKFinnlandFI

SchwedenSEFrankreichF

PortugalPTSpanienES

PolenPLEstlandEE

NiederlandeNLDänemarkDK

MaltaMTDeutschlandD

LettlandLVTschechienCZ

LuxemburgLUZypernCY

LitauenLTBelgienBE

ItalienITÖsterreichAT

LandAbkürzungLandAbkürzung
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Überblick über die Steuerarten

-(a)--IE
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-

-

-

-

Grund-
steuer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vermögen-
steuer

(a) Wird nur von körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen erhoben.

-HU

-GR

-FI

-F

ES

--EE

-DK

D

-CZ

--CY

-BE

-AT

Umsatz-
steuer

Gewerbe-
steuer

Zuschlag-
steuer

Körperschaft-
steuer

Einkommen
-steuer

Land

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich



199Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Überblick über die Steuerarten

-

Grund-
steuer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vermögen-
steuer
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3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Einkommensteuer
Steuertarif (Eingangssteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

277

-

-

-

-

-

€

-

7663

38.040
CZK

10.000
CYP

5.660

10.000

LW

Grundfreibetrag

-2.068
DKK

34.793259.500
DKK

Staat                         5,50%
Gemeinde                33,30%
=                            38,80%

DK

7663-7.6647.66415,00%D

1.260-3.618109.200
CZK

15,00%CZ

17.432-26.14715.000
CYP

20,00%CY

5.660-6.9506.950Staat                       25,00%
Gemeinde (Brüssel,
7,0%) Zuschlag          1,75%
=                            26,75% 

BE

10.000-25.00025.00038,33%AT

€LW

Steuerabsetzungs-
betrag

€LW

persönliche EntlastungenEingangsteuersatz 
reicht bis zu 

Eingangsatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Eingangssteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

438

-

-

-

-

-

€

-

9.500

11.999

4.334

3.400

20.400
EEK

LW

Grundfreibetrag

-108.000
HUF

6.0861.500.000
HUF

18,00%HU

9.500-13.00013.00015,00%GR

11.999-15.40015.400Staat                       10,50%
Gemeinde                18,30%
=                            28,80%

FI

4.334-8.5248.524Staat                         6,83%
Zuschlag
Sozialsteuern             8,00%
=                            14,83%

F

3.400-4.0804.08015,00%ES

1.304---24,00%EE

€LW

Steuerabsetzungs-
betrag

€LW

persönliche EntlastungenEingangsteuersatz 
reicht bis zu 

Eingangsatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Eingangssteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

-

-

-

-

1.580

€

252
LVL

9.750

3.480
LTL

-

-

LW

Grundfreibetrag

362---25,00%LV

9.750-11.40011.400Staat                         8,00%
Zuschlag 2,5% des
Steuerbetrags für
Arbeitslosenfond           0,2%
=                                8,2% 

LU

1.008---33,00%LT

--26.00026.000Staat                       23,00%
Regionen                   1,15%
=                            24,15%

IT

-1.58029.40029.40020,00%IE

€LW

Steuerabsetzungs-
betrag

€LW

persönliche EntlastungenEingangsteuersatz 
reicht bis zu 

Eingangsatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Eingangssteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

-

-

224

129

1.894

-

€

80.832
SKK

289.600
11.600

SEK

-

-

-

3.100
MTL

LW

Grundfreibetrag

2.079---19,00%SK

31.673
1.230

-47.785450.500
SEK

Staat                       20,00%
Gemeinden               31,60%
=                            51,60%     

SE

-2244.3514.35110,50%PT

-530
PLN

9.03337.024
PLN

19,00%PL

-1.89416.89316.89334,40%NL

7.221-9.5504.100
MTL

15,00%MT

€LW

Steuerabsetzungs-
betrag

€LW

persönliche EntlastungenEingangsteuersatz 
reicht bis zu 

Eingangsatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Eingangssteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

-

-

-

€

3.200
$

4.895
£

564.400
SIT

LW

Grundfreibetrag

2.658-6.065
6.646
9.969

7.300
8.000

12.000
$

Staat                       10,00%
Staat New York          4,00%
Stadt New York          2,90%

USA

7.119-3. 0402.090
£

10,00%UK

2.357-5.4381.300.000
SIT

19,00%SL

€LW

Steuerabsetzungs-
betrag

€LW

persönliche EntlastungenEingangsteuersatz 
reicht bis zu 

Eingangsatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Spitzensteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

--59,00%DK

52.15152.15142,00%
5,5% SolZ 2,31%
=                                 44,31%

D

10.974331.200
CZK

32,00%CZ

34.86320.000
CYP

30,00%CY

30.84030.840Staat                            50,00%
Gemeinde (Brüssel,
7,0%) Zuschlag              3,50%
=                                 53,50%

BE

51.00051.00050,00%AT

€LW

Spitzensteuersatz beginnt oberhalb eines zu 
versteuernden Einkommens von 

Spitzensteuersatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Spitzensteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

6.0861.500.000
HUF

38,00%HU

23.00023.00040,00%GR

56.90056.900Staat                            33,50%
Gemeinden 
(Durchschnitt)               18,30%
=                                 51,80%

FI

48.74748.747Staat                            48,09%
Sozialsteuern                  8,00%
=                                 56,09%

F

45.90045.90045,00%ES

flat tax24,00%EE

€LW

Spitzensteuersatz beginnt oberhalb eines zu 
versteuernden Einkommens von 

Spitzensteuersatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Spitzensteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

flat tax33,00%MT

51.76251.76252,00%NL

flat tax25,00%LV

3450034.500Staat                            38,00%
Zuschlag 2,5%                0,95%
=                                 38,95%

LU

flat tax33,00%LT

33.500
100.000

33.500
100.000

Staat                            39,00%
Solidaritätszuschlag         4,00%
Regionen                        1,15%
=                                 44,15%

IT

29.40029.40042,00%IE

€LW

Spitzensteuersatz beginnt oberhalb eines zu 
versteuernden Einkommens von 

Spitzensteuersatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Einkommensteuer
Steuertarif (Spitzensteuersatz)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

47.12332.400
£

40,00%UK

271.205
415.386
415.386

326.450
500.000
500.000

Staat                            35,00%
Staat New York               7,70%
Stadt New York               4,45%
=                                 42,90%

USA

45.90010.330.000
SIT

50,00%SL

flat tax19,00%SK

47.785
SEK

450.500
SEK

Staat                            25,00%
Gemeinden 
(Durchschnitt)               31,60%
=                                 56,60%

SE

54.38854.38840,00%PT

18.06774.04850,00%PL

€LW

Spitzensteuersatz beginnt oberhalb eines zu 
versteuernden Einkommens von 

Spitzensteuersatz Staat
+ Gebietskörperschaften
+ sonstige Zuschläge

Land
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Berücksichtigung der familiären Situation

Freibetrag von 3.300 $ pro Kind (≈ 2.741 €) sowie 
Steuergutschrift von bis zu 4.536 $ (3.768 €) (bei 
zwei oder mehr Kindern und einem Brutto-
Einkommen bis 11.340 $ (≈ 9.421 €)

ZusammenveranlagungUSA

steuerfreies Kindergeld (child benefit) von 899,95 £
(1275 €) für das älteste anspruchs-berechtigte Kind, 
sowie 596,70 £ ( 867 €) für jedes weitere Kind

Gutschrift von 221 £ ≈323 €UK

für Alleinerziehende Mutter-Kind-SplittingtarifSplittingtarifPL

Berücksichtigung der familiären Situation durch die Anzahl der parts
Funktionsweise: Nettoeinkommen wird durch die Anzahl der parts geteilt. Darauf wird die 
Einkommensteuer berechnet und anschließend mit der Anzahl der parts multipliziert. Damit 
erfolgt eine Verminderung der Einkommensteuerprogression. 
z. B. alleinstehende Person mit Kind: 2,0 parts; 

verwitwete Person mit fünf Kindern: 6 parts

F

Kinderfreibetrag (1.824 €) oder 
Kindergeld (1.848 €, 2148 €)

SplittingtarifD

Freibetrag von 610,80 € pro KindAbzug von 365 €, falls Einkünfte des 
Ehegatten kleiner als 2.200 €

AT

KinderEhegatte

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Höchststeuersatz auf private Zinserträge

Abgeltungssteuer

Steuerbefreiung für Zinsen

Abgeltungssteuer

Abgeltungssteuer

Pauschalbesteuerung, Möglichkeit zur 
Veranlagung

Einkommensteuerveranlagung

Steuerbefreiung für Zinsen von 
ansässigen Kreditinstituten

Einkommensteuerveranlagung

Einkommensteuerveranlagung

grundsätzlich steuerfrei, 10,00% 
Verteidigungsabgabe

Abgeltungssteuer

Option zur 
Einkommensteuerveranlagung

Option zur 
Einkommensteuerveranlagung

Bemerkung

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

Kontrollmitteilung

20,00%IE

0,00%HU

15,00%GR

29,00%FI

25,00%F

45,00%ES

0,00%EE

59,00%DK

44,31%D

10,00%CZ

15,00%CY

15,00%BE

25,00%AT

Steuersatz

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Höchststeuersatz auf private Zinserträge

neinAbgeltungssteuer12,50%IT

neinSteuerbefreiung für Zinsen von 
ansässigen Kreditinstituten

0,00%LT

neinEinkommensteuerveranlagung38,95%LU

neinSteuerbefreiung für Zinsen von 
ansässigen Kreditinstituten

0,00%LV

neinAbgeltungssteuer15,00%MT

jakeine Steuer auf Zinsen, 
Besteuerung von 1,2% auf den Bestand des Reinvermögens

NL

neinAbgeltungssteuer20,00%PL

neinOption zur 
Einkommensteuerveranlagung

20,00%PT

jaAbgeltungssteuer30,00%SE

neinAbgeltungssteuer19,00%SK

neinSteuerbefreiung für Zinsen von 
ansässigen Kreditinstituten

0,00%SL

jaEinkommensteuerveranlagung40,00%UK

jaEinkommensteuerveranlagung42,90% (New York)USA

Bemerkung KontrollmitteilungSteuersatz

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Körperschaftsteuer
Steuersatz

12,5%-12,5%IE

(a) inklusive Solidaritätszuschlag
(b) Abzugsfähig bei der Körperschaftsteuer
(c) im Thesaurierungsfall, bei Ausschüttung 24,0%

17,5%2,0% (b)16,0%HU

32,0%-32,0%GR

26,0%-26,0%FI

34,9%-34,9%F

35,0%-35,0%ES

0,0%-0,0% (c)EE

28,0%-28,0%DK

38,7%16,7% (b)26,4% (a)D

26,0%-26,0%CZ

10,0%-10,0%CY

34,0%-34,0%BE

25,0%-25,0%AT

gesamtGebietskörperschaftenZentralstaat

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Körperschaftsteuer
Steuersatz

39,9%7,5% (b)35,0%USA

(a) Gemeindezuschlag (hier: Lissabon, 10,0%) auf die Steuer des Zentralstaats)
(b) Staat New York und Stadt New York, abziehbar bei der Bundessteuer

30,0%-30,0%UK

25,0%-25,0%SL

19,0%-19,0%SK

28,0%-28,0%SE

27,5%2,5% (a)25,0%PT

19,0%-19,0%PL

31,5%-31,5%NL

35,0%-35,0%MT

15,0%-15,0%LV

30,4%7,5%22,9%LU

15,0%-15,0%LT

37,3%4,3%33,0%IT

gesamtGebietskörperschaftenZentralstaat

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Gewerbesteuer und gewerbesteuerähnliche Steuern

wird von den 
Gemeinden 
festgelegt, 
max. 4,00%  

jährliche Mietwert von 
Geschäfts- und Industrie-
gebäuden

gewerblich tätige 
Körperschaften

Gewerbesteuer 
(taxe professional)

F

zwischen 4,24% 
und 13,60%

im In- und Ausland 
gezahlte Löhne

gewerblich tätige 
Körperschaften, die 
nicht der Umsatzsteuer 
unterliegen oder deren 
Umsatz zu mindestens 
90% von der 
Umsatzsteuer befreit 
war. 

Lohnsummensteuer 
(taxe sur les salaires)

Gemeinden sind 
hebesatzberechtigt, 
16,67% 
(bei Hebesatz von 
400,00%)

der nach EStG und KStG
ermittelte Gewerbeertrag 
modifiziert um Hinzu-
rechnungen und Kürzungen

GewerbetreibendeGewerbesteuerD

3,00%Gesamtsumme der Löhnekörperschaftsteuer-
pflichtige Unternehmen

KommunalsteuerAT

SteuersatzBemessungsgrundlageSteuerpflichtigerSteuer

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Gewerbesteuer und gewerbesteuerähnliche Steuern

0,50%im In- und Ausland 
gezahlte Löhne

gewerblich tätige 
Körperschaften

Ausbildungszu-
bildendensteuer

F

1,50%im In- und Ausland 
gezahlte Löhne

gewerblich tätige 
Körperschaften, die 
mehr als zehn 
Angestellte 
beschäftigen

Berufsbildungsab-
gabe
(participation des
employeurs à la
formation
professionelle
continue)

keineUSA

keineUK

keinePL

0,45%im In- und Ausland 
gezahlte Löhne

gewerblich tätige 
Körperschaften, die 
mehr als zehn 
Angestellte 
beschäftigen

Wohnungsbauabgabe
(participation des
employeurs à l’efford
de construction)

SteuersatzBemessungsgrundlageSteuerpflichtigerSteuer

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Zuschlagsteuer

Hälfte der 
Einkommensteuer

nach Verhandlung mit 
der Kirche

Zuschlag auf 
Einkommensteuer

KirchensteuerAT

keineF

-.-5,5%Zuschlag auf
Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer

SolidaritätszuschlagD

keineUSA

keineUK

keinePL

modifizierte
Einkommensteuer

8,0% bzw. 9,0%Zuschlag auf
Einkommensteuer

Kirchensteuer

Bemessungsgrundlage
(falls diese von der

festgesetzten
Steuer abweicht)

Steuersatz/
Bemessungsgrund-

lage

Art der 
Zuschlagsteuer

Steuer

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Sozialsteuern

2,30%Einkünfte aus  unbeweg-
lichem Eigentum und 
Kapitalvermögen

natürliche PersonenSozialabgabe

8,20% bzw. 
6,60% (variiert 
zwischen 
Einkunftsarten)

alle Einkunftsarten, 
sofern sie nicht explizit
ausgenommen sind

natürliche PersonenAllgemeiner 
Sozialbeitrag 
(Contribution Sociale
Générlisée – CSG)

0,50%alle Einkunftsarten, 
sofern sie nicht explizit
ausgenommen sind

natürliche PersonenBeitrag zur Deckung des 
Defizits der Sozialver-
sicherung (Contribution
au remboursement de
la dette sociale – CRDS)

keineUSA

keineUK

keinePL

0,13%Umsatzkörperschaftsteuer-
pflichtige Gesellschaften

Soziale 
Solidaritätsabgabe

F

keineD

keineAT

SteuersatzBemessungsgrundlageSteuerpflichtigerSteuer
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Mindeststeuern
Frankreich : jährliche Mindestkörperschaftsteuer

in Abhängigkeit des  Umsatzes

bei Ermittlung der Körperschaftsteuer des und der zwei folgenden
Wirtschaftsjahre abzugsfähig, nicht anrechenbar

Österreich: jährliche Mindestkörperschaftsteuer
bei GmbH: 1.750 € pro Jahr
bei AG: 3.500 € pro Jahr
auf in späteren Jahren entstehende Körperschaftsteuer anrechenbar

110.000 €über 500.000.000 €

32.750 €500.000.000 €75.000.000 €

20.500 €75.000.000 €15.000.000 €

16.250 €15.000.000 €7.500.000 €

3.750 €7.500.000 €1.500.000 €

2.000 €1.500.000 €750.000 €

1.300 €750.000 €300.000 €

0 €300.000 €0 €

SteuerbetragbisUmsatz von

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Vereinigte Staaten: Alternative Minimum Tax (Mindeststeuer auf 
Steuervergünstigungen)

Idee: Es soll sichergestellt werden, dass jeder Steuerpflichtige trotz 
Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen eine Mindestbetrag an Steuern 
zahlen muss. 
In einem ersten Schritt wird das Einkommen um Steuervergünstigungen erhöht 
(AMTI) und mit einem niedrigen Steuersatz multipliziert wird. Diese so errechnet 
Steuer wird mit der Einkommensteuer verglichen, die sich aus der Anwendung des 
regulären Steuersatzes auf das zu versteuernde Einkommen ergibt.
Der größere Betrag ist vom Steuerpflichtigen zu zahlen. 
Bemessungsgrundlage ist das „alternative minimum taxable income“ (AMTI): 
Bruttoeinkommen (adjusted gross income) erhöht um einige 
Steuervergünstigungen (z.B. einige degressive Abschreibungen nach dem ACRS, 
steuerfreie Zinserträge, Buchverluste infolge bestimmter Bewertungsmethode) 
und vermindert um Freibeträge.
Der Steuersatz auf das AMTI ist nach der Einkommenshöhe und Familienstand 
differenziert. Er liegt  zwischen 26% und 28%. 

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Vermögensteuer

keine VermögensteuerUSA

keine VermögensteuerUK

keine VermögensteuerPL

0 bis 1,80 % (ab
einem Vermögen von
15.530.000 €)

Weltvermögen
Freibetrag von
750.000 €

natürlichen Personen, die
ihren steuerlichen
Wohnsitz in Frankreich
haben

F

keine VermögensteuerD

keine VermögensteuerAT

TarifSteuerobjektSteuersubjekt

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Umsatzsteuer

4,0%; 10,0%20,0%IT

4,4%; 13,5%21,0IE

5,0%; 15,0%20,0%HU

4,5%; 9,0%19,0%GR

8,0%; 17,0%22,0%FI

2,1%; 5,5%19,6%F

4,0%; 7,0%16,0%ES

5,0%18,0%EE

-25,0%DK

7,0%19,0%D

5,0%19,0%CZ

5,0%; 8,0%15,0%CY

6,0%; 12,0%21,0%BE

10,0%; 12,0%20,0%AT

ermäßigter SatzNormalsatz
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Umsatzsteuer

(a) Der Bund erhebt in den USA keine Umsatzsteuer (sales taxes). Die allgemeine Umsatzsteuer 
wird von den Staaten festgelegt. Die 7,0% und 6,0% gelten für den Staat Tennessee

6,0%7,0%USA (a)

5,0%17,5%UK

8,5%20,0%SL

-19,0SK

6,0%; 12,0%25,0%SE

5,0%; 12,0%21,0%PT

3,0%; 7,0%22,0%PL

6,0%19,0%NL

5,0%18,0%MT

5,0%18,0%LV

3,0%; 6,0%; 12,0%15,0%LU

5,0%; 9,0%18,0%LT

ermäßigter SatzNormalsatz
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Umsatzsteuer bei bestimmten Gegenständen und Dienstleistungen in
der EU

Quelle: Europäische Kommission, Die Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten der europäischen 
Gemeinschaft, Stand: 1. Februar 2006

17,5%

7,0%

19,6%

19,0%

10,0%

Restaurant

Restaurants

0,0%

7,0%

5,5%

19,0%
7,0%

10,0%

Eisenbahn

0,0%
17,5%

0,0%0,0%0,0%0,0%UK

22,0%7,0%7,0%0,0%
22,0%

7,0%PL

5,5%5,5%5,5%5,5%
19,6%

5,5%F

7,0%19,0%7,0%7,0%7,0%D

10,0%10,0%20,0% 
10,0%

10,0%10,0%AT

Take awayLuftverkehr

PersonenbeförderungSchriftstellerBücherLieferung 
von 

Wasser
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Erbschaft- und Schenkungsteuer

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.1 Steuerarten, Steuersätze
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Transfers bei Ehegatten steuerfrei3.000.000 $ 
≈ 2.491.875 €

18% bis 55%progressiver 
Teilmengen-
staffeltarif

USA

Transfers bei Ehegatten steuerfrei263.000 £
≈ 382.492 €

40% (bei Übertragung 
im Todesfall)
20% (bei Übertragung 
zu Lebzeiten)

Nullzone und 
proportionaler 
Steuersatz

UK

Freibetrag für 
Ehegatten (9.637 PLN ≈ 2.345 €) und 
Kinder (9637 PLN ≈ 2.345 €)

20.556 PLN 
≈ 5.003 €

drei Steuerklassen
3% bis 20%

progressiver 
Teilmengen-
staffeltarif

PL

Freibetrag für Ehegatten (76.000 €) 
und Kinder (46.000 €)

1.700.000 €vier Steuerklassen 
5% bis 60%

progressiver 
Teilmengen-
staffeltarif

F

Freibetrag für Ehegatten (307.000 € ) 
und Kinder (205.000 €)

25.565.000 €drei Steuerklassen
7% bis 50%

progressiver 
Stufentarif

D

Freibetrag für Ehegatten (9.500 €) 
und Kinder (2.200 €)

4.380.000 €fünf Steuerklassen
2% bis 60%

progressiver 
Stufentarif

AT

Art der Ermäßigung für 
Familienangehörige

Spitzensteuer-
satz gilt ab

SteuersatzTarifartLand
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Überblick

klassisches
System

Doppelbesteuerung 
mildernde Systeme

Doppelbesteuerung 
vermeidende Systeme

Unternehmens-
ebene

Gesellschafter-
ebene

Dividenden-
abzug
100%                                 

gespaltener 
Satz 0%    

Vollan-
rechnung

Dividenden-
freistellung

Malta Estland,
Griechenland,

Lettland,
Slowakei

(Estland)

shareholder
relief

Unternehmens-
ebene

Gesellschafter-
ebene

Dividenden-
abzug

< 100%

gespaltener 
Satz > 0%

Teil-
anrech-

nung
Belgien, Dänemark,

Deutschland, Finnland,
Frankreich,

Italien, Litauen,
Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, 

Polen, Portugal, Schweden, 
Slowenien, Tschechien, 
Ungarn, USA, Zypern

Spanien,  
Groß-

britannienIrland

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.2 Körperschaftsteuersystem
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Körperschaftsteuersysteme und Anteilseignerbesteuerung

50% der Dividenden steuerfreiShareholder ReliefF

Anrechnung mit 40% der Ausschüttung; mit Einbeziehung der 
Steuergutschrift in das Einkommen

TeilanrechnungssystemES

keine Besteuerung beim AnteilseignerDividendenfreistellung
(Gesellschafterebene)

EE

Kapitalertragsteuer von 28% auf Dividenden bei Ausschüttung bis 
42.400 DKK (≈ 5.679 €) definitiv ohne Optionsmöglichkeit; 
darüber hinaus 43%, unter Anrechnung der KapESt

Shareholder ReliefDK

50% der Dividenden steuerfreiShareholder ReliefD

definitive Kapitalertragsteuer von 15%Shareholder ReliefCZ

keine Besteuerung beim Anteilseigner; jedoch 
Verteidigungsabgabe von 15%

Shareholder ReliefCY

definitive Kapitalertragsteuer von 25% oder Option für 
Steuerveranlagung

Shareholder ReliefBE

definitive Kapitalertragsteuer von 25% oder halber 
Durchschnittsteuersatz für Dividenden

Shareholder ReliefAT

Arten und Umfang der Entlastung beim Anteilseigner 
(natürliche, ansässige Person)

Einordnung in die 
Steuersysteme

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.2 Körperschaftsteuersystem
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Körperschaftsteuersysteme und Anteilseignerbesteuerung

Vollanrechnung mit 53,85% der Nettodividende mit Einbeziehung 
der Steuergutschrift in das Einkommen

VollanrechnungMT

keine Besteuerung beim AnteilseignerDividendenfreistellungLV

50% der Dividenden steuerfreiShareholder ReliefLU

definitive Kapitalertragsteuer von 15%Shareholder ReliefLT

definitive Kapitalertragsteuer von 12,5%Shareholder ReliefIT

Besteuerung beim Anteilseignerklassisches SystemIE

30% der Dividende werden mit 25% und 70% der Dividende mit 
35% besteuert

Shareholder ReliefHU

keine Besteuerung beim AnteilseignerDividendenfreistellungGR

börsennotierte Kapitalgesellschaften: 43% steuerfrei und 57% mit
28% anrechenbarer Kapitalertragsteuer;
nicht börsennotierte Gesellschaften 9% des 
Gesellschaftsvermögens des Anteilseigners max. 90.000 € 
steuerfrei; darüber 57% mit 25% anrechenbarer 
Kapitalertragsteuer 

Shareholder ReliefFI

Arten und Umfang der Entlastung beim Anteilseigner 
(natürliche, ansässige Person)

Einordnung in die 
Steuersysteme

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.2 Körperschaftsteuersystem
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Körperschaftsteuersysteme und Anteilseignerbesteuerung

Einkommensteuersatz von 15% auf Dividenden von inländischen 
Kapitalgesellschaften oder vergleichbaren Körperschaften

Shareholder ReliefUSA

Anrechnung mit 1/9 der Dividende, Einkommensteuersatz 10% 
(niedrige Einkommen) oder 32,5% (hohe Einkommen) auf 
Dividenden einschließlich Steueranrechnungsbetrag

TeilanrechnungssystemUK

35% der Bruttodividende sind steuerfrei, 65% der Bruttodividende
werden mit 25% besteuert

Shareholder ReliefSL

keine Besteuerung beim AnteilseignerDividendenfreistellungSK

Pauschaleinkommensteuersatz von 30% auf Dividenden, keine 
Option für Steuerveranlagung möglich 

Shareholder ReliefSE

50% der Dividenden steuerfreiShareholder ReliefPT

definitive Kapitalertragsteuer von 19%Shareholder ReliefPL

Einkommensteuersatz von 25% auf Dividenden aus wesentlichen 
Beteiligungen (ab 5%); ansonsten Pauschalbesteuerung beim 
Anteilseigner 

Shareholder ReliefNL

Arten und Umfang der Entlastung beim Anteilseigner 
(natürliche, ansässige Person)

Einordnung in die 
Steuersysteme

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Körperschaftsteuersystem und Anteilseignerbesteuerung

Beteiligung
< 20%:  Freibetrag von  70%

20% - 80 %: Freibetrag von   80%
> 80%:  Freibetrag von 100%

der Dividende

USA

Dividenden sind steuerfreiUK

Dividenden sind steuerfrei, aber Begrenzung der Anrechnung der Kapitalertragsteuer von 19% 
auf die vom Unternehmen gezahlte Körperschaftsteuer

PL

volle Veranlagung der Dividenden, 
aber Schachtelprivileg ab 5% Beteiligung: Dividenden sind zu 95% steuerfrei

F

grundsätzlich sind Dividenden steuerfrei 
aber 5% der Dividende gelten als nicht abzugfähige Betriebsausgaben

D

Dividenden sind steuerfreiAT

Art und Umfang der Entlastung beim Anteilseigner 
(ansässige Körperschaft, ohne Gruppenbesteuerung)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.2 Körperschaftsteuersystem

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich



230Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Quellensteuern auf Dividenden

keine Quellensteuer auf DividendenUSA

keine Quellensteuer auf DividendenUK

endgültige Quellensteuer von 19%
(Ausnahme: Mutter-Tochter Richtlinie)

Abgeltung19%PL

endgültige Quellensteuer von 25%
(Ausnahme: Mutter-Tochter Richtlinie)

keine Quellensteuer auf Dividenden an ansässigeF

endgültige Quellensteuer von 21,1% 
einschließlich Solidaritätszuschlag 
(Ausnahme: Mutter-Tochter Richtlinie)

Quellensteuer wird bei 
Veranlagung angerechnet

21,1% einschließlich
Solidaritätszuschlag 

D

endgültige Quellensteuer von 25%
(Ausnahme: Mutter-Tochter Richtlinie)

Quellensteuer wird bei 
Veranlagung angerechnet 
oder erstattet

25%, wird nicht erhoben, 
wenn eine Mindestbe-
teiligung von 25% erfüllt ist

AT

Höhe der Quellensteuer (gege-
benenfalls durch DBA reduziert)

Art der QuellensteuerHöhe der
Quellensteuer

nicht ansässige natürliche und 
juristische Personen

ansässige natürliche und juristische Personen

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.2 Körperschaftsteuersystem
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Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft
Veräußerer ist eine natürliche Person

kurzfristige Veräußerungsgewinne 
(Behaltefrist bis 12 Monate): Besteuerung 
zum Normaltarif
langfristige Veräußerungsgewinne 
(Behaltefrist mehr als 12 Monate): 
Besteurung mit 8% bzw. 18%

Taper Relief: steuerpflichtiger Anteil in 
Abhängigkeit der Behaltefrist (zwischen 100% 
und 80%)

pauschale Besteuerung mit 19%

steuerpflichtig, Besteuerung mit 26 % 
(inklusive Sozialsteuern), sofern 
Veräußerungserlös 15.000 € übersteigt

zur Hälfte steuerpflichtig, falls Behaltefrist
kürzer als ein Jahr oder innerhalb von 5 
Jahren Beteiligung höher als 1%

steuerpflichtig, falls Beteiligung innerhalb von 
5 Jahren höher als 1%, Besteuerung mit der 
Hälfte des Durchschnittsteuersatzes

Veräußerungsgewinn

Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten innerhalb der beiden 
Gruppen

USA

Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten

UK

Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten

PL

Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten

F

zur Hälfte abzugsfähig, falls Gewinn 
steuerpflichtig

D

Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten

AT

Veräußerungsverlust

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft
Veräußerer ist eine ansässige Körperschaft, ohne Gruppenbesteuerung

steuerpflichtig, Besteuerung mit 35%

Taper Reflief: steuerpflichtiger Anteil in 
Abhängigkeit der Behaltefrist (zwischen 100% 
und 25%)
Besteuerung erfolgt mit dem Normalsatz der 
Körperschaftsteuer

steuerpflichtig, Besteuerung wie laufende 
Einkünfte

grundsätzlich steuerpflichtig, Besteuerung wie 
laufende Einkünfte 

steuerfrei, (5% des Veräußerungsgewinns
gelten als nicht abzugsfähige Betriebs-
ausgaben)

steuerpflichtig, Besteuerung wie laufende 
Einkünfte

Veräußerungsgewinn

nur Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten

USA

Saldierung von Veräußerungsgewinnen und 
Veräußerungsverlusten

UK

abzugsfähigPL

grundsätzlich abzugsfähigF

nicht abzugsfähigD

abzugsfähigAT

Veräußerungsverlust

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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Überblick: Gruppenbesteuerung
Besteuerung von rechtlich selbständigen Einheiten, die einer Gruppe angehören

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.3 Gruppenbesteuerungssystem

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

Muttergesellschaft

Tochtergesellschaft

Trennungsprinzip

Dividenden

konzerninterne 
Lieferungs- und 
Leistungs-
beziehungen

wirtschaftliche Einheit

Muttergesellschaft

Tochtergesellschaft

Dividenden

konzerninterne 
Lieferungs- und 
Leistungs-
beziehungen

Irland, Lettland, 
Malta, 

Vereinigtes
Königreich, 

Zypern

Group-Relief

Belgien, Estland, 
Griechenland, 

Litauen, 
Tschechien, 

Slowakei, Ungarn

Trennungs-
prinzip

Finnland, 
Schweden

Group-
Contribution

Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg,  

Österreich, Polen, Portugal, 
Slowenien, Spanien, Vereinigte 

Staaten

Zurechnungskonzept

Niederlande

Einheitskonzept
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Voraussetzungen der Gruppenbesteuerung in ausgewählten Staaten

5 Jahrenicht möglichObergesellschaftnein≥ 80%USA

jährliches WahlrechtmöglichVerlustübernehmernein≥ 75%UK

3 JahremöglichObergesellschaftnein≥ 95%PL

5 Jahrenicht möglichObergesellschaftnein> 50%F

5 Jahrenicht möglichObergesellschaftja> 50%D

3 JahremöglichObergesellschaftnein> 50%AT

MindestdauerBeschränkung auf 
einzelne 

Unternehmen

AntragstellerGewinnab-
führungs-
vertrag

Mindestbetei-
ligungsquote

neinjaneinneinjaUSA

neinjajajajaUK

neinjaneinneinjaPL

jajaneinjajaF

neinjaneinjajaD

jajajajajaAT

ausländ. 
Kapitalge-
sellschaft

inländ. 
Kapitalgesell-

schaft

mehrere 
Gesellschaf-

ten

inländ. Betriebsstätte 
einer ausländ. 

Kapitalgesellschaft

inländ. 
Kapitalgesell-

schaft

UntergesellschaftObergesellschaft

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.3 Gruppenbesteuerungssystem

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Rechtsfolgen der Gruppenbesteuerung in ausgewählten Staaten

jajaneinnein100%jaUSA

Zwischen-
ergebnis-

eliminierung

VerlustzurechnungGewinn-
zurechnung

nein

ja

quotal

ja

nur inländ. 
Gewinn

beliebig

100%

quotal

100%

100%
quotal

Umfang der 
Verlustzu-
rechnung

(a) nur Anlagevermögen zwischen ausländischen Gesellschaften
(b) nur Anlagevermögen

ja (b)neinneinneinUK

neinneinneinneinPL

ja (a) neinjajaF

neinneinneinneinD

neinneinjajaAT

Berücksichti-
gung von 

Vorgruppen-
verlusten

Regelung gegen 
mehrfache 
Verlustzu-
rechnung

Verluste 
ausländ. 
Unterge-

sellschaften

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.3 Gruppenbesteuerungssystem

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Übersicht über Sozialversicherungsarten

-

-

-

-

-

-

-

-

sonstiges

-

Arbeitslosen-
versicherung

-

-

-

-

-

-

-

-

Pflegever-
sicherung

-

Rentenver-
sicherung

-

-

-

-

-

-

-

Unfallver-
sicherung

IT

nur eine allgemeine SozialversicherungIE

HU

nur eine allgemeine SozialversicherungGR

FI

F

-ES

EE

nur eine allgemeine Sozialversicherung (zuzüglich Rentenabgabe)DK

D

CZ

nur eine allgemeine SozialversicherungCY

BE

AT

Krankenver-
sicherung

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.4 Sozialabgaben für Arbeitnehmer

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Übersicht über Sozialversicherungsarten

nur eine allgemeine SozialversicherungUK

--NL

--LU

-

-

-

-

sonstiges

-

-

Arbeitslosen-
versicherung

-

-

-

-

-

-

Pflegever-
sicherung

Rentenver-
sicherung

-

-

-

Unfallver-
sicherung

-USA

SL

SK

SE

nur eine allgemeine SozialversicherungPT

PL

nur eine allgemeine SozialversicherungMT

nur eine allgemeine SozialversicherungLV

LT

Krankenver-
sicherung

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.4 Sozialabgaben für Arbeitnehmer

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Höhe der Sozialversicherungsbeiträge

-.-

-.-

-.-

AN: 0,85%
AG: 0,85% 

-.-

Pflegever-
sicherung

-.--.-AN:  -.-
AG: 6,20%

AN: 7,65%
AG: 6,20%

-.-USA

AG: 0,97%
bis 3,86%

-.-

in Abhän-
gigkeit der 
Tätigkeit

-.-

Unfallver-
sicherung

(a) Wohnungsbaukasse
(b) Wohnungsbaukasse: 0,50%; Insolvenzversicherung: 0,70%
(c) Pflegeversicherung
(d) Kindergeld, Kinderbeihilfe: 5,40%; Wohngeld: 0,50%
(e) Berufsunfähigkeitsversicherung

AN: 9,40% bis 11,0%
AG: 9,40% bis 11,80%

UK

AN: 6,50% (e)
AG: 6,50% (e)

-.-AN: 9,76%
AG: 9,76%

AN:   2,45%
AG:   -.-

PL

AN:  -.-
AG: 5,90%

AN: 2,00%
AG: 4,00%

AN: 6,55%
AG: 1,60%

AN:   0,75%
AG: 12,80%

F

AN: 3,25%
AG: 3,25%

AN:  9,75%
AG:  9,75%

AN:   7,00%
AG:   7,00%

D

AN: 0,50% (a)
AG: 1,20% (b)

AN: 3,00%
AG: 3,00%

AN: 10,25%
AG: 12,55%

AN:   3,70%
AG:   3,50%

AT

sonstigesArbeitslosen-
versicherung

Rentenver-
sicherung

Krankenver-
sicherung

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.4 Sozialabgaben für Arbeitnehmer

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Übersicht 

neinjaIT

neinjaIE

zwingendneinHU

zwingendneinGR

neinjaFI

zwingend für Kommanditisten/
optional für OHG und KG

jaF

zwingendneinES

zwingendneinEE

Option zu vorläufiger UnternehmenssteuerjaDK

neinjaD

zwingend für KommanditistenjaCZ

neinjaCY

zwingendneinBE

neinjaAT

Körperschaftsbesteuerung von 
Personen(handels)gesellschaften

Transparente Besteuerung der 
Personengesellschaft

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.5 Besteuerung von Personengesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Übersicht 

optionaljaUSA

neinjaUK

zwingendneinSL

zwingend für Gewinnanteile der 
Kommanditisten

ja, für unbeschränkt haftende 
Gesellschafter

SK

neinjaSE

zwingendneinPT

ja, gilt nur für ausländische 
Personengesellschaften

jaPL

neinjaNL

ja, für Kommanditgesellschaften, deren 
Kapital in Geschäftsanteil aufgeteilt ist

jaMT

neinjaLV

neinjaLU

janeinLT

Körperschaftsbesteuerung von 
Personen(handels)gesellschaften

Transparente Besteuerung der 
Personengesellschaft

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.5 Besteuerung von Personengesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

Quelle: Hey, J./Bauersfeld, H., Die Besteuerung von Personen(handels)gesellschaften in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, der Schweiz und den USA, IStR 2005, S. 649-657
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Besteuerungskonzeption und Steuerarten

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipGewerbesteuer

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipVermögensteuer

KGOHGZivil-GesellschaftF

Transparenzprinzip/ 
Trennungsprinzip 

(Option)

Transparenzprinzip/ 
Trennungsprinzip 

(Option)

Transparenzprinzip/ 
Trennungsprinzip 

(Option)

Körperschaftsteuer

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipGrundsteuer

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipGrundsteuer

Trennungsprinzip/
Transparenzprinzip

Trennungsprinzip/
Transparenzprinzip

Trennungsprinzip/
Transparenzprinzip

Gewerbesteuer

TransparenzprinzipTransparenzprinzipTransparenzprinzipEinkommensteuer

KGOHGGbRD

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipGrundsteuer

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipKommunalsteuer

TransparenzprinzipTransparenzprinzipTransparenzprinzipEinkommensteuer

KGOHGGbRAT

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.5 Besteuerung von Personengesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Besteuerungskonzeption und Steuerarten

Transparenzprinzip/ 
Trennungsprinzip 

(Option)

Transparenzprinzip/ Trennungsprinzip (Option)Einkommensteuer 
(Kalifornien)

TrennungsprinzipTrennungsprinzipVermögensteuer
(Kalifornien)

Limited PartnershipGeneral PartnershipUSA

Transparenzprinzip/ 
Trennungsprinzip 

(Option)

Transparenzprinzip/ Trennungsprinzip (Option)Einkommensteuer
(Bund)

TrennungsprinzipTrennungsprinzipGrundsteuer

TransparenzprinzipTransparenzprinzipEinkommensteuer

Limited PartnershipGeneral PartnershipUK

TrennungsprinzipTrennungsprinzipTrennungsprinzipGrundsteuer

TransparenzprinzipTransparenzprinzipTransparenzprinzipEinkommensteuer

KGOHGzivile GesellschaftPL*

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.5 Besteuerung von Personengesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

Quelle: Hermann, R.A., Die Besteuerung von Personengesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten und 
den USA, Lohmar 2006

*) eigene Darstellung
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Verlustvortrag und –rücktrag
Verlustrücktrag Verlustvortrag

5  4  3  2   1    0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19 20   unbefristet

AT

BE

CY

CZ

D

DK

EE

ES

F

FI

GR

HU

IE

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.6 Verlustabzug

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

1

5

1

3

5

10

15
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Verlustvortrag und –rücktrag
Verlustrücktrag Verlustvortrag

5  4  3  2   1    0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19 20   unbefristet

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SK

SL

UK

USA

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.6 Verlustabzug

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

5

1

3

5

5

5

2 20

5

6
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Begrenzung des Verlustabzugs der Höhe nach

keine

kein Rücktrag möglich

511.500 €

kein Rücktrag möglich

Begrenzung des Verlustrücktrags

keineUSA

UK

Begrenzung auf 75% der EinkünftePL

keineF

Vortrag nur bis zu 1 Mio. € 
unbegrenzt, der übersteigende Betrag 
nur bis zu 60% der Einkünfte 

D

Begrenzung auf 75% der EinkünfteAT

Begrenzung des Verlustvortrags

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.6 Verlustabzug

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Regelungen zum Mantelkauf

Wegfall der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Identität

Wegfall der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Identität

Änderung der Rechtsform, Fusion, 
Abspaltung
jedoch nicht aufgrund Wegfalls der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Identität

Wegfall der wirtschaftlichen Identität

Wegfall der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Identität

Wegfall der wirtschaftlichen Identität

Voraussetzung für Wegfall des 
Verlustvortrags

Ausnahmen

-USA

-UK

-PL

Übertragung des Verlustvortrags im Rahmen einer 
Verschmelzung ist von der Erteilung einer 
ministeriellen Genehmigung abhängig 

F

SanierungD

SanierungAT

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.6 Verlustabzug

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Verluste ausländischer Betriebsstätten

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaIE

jajaHU

neinja, aber nur Verrechnung mit 
ausländischen Gewinnen zulässig

GR

jajaFI

neinnein, TerritorialitätF

jajaES

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaEE

jajaDK

neinneinD

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaCZ

jajaCY

ja, bei ausländischem VerlustvortragjaBE

jajaAT

NachversteuerungVerlust abzugsfähig?

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.6 Verlustabzug

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Verluste ausländischer Betriebsstätten 

Quelle: BDI/PwC (Hrsg.), Verlustberücksichtigung über die Grenzen hinweg. Vergleichende Gegenüberstellung der 
Verlustverrechnungsmöglichkeiten in 33 Ländern, Berlin/Frankfurt 2006

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaUSA

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaUK

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaSL

-jaSK

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaSE

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaPT

neinneinPL

jajaNL

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaMT

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaLV

neinneinLU

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaLT

ja, im Zuge der AnrechnungsmethodejaIT

NachversteuerungVerlust abzugsfähig?

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.6 Verlustabzug

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Überblick (Annahme: Anteilseigner ist natürliche Person)

12,50%45,14%IT

20,00%49,25%IE

(a) Steuerbefreiung für Zinsen gilt nur für Zinsen, die von Kreditinstituten bezahlt werden.

0,00%43,90%HU

15,00%32,00%GR

29,00%37,81%FI

25,00%53,16%F

45,00%49,95%ES

24,00% (a)24,00%EE

59,00%48,16%DK

44,31%52,28%D

10,00%37,10%CZ

15,00%23,50%CY

15,00%50,50%BE

25,00%43,75%AT

FremdkapitalEigenkapital
(Ausschüttung)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.7 Einfluss der Finanzierung auf die tarifliche Steuerbelastung von

Kapitalgesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Überblick (Annahme: Anteilseigner ist natürliche Person)

15,00%33,00%MT

42,90% (c)48,92% (c)USA

(a) Steuerbefreiung für Zinsen gilt nur für Zinsen, die von Kreditinstituten bezahlt werden
(b) Beteiligung von 25%, sonst würde wie bei den  Zinsen eine Besteuerung von 1,2% des 

Reinvermögens erfolgen. 
(c) Staat und Stadt New York

40,00%47,50%UK

0,00%37,19%SL

19,00%19,00%SK

30,00%49,60%SE

20,00%42,00%PT

20,00%34,39%PL

- (b)48,63% (b)NL

0,00% (a)15,00%LV

38,95%43,95%LU

0,00% (a)27,75%LT

FremdkapitalEigenkapital
(Ausschüttung)

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.7 Einfluss der Finanzierung auf die tarifliche Steuerbelastung von

Kapitalgesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Übersicht über die detailliert betrachteten Staaten 
(natürliche Person)

Veranlagungverminderter SteuersatzShareholder ReliefUSA

VeranlagungVerminderung der 
Bemessungsgrundlage

TeilanrechnungUK

VeranlagungPauschalbesteuerungShareholder ReliefPL

Veranlagungverminderter SteuersatzShareholder ReliefF

VeranlagungVerminderung der 
Bemessungsgrundlage

Shareholder ReliefD

VeranlagungVerminderung der 
Bemessungsgrundlage

Shareholder ReliefAT

SelbstfinanzierungAusschüttung

FremdkapitalfinanzierungEigenkapitalfinanzierung

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.7 Einfluss der Finanzierung auf die tarifliche Steuerbelastung von

Kapitalgesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich



252Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Steuerlehre (Prof. Dr. W. Scheffler)
Europäische Union und Unternehmensbesteuerung – WS 2006/2007

Übersicht über die detailliert betrachteten Staaten 
(juristische Person)

Veranlagungvolle SteuerpflichtVerminderung der 
Bemessungsgrundlage

USA

VeranlagungVerminderung der 
Bemessungsgrundlage

steuerfreiUK

Abgeltungvolle SteuerpflichtsteuerfreiPL

Pauschalbesteuerungvolle Steuerpflichtgrundsätzlich steuerfreiF

Veranlagunggrundsätzlich steuerfreigrundsätzlich steuerfreiD

Abgeltungvolle SteuerpflichtsteuerfreiAT

SelbstfinanzierungAusschüttung

FremdkapitalfinanzierungEigenkapitalfinanzierung

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.7 Einfluss der Finanzierung auf die tarifliche Steuerbelastung von

Kapitalgesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Übersicht über die detailliert betrachteten Staaten
Anteilseigner ist eine natürliche Person

zu den Berechnungen, siehe Ergänzende Unterlagen

*) In den USA gibt es eine Steuer auf überhöhte Gewinnthesaurierung (accumulated earnings
tax). Damit soll eine übermäßige Thesaurierung verhindert werden. Die Bemessungsgrundlage 
ist das Einkommen abzüglich der ausgeschütteten Gewinnanteile. Der Steuersatz beträgt 
15,0%. Es wird ein Freibetrag von bis 250.000 $ (≈ 207.656 €) gewährt. Die accumulated
earnings tax wurde in den Rechnungen nicht betrachtet.

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.7 Einfluss der Finanzierung auf die tarifliche Steuerbelastung von

Kapitalgesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

42,90%50,72%*48,92%USA

40,00%58,00%47,50%UK

20,00%34,39%34,39%PL

25,00%51,83%53,18%F

44,31%52,28%52,28%D

25,00%43,75%43,75%AT

SelbstfinanzierungAusschüttung

FremdkapitalfinanzierungEigenkapitalfinanzierung
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Anteilseigner ist eine juristische Person

zu den Berechnungen, siehe Ergänzende Unterlagen

*) In den USA gibt es eine Steuer auf überhöhte Gewinnthesaurierung (accumulated earnings
tax). Damit soll eine übermäßige Thesaurierung verhindert werden. Die Bemessungsgrundlage 
ist das Einkommen abzüglich der ausgeschütteten Gewinnanteile. Der Steuersatz beträgt 
15,0%. Es wird ein Freibetrag von bis 250.000 $ (≈ 207.656 €) gewährt. Die accumulated
earnings tax wurde in den Rechnungen nicht betrachtet.

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.7 Einfluss der Finanzierung auf die tarifliche Steuerbelastung von

Kapitalgesellschaften

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

39,90%60,94%*44,70%USA

30,00%35,25%30,00%UK

19,00%34,39%19,00%PL

34,90%57,62%36,04%F

38,70%39,89%39,89%D

25,00%43,75%25,00%AT

SelbstfinanzierungAusschüttung

FremdkapitalfinanzierungEigenkapitalfinanzierung
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Prinzipien der steuerlichen Gewinnermittlung

---neinUSA

eng

eng

weit

weit

weit

Auslegung des 
Imparitätsprinzips

weit

eng

weit

eng

eng

Auslegung des 
Realisationsprinzips

schwachneinUK

-neinPL

starkjaF

starkjaD

starkjaAT

Bedeutung des 
Vorsichtsprinzips

Maßgeblichkeit der 
Handelsbilanz
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planmäßige Abschreibungen

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.8 Gewinnermittlung (Bemessungsgrundlage)

nicht 
zulässig

15 
Jahre

nicht 
zulässig

15 
Jahre

28,57% bis 
66,67%

3 bis 7 
Jahre

nicht 
zulässig

39 JahreUSA

(a) Die Berechnung der degressiven Abschreibungssatzes erfolgt durch Multiplikation des linearen
Abschreibungssatzes mit

1,25, wenn die Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts drei oder vier Jahre beträgt.
1,75, wenn die ND des Wirtschafsgutes fünf oder sechs Jahre beträgt.
2,25, wenn die ND des Wirtschafsgutes sechs Jahre übersteigt

kein Ansatz möglich25,0% bis 
100,0%

nicht 
möglich

25,0%nicht 
möglich

4,0%nicht 
möglich

UK

nicht 
zulässig

5 
Jahre

nicht 
zulässig

3 bis 5 
Jahre

nicht 
zulässig

10 Jahrenicht 
zulässig

22,22 bis 
66,67 Jahre

PL

keine Abschreibung 
möglich

35,00%5 Jahre22,50% bis 
35,00%

5 bis 10 
Jahre

11,25%20 JahreF (a)

nicht 
zulässig

15 
Jahre

30,00%3 bis 8 
Jahre

30,00%10 Jahrenicht 
zulässig

33,33 bis 50 
Jahre

D

nicht 
zulässig

15 
Jahre

nicht 
zulässig

NDnicht 
zulässig

5 bis 10 
Jahre

nicht 
zulässig

33,33 bis 50 
Jahre

AT

degressivlineardegressivlineardegressivlineardegressivlinear

Firmenwertimmaterielle 
Wirtschaftsgüter

z.B. Patente

Maschinen/
Produktionsanlagen

Industriegebäude
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Funktionsweise einer Pool-Abschreibung
(Besonderheit der Abschreibung in UK)

Bei Anschaffung wird ein Wirtschaftsgut in den Pool eingestellt. Bei Abgang des 
Wirtschaftsgutes wird der Pool um den Veräußerungspreis (jedoch maximal die 
historischen Anschaffungskosten) gemindert. 
Der Pool wird mit 25% abschrieben, falls Nutzungsdauer bis zu 24 Jahren beträgt, und 
mit 6% falls die Nutzungsdauer mehr als 25 Jahre beträgt. 
Aus Sicht des Unternehmens stellt der Pool damit eine unendliche degressive 
Abschreibung von 25% (bzw. 6%) dar. 
Beispiel

Die Besteuerung des Veräußerungsgewinns erfolgt durch eine Verminderung der 
zukünftigen Abschreibungen. 
Wird der Pool negativ werden, ist der volle Betrag des Pools im Jahr des Entstehens 
zu versteuern. 

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.8 Gewinnermittlung (Bemessungsgrundlage)

26.015,628.671,88- 45.000,00Jahr 4

79.687,5026.562,5050.000,00Jahr 3 

56.250,0018.750,000,00Jahr 2

75.000,0025.000,00100.000,00Jahr 1

Bestand am Endes des JahresAbschreibungZugang/AbgangJahr
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außerordentliche Abschreibungen

20.000 $ (≈ 16.613 €) nur sehr eingeschränkt möglichUSA

(a) Nur bei dauerhafter Wertminderung. 
(b) wegen Pool-Abschreibung

unzulässig

unzulässig

zwingend (a)

zwingend (a)

zwingend (a)

Grund

unzulässig

unzulässig

zwingend

zwingend (a)

zwingend (a)

Gebäude maschinelle 
Anlagen

-unzulässig (b)UK

3.500 PLN (≈ 852 €)unzulässigPL

-zwingendF

410 €zwingend (a)D

400 €zwingend (a)AT

geringwertige 
Wirtschaftsgüter

Teilwertabschreibung
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Vorratsbewertung 

L, F--AHKUSA

(a) nur bei dauerhafter Wertminderung. 

F, DAzwingendAHKUK

L, F, DAzwingendAHKPL

F, DAzwingendAHKF

L, DBzwingend (a)AHKD

L, F, DA, Bzwingend (a)AHKAT

Bewertungsverein-
fachungen:

L = Lifo,
F = Fifo,
D = Durchschnitt

Bemessungsgrundlage 
für gemeinen Wert

A = Absatzmarkt
B = Beschaffungsmarkt

Folgebewertung:
Niederswert-

prinzip

Zugangsbewertung

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Behandlung von Gewinnen und Verlusten bei der Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

Veräußerer ist natürliche Person 

abzugsfähigsteuerpflichtigUSA

Saldierung von Veräußerungsgewinnen 
und Veräußerungsverlusten

Taper Reflief: steuerpflichtige Anteil liegt bei zwischen 
100% und 25%; 
Besteuerung erfolgt mit dem Steuersatz der höchsten 
Stufe besteuert, in die der Steuerpflichtige fällt

UK

abzugsfähigsteuerpflichtigPL

Saldierung von Veräußerungsgewinnen 
und Veräußerungsverlusten
Behaltefrist bis 2 Jahre: Verrechnung 
auch mit übrigen Einkünften
Behaltefrist mehr als 2 Jahre: keine 
Verrechnung mit übrigen Einkünften 
möglich

Spekulationsgewinne (Behaltefrist bis 2 Jahre): 
Besteuerung wie gewerbliche Gewinne
langfristige Veräußerungsgewinne (Behaltefrist mehr 
als 2 Jahre): Besteurung mit 16% zuzüglich 
Sozialsteuern

F

abzugsfähigsteuerpflichtigD

abzugsfähigsteuerpflichtigAT

VeräußerungsverlustVeräußerungsgewinn

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Veräußerer ist juristische Person 

abzugsfähigsteuerpflichtigUSA

Saldierung von Veräußerungsgewinnen 
und Veräußerungsverlusten

Taper Reflief: steuerpflichtige Anteil liegt bei zwischen 
100% und 25%;
Besteuerung erfolgt mit dem Normalsatz der 
Körperschaftsteuer

UK

abzugsfähigsteuerpflichtigPL

abzugsfähigsteuerpflichtigF

abzugsfähigsteuerpflichtigD

abzugsfähigsteuerpflichtigAT

VeräußerungsverlustVeräußerungsgewinn
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Übertragung von Veräußerungsgewinnen auf ein Ersatz- oder 
Reinvestitionsgut (roll-over-relief) 

Funktionsweise
Ausgangsfall: Wirtschaftsgut mit Buchwert von 100.000 € wird für 300.000 € 
veräußert. Gleichzeitig wird ein Ersatzwirtschaftsgut für 600.000 € erworben.  
Folge der Übertragung von Veräußerungsgewinnen im Jahr der Anschaffung
Der Buchwert des Ersatzwirtschaftsgutes wird um den Veräußerungsgewinn 
gemindert. 
Veräußerungsgewinn: 300.000 € - 100.000 € = 200.000 €
Ansatz des Ersatzwirtschaftsguts: 600.000 € - 200.000 € = 400.000 €
Durch die Übertragung des Veräußerungsgewinn wird die Versteuerung dieses 
vermieden. Gleichzeitig wird das Ersatzwirtschaftsgut mit 400.000 € statt 
600.000 € angesetzt. 
Folge der Übertragung von Veräußerungsgewinnen in den Folgejahren
Die Folge ist eine verminderte Abschreibung des Ersatzwirtschaftsguts in den 
Folgejahren. Der Veräußerungsgewinn wird damit „später“ besteuert.
Annahme: Ersatzwirtschaftsgut wird über 10 Jahre abgeschrieben
ohne Übertragung 600.000 € / 10 Jahre = 60.000 € pro Jahr
mit Übertragung 400.000 € / 10 Jahre = 40.000 € pro Jahr
Im Fall der Übertragung wird 10 Jahre lang, jedes Jahr eine um 20.000 € 
niedrigere Abschreibung verrechnet. Dies ergibt in der Summe 200.000 €. 

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
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USA

UK

PL

F

D

AT

kein

12 Monate vor bis 3 Jahre 
nach der Veräußerung

keineacht Klassen: Gebäude und Grundbesitz, feste 
Anlagen und Maschinen, Schiffe, Satelliten, 
Raumstationen und Raumschiffe, Firmen- und 
Geschäftswert, Milchquoten und Mutterschafe 
sowie Mutterkühe

kein

kein

4 Jahre nach der 
Veräußerung

6 JahreGrund und Boden
Aufwuchs auf Grund und Boden
Gebäude
Schiffe 
Anteile an Kapitalgesellschaften  

1 Jahr nach der 
Veräußerung

7 Jahre
15 Jahre

bewegliche Wirtschaftsgüter 
unbewegliche Wirtschaftsgüter 

Zeitraum für 
Ersatzbeschaffung

Mindestbesitz-
dauer

begünstigte Wirtschaftsgüter
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Arten von Rückstellungen 

----USA

janeinja (unter engen 
Voraussetzungen)

neinUK

neinneinneinneinPL

jajajaneinF

janeinjaneinD

neinjajaneinAT

Rückstellung für 
unterlassene 

Reparatur und 
Instandhaltung

allgemeine 
Aufwandsrück-

stellung, 
Innenverpflichtung

Verbindlichkeits-
rückstellung

Eventualverbind-
lichkeiten
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Arten von Rückstellungen 

----USA

jajaneinneinUK

-neinneinneinPL

neinjajajaF

janeinneinneinD

janeinneinjaAT

Ertragsabgren-
zung

(passiver Rech-
nungsabgren-
zungsposten)

Rückstellung für 
Wertminderung 

aktiver 
Wirtschaftsgüter
(asset provisions)

Rückstellung für 
operative Verluste

Drohverlust-
rückstellung
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Altersvorsorge

neinjaUSA

neinjaUK

neinjaPL

neinjaF

jajaD

jajaAT

PensionsrückstellungPensionskasse
Pensionsfond
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Investitionsfördermaßnahmen 
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------CY

---F

---IE

---HU

----GR

-----FI

----ES

------EE

-----DK

----D

----CZ

---BE

-----AT

temporäre 
Steuerbefreiung

Steuergut-
schrift

Tarifer-
mäßgiung

Investitions-
freibetrag

Erhöhte Ab-
schreibung

Sonderab-
schreibung

SteuerschuldSteuersatzSteuerbemessungsgrundlage
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Quelle: Spengel, C./Malke, C., Die Besteuerung von Unternehmen in der Europäischen Union,
in: DWSR 2006, S. 22. 

*)eigene Darstellung
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-----USA*

----UK

----SL

-----SK

------SE

---PT

----PL

---NL

---MT

-----LV

---LU

---LT

---IT

temporäre 
Steuerbefreiung

Steuergut-
schrift

Tarifer-
mäßgiung

Investitions-
freibetrag

Erhöhte Ab-
schreibung

Sonderab-
schreibung

SteuerschuldSteuersatzSteuerbemessungsgrundlage
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Unterkapitalisierungsregeln  

Quelle: ET 2005, Number 9/10, S. 365-451
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nicht abzugsfähige Zinsen 
können vorgetragen 

werden

nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben

keine besonderen Vorschriften, 
Fremdkapitalausstattung muss 
dem Fremdvergleich entsprechen. 

USA

keine UK

-nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe

3 : 1PL

Freigrenze von 150.000 €nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe

1,5 : 1F

Freigrenze von 250.000 €verdeckte Gewinnausschüttung1,5 : 1D

-verdeckte Gewinnausschüttungkeine besonderen Vorschriften, 
Fremdkapitalausstattung muss 
dem Fremdvergleich entsprechen

AT

BesonderheitRechtsfolgeFK : EK
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Vermeidung einer Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitender 
Geschäftstätigkeit

natürliche Person mit ausländischer Betriebsstätte

Anrechnungsmethode (over-all-limitation; 
per-basket-limitation) oder Abzug

Anrechnungsmethode (over-all-limitation; 
per-basket-limitation) oder Abzug

USA

Anrechnung (soucre-by-source; item-by-
item); Wahlrecht: Abzug

Anrechnungsmethode (soucre-by-source; 
item-by-item); Wahlrecht: Abzug

UK

Freistellung mit ProgressionsvorbehaltAnrechnungsmethode (per country
limitation)

PL

Anrechnung (per-country-limitation) oder 
Freistellung mit Progressionsvorbehalt

AbzugF

Freistellung mit ProgressionsvorbehaltAnrechnung (per-country-limitation)
Wahlrecht: Abzug

D

Freistellung mit Progressionsvorbehalt,
z. T. Anrechnung (per-country-limitation)

Anrechnung (per-country-limitation)AT

DBAunilateralLand, in 
dem Person 
ansässig ist

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
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Vermeidung einer Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitender 
Geschäftstätigkeit

natürliche Person mit ausländischen Dividendeneinkünften

Anrechnung (over-all-limitation, per-basket-
limitation) 
Wahlrecht: Abzug

Anrechnung (over-all-limitation, per-
basket-limitation) 
Wahlrecht: Abzug

USA

Anrechnung (soucre-by-source; item-by-
item)  z. T. Freistellung

Anrechnung (soucre-by-source; item-by-
item)

UK

Freistellung mit Progressionsvorbehalt, falls 
Schachtelprivileg greift, sonst Anrechnung

Anrechnung (per country limitation)PL

Anrechnung (der ausländischen 
Quellensteuer) (per-country-limitation) 

AbzugF

Freistellung mit ProgressionsvorbehaltAnrechnung (per-country-limitation)
Wahlrecht: Abzug

D

Freistellung mit ProgressionsvorbehaltPauschale Besteuerung mit 25%AT

DBAunilateralLand, in 
dem Person 
ansässig ist
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Vermeidung einer Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitender 
Geschäftstätigkeit 

juristische Person mit ausländischer Betriebsstätte 

Anrechnungsmethode (over-all-limitation, 
per-basket-limitation) 
Wahlrecht:  Abzug

Anrechnungsmethode (over-all-limitation, 
per-basket-limitation) 
Wahlrecht:  Abzug

USA

Anrechnung (soucre-by-source; item-by-
item)
Wahlrecht: Abzug

Anrechnung (soucre-by-source; item-by-
item)
Wahlrecht: Abzug

UK

FreistellungAnrechnungsmethode (per-country-
limitation)

PL

Freistellung, da kein nationales 
Besteuerungsrecht wahrgenommen wird

eine Besteuerung (Territorialitätsprinzip), 
da aktive Einkünfte

F

FreistellungAnrechnungsmethode (per country
limitation); Wahlrecht: Abzug

D

FreistellungAnrechnung (per-country-limitation)AT

DBAunilateralLand, in 
dem Person 
ansässig ist
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Vermeidung einer Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitender 
Geschäftstätigkeit

juristische Person mit ausländischer Tochterkapitalgesellschaft

indirekte Anrechnung (over-all-limitation, 
per-basket-limitation), falls Schachtelprivileg 
greift), sonst direkte Anrechnung 
Wahlrecht: Abzug

indirekte Anrechnung (over-all-limitation, per-
basket-limitation), falls Schachtelprivileg 
greift), sonst direkte Anrechnung 
Wahlrecht: Abzug

USA

indirekte Anrechnung (soucre-by-source; 
item-by-item , falls Schachelprivileg greift, 
sonst direkte Anrechnung
Wahlrecht: Abzug

indirekte Anrechnung (soucre-by-source; 
item-by-item , falls Schachelprivileg greift, 
sonst direkte Anrechnung
Wahlrecht: Abzug

UK

Freistellung sofern Schachtelprivileg greift, 
sonst Anrechnung (per-country-limitation)

Anrechnungsmethode (per-country-limitation)PL

Freistellung zu 95%, falls Schachtelprivileg 
greift, 
sonst Anrechnung (per-country-limitation)

Freistellung zu 95%, falls Schachtelprivileg 
greift, 
sonst Abzug der ausländischen Steuer

F

Freistellung, 5% nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben

Freistellung, 5% nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben

D

Freistellung, falls Schachtelprivileg greift, 
sonst Anrechnung (per-country-limitation)

Freistellung, falls Schachtelprivileg greift;
sonst Anrechnung (per-country-limitation)

AT

DBAunilateralLand, in 
dem Person 
ansässig ist
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Überblick über die weiteren EU-Staaten 

FD, FLjaCY

FD, FLneinIE

FD, FLjaHU

FD, F, LL, DjaGR

FFDjaFI

FD, F, LL, DjaES

FD, FLjaEE

FD, FDjaDK

FD, FL, DjaCZ

FD, F, LL, DjaBE

Altersversorgung
F = Pensionsfonds/

-kasse
R = Pensionsrück-

stellungen

Vorräte
(Bewertungsver-

einfachung)
D= Durchschnitt,

F = FiFo,
L = LiFo)

Maschinen (AfA)
L = Linear; 

D = Degressiv

Maßgeblichkeit
Handelsbilanz
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FD, F, LLjaSK

FD, FL, DjaSL

F, RFL, DjaSE

FD, F, LLjaPT

F, RD, FLneinNL

FD, FLjaMT

FD, FLjaLV

F, RD, F, LL, DjaLU

FD, FL, DjaLT

FD, F, LLjaIT

Altersversorgung
F = Pensionsfonds/

-kasse
R  =Pensionsrück-

stellungen

Vorräte
(Bewertungsverein-

fachung)
D= Durchschnitt,

F = FiFo,
L = LiFo)

Maschinen
(AfA)

L = Linear; 
D = Degressiv

Maßgeblichkeit
Handelsbilanz

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich

3.2 Grundzüge des Steuerrechts von ausgewählten Staaten
3.2.8 Gewinnermittlung (Bemessungsgrundlage)

Quelle: Spengel, C./Malke, C., Die Besteuerung von Unternehmen in der Europäischen Union,
in: DWSR 2006, S. 20-21. 
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nationale Investitionen: Investition wird im Ansässigkeitsstaat des 
Investors getätigt
Rechtsform: Kapitalgesellschaft
fünf Investitionsformen

immaterielle Wirtschaftsgüter
bewegliche Wirtschaftsgüter (Ausrüstungsgegenstände wie Maschinen)
Gebäude
Vorräte
Finanzanlagen

drei Finanzierungsformen
Beteiligungsfinanzierung
Eigenkapital - Ausschüttung (Dividenden)
Selbstfinanzierung
Eigenkapital - Thesaurierung (Verkauf der Anteile)
Fremdfinanzierung
Gesellschafterdarlehen - Zinsen

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.1 Ausgangsmodell
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-8,0

-4,0

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

40,0

nominell effektiv (EATR) Differenz

nominell 25,0 34,0 10,0 26,0 39,4 28,0 24,0 39,9 34,9 26,0 32,0 17,7 12,5 37,3 15,0 30,4 15,0 35,0 31,5 19,0 27,5 28,0 19,0 25,0 30,0 40,8

ef f ekt iv  (EA TR) 23,1 29,7 9,7 22,9 36,0 25,2 21,8 36,1 34,8 24,6 28,0 17,9 14,7 32,0 14,4 26,7 12,8 32,8 28,5 17,0 24,7 24,8 16,7 21,6 28,9 39,4

Dif f er enz - 1,9 -4,3 - 0,3 - 3,1 - 3,4 -2,8 - 2,2 - 3,8 -0,1 - 1,4 - 4,0 0,2 2,2 - 5,3 -0,6 - 3,7 - 2,2 - 2,2 -3,0 -2,0 - 2,8 - 3,2 -2,3 - 3,4 - 1,1 - 1,4

AT BE CY CZ D DK EE ES F FI GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT SE SK S L UK USA*

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.2 Übersicht über alle Staaten (Kapitalgesellschaften, EATR 2005)

*) Kalifornien
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Vergleich der detailliert betrachteten Staaten
nominelle Steuerbelastung und effektive Durchschnittsteuerbelastung
(EATR): Unternehmensebene

Quellen
*) Spengel, C., Gutachten G für den 66. Juristentag, in: Ständige Deputation des deutschen Juristentages 

(Hrsg.), Verhandlungen des sechsundsechzigsten deutschen Juristentages. Stuttgart 2006, Band I, 
Besteuerung von Einkommen – Aufgaben, Wirkungen und europäische Herausforderungen, München 
2006, S. 21

**)Elschner, C./Overesch, M., Die steuerliche Standortatraktivität für Investitionen hochqualifizierter
Arbeitskräfte im internationalen Vergleich, in: Der Betrieb 2006, S. 1017 

6

3

1

4

5

2

Rang
(EATR)

6

3

1

4

5

2

Rang 
(nominell)

39,440,8USA**

28,930,0UK*

17,019,0PL*

34,834,9F*

36,039,4D*

23,125,0AT*

EATRnominelle 
Steuerbelastung

Staat

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.3 Detaillierte Darstellung in Abhängigkeit der Investition und Finanzierung
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effektive Durchschnittsteuerbelastung im Abhängigkeit der Investition
(EATR, 2005, in %)

Quelle: Spengel, C., Gutachten G für den 66. Juristentag, in: Ständige Deputation des deutschen 
Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des sechsundsechzigsten deutschen Juristentages. 
Stuttgart 2006, Band I, Besteuerung von Einkommen – Aufgaben, Wirkungen und europäische 
Herausforderungen, München 2006, S. 21

0,0

5,0

10,0
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30,0

35,0

40,0

immaterielle W G
Gebäude
Maschinen
Finanzanlagen
Vorräte

immaterielle W G 23,5 33,0 28,6 14,5 25,8

Gebäude 23,1 36,8 38,4 18,2 33,3

Maschinen 22,4 35,3 40,2 16,7 26,5

Finanzanlagen 24,6 39,4 34,3 18,7 29,5

Vorräte 22,1 35,5 32,6 16,8 29,5

AT D F PL UK

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.3 Detaillierte Darstellung in Abhängigkeit der Investition und Finanzierung
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effektive Durchschnittsbelastung in Abhängigkeit der Finanzierung
(EATR, 2005, in %)

Quelle: Spengel, C., Gutachten G für den 66. Juristentag, in: Ständige Deputation des deutschen 
Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des sechsundsechzigsten deutschen Juristentages. Stuttgart 
2006, Band I, Besteuerung von Einkommen – Aufgaben, Wirkungen und europäische 
Herausforderungen, München 2006, S. 21
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5,0
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35,0

40,0

Selbstfinanz ierung
Beteiligungsfinanierung
Fremdfinanzierung

Selbstfinanzierung 26,0 39,8 38,9 19,2 32,4

Beteiligungsfinanierung 26,0 39,8 38,9 19,2 32,4

Fremdfinanzierung 17,3 28,4 26,7 12,6 21,9

AT D F PL UK

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.3 Detaillierte Darstellung in Abhängigkeit der Investition und Finanzierung
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Auswertung
effektive Steuerbelastung liegt regelmäßig unter der nominellen 
Steuerbelastung
Reihung anhand der effektiven Steuerbelastung führt regelmäßig zum 
gleichen Ergebnis wie Reihung anhand der nominellen Steuerbelastung
bezogen auf die Investitionsformen lässt sich tendenziell folgende Reihung 
aufstellen

immaterielle Wirtschaftsgüter
bewegliche Wirtschaftsgüter (Ausrüstungsgegenstände, wie Maschinen)
Gebäude
Vorräte
Finanzanlagen
Die Bemessungsgrundlageneffekte wirken also in allen Staaten in vergleichbarer 
Weise verzerrend. Damit sind die Bemessungsgrundlageneffekte zwar für 
Standortentscheidungen weniger bedeutsam, sie beeinflussen aber die Art der 
Investition.

bezogen auf die Finanzierungsformen lässt sich im allgemeinen folgende 
Reihung aufstellen

Fremdkapital
Eigenkapital

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.3 Detaillierte Darstellung in Abhängigkeit der Investition und Finanzierung
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Outbound-Investitionen
Finanzierung ausländische Tochter- durch deutsche Muttergesellschaft
Vergleich mit einer Investition in Deutschland

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.4 Outbound-Investitionen und Inbound-Investitionen im Vergleich

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

gesamt
Selbstfinanzierung
Beteiligungsfinanzierung
Fremdfinanzierung
steuereffiziente Finanzierung*
Deutschland - Vergleich

gesamt 25,1 36,6 19,1 30,8

Selbstfinanzierung 23,2 35,8 16,5 29,4

Beteiligungsfinanzierung 23,9 36,5 17,2 30,1

Fremdfinanzierung 28,4 37,6 23,7 32,9

steuereffiziente
Finanzierung*

15,6 28,1 8,8 21,7

Deutschland - Vergleich 36,0 36,0 36,0 36,0

AT F PL UK

*) Selbstfinanzierung der 
Tochter- und Refinanzierung der 
Muttergesellschaft mit 
Fremdkapital

Quelle: Spengel, C., Gutachten G für den 66. Juristentag, in: Ständige Deputation des deutschen Juristentages (Hrsg.), 
Verhandlungen des sechsundsechzigsten deutschen Juristentages. Stuttgart 2006, Band I, Besteuerung von 
Einkommen – Aufgaben, Wirkungen und europäische Herausforderungen, München 2006, S. 24
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Inbound-Investitionen
Finanzierung deutsche Tochter- durch ausländische Muttergesellschaft
Vergleich mit einer Investition im (nationalen) Ausland

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.4 Outbound-Investitionen und Inbound-Investitionen im Vergleich

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

gesamt
Selbstfinanzierung
Beteiligungsfinanzierung
Fremdfinanzierung
Ausland National - Vergleich

gesamt 36,0 36,9 36,0 36,0

Selbstfinanzierung 36,9 36,4 37,6 36,3

Beteiligungsfinanzierung 36,9 37,0 37,6 36,3

Fremdfinanzierung 34,2 37,3 32,8 35,3

Ausland National - Vergleich 23,1 34,1 17,0 28,9

AT F PL UK

Quelle: Spengel, C., Gutachten G für den 66. Juristentag, in: Ständige Deputation des deutschen Juristentages (Hrsg.), 
Verhandlungen des sechsundsechzigsten deutschen Juristentages. Stuttgart 2006, Band I, Besteuerung von 
Einkommen – Aufgaben, Wirkungen und europäische Herausforderungen, München 2006, S. 24
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Berechnungen nach European Tax Analyser

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.5 IAS als Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung

Quelle: Jacobs, O.H./Spengel, C./Stetter, T./Wendt, C., EU Company Taxation in Case of a Common Tax Base, A 
Computer-based Calculation and Comparision Using the Enhanced Model of the European Tax Analyser, 
Discussion Paper No. 05-37, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0537.pdf
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850000

1350000

1850000

2350000

2850000

3350000

national GAAP
IAS/IFRS
Differenz

national GAAP 2040011 2272744 2897824 1169772 1486439 2416378

IAS/IFRS 2107011 2410081 3019170 1222114 1535706 -

Differenz -67000 -137337 -121346 -52342 -49267

AT D F PL UK USA* *) Kalifornien
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Modell
Messung des Betrages, den ein Arbeitgeber zu zahlen hat, damit der 
Arbeitnehmer ein fixes Einkommen nach Abzug von Steuern und 
Sozialabgaben hat
Der EATR entspricht der Differenz zwischen den Kosten des Arbeitgebers 
und dem verfügbaren Einkommen des Arbeitnehmers
als Steuern werden betrachtet

Einkommenssteuern (inkl. Zuschlägen, Staats- und Gemeindesteuern) und
vom Unternehmen zu zahlende Lohnsummensteuern

als Abgaben werden betrachtet
Sozialversicherungsbeiträge, sofern sie für den Arbeitnehmer keinen 
Versicherungscharakter besitzen, da er dann keinen Nutzen daraus zieht
Versicherungscharakter besitzen z.B. Krankenversicherung
keinen Versicherungscharakter besitzen z.B. die Arbeitslosenversicherung, da man 
davon ausgeht, dass Hochqualifizierte nicht arbeitslos werden
Bei der Rentenversicherung werden Rentenansprüche und Beitragszahlungen 
gegenübergestellt. 

3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.6 Übersicht über die Steuer- und Abgabenlast Hochqualifizierter
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3. Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich
3.3 Effektive Steuerbelastung
3.3.6 Übersicht über die Steuer- und Abgabenlast Hochqualifizierter

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

alleinstehend

Familie

tarifl icher
Spitzensteuersatz

alleinstehend 38,5 41,8 44,3 39,2 40,0 39,5

Familie 34,5 31,9 36,8 37,3 38,2 29,3

tariflicher
Spitzensteuersatz

50,0 44,3 48,1 40,0 40,0 44,0

AT D F PL UK USA*

Vergleich der detailliert betrachteten Staaten: EATR, 2005

*) Kalifornien

Quelle: BAK/ZEW, IBC Taxation Index 2005, Effektive Steuerbelastung von Unternehmen und 
auf den Einsatz hochqualifizierter Arbeitskräfte, Basel und Mannheim, 2005, S. 66-69


